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Tagesordnungspunkt 1 

a) Antrag der Abgeordneten Oliver Luksic, 
Torsten Herbst, Bernd Reuther, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der FDP 

Intelligente Maßnahmen zur Verbesserung der 
Luftqualität in deutschen Städten ergreifen - 
Fahrverbote verhindern 

BT-Drucksache 19/1695 

b) Antrag der Abgeordneten Ingrid Remmers, 
Amira Mohamed Ali, Jörg Cezanne, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

Hersteller zur wirksamen technischen Nachrüs-
tung von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten 
- Fahrverbote vermeiden 

BT-Drucksache 19/1360 

Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr verehrte Damen und Herren! Ich begrüße Sie 
ganz herzlich zur 14. Sitzung des Ausschusses für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, unserer öffent-
lichen Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der 
FDP „Intelligente Maßnahmen zur Verbesserung 
der Luftqualität in deutschen Städten ergreifen - 
Fahrverbote verhindern“, Drucksache 19/1695, 
und dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. „Her-
steller zur wirksamen technischen Nachrüstung 
von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten - 
Fahrverbote vermeiden“, Drucksache 19/1360.  

Ganz besonders darf ich zu unserer Anhörung un-
sere Gäste und vor allem die Sachverständigen be-
grüßen. Ich begrüße in der Reihenfolge des Alpha-
bets Herrn Jens Hilgenberg vom BUND; Herrn 
Prof. Dr. Matthias Klingner vom Fraunhofer-Insti-
tut für Verkehrs- und Infrastruktur-Systeme; Herrn 
Prof. Dr. Thomas Koch vom Karlsruher Institut 
für Technologie; Herrn Hilmar von Lojewski vom 
Deutschen Städtetag; Herrn Alexander Möller 
vom ADAC; Frau Dorothee Saar von der Deut-
schen Umwelthilfe; Herrn Frank M. Schmid von 
Schmid Mobility Solutions; Herrn Leif-Erik 
Schulte vom TÜV NORD Mobility und Herrn Prof. 
Dr. Georg Wachtmeister von der TU München. 

Unserem Wunsch, die Sitzung auch live im Inter-
net zu übertragen, konnte leider diesmal nicht 
entsprochen werden, weil die verfügbaren Über-
tragungskanäle bereits für andere, früher geplante 
Veranstaltungen benötigt wurden. Wenn ich mir 
das an der Stelle erlauben darf: wir sollten uns 

mal bei Gelegenheit damit beschäftigen, denn wir 
geben da als Deutscher Bundestag und als Aus-
schuss – der, darauf lege ich sehr viel Wert, ja 
nicht nur der Ausschuss für Verkehr, sondern 
auch für digitale Infrastruktur ist – kein gutes Bild 
ab. Ich glaube, es ist selbsterklärend, warum wir 
uns damit mal beschäftigen sollten.  

Ich möchte den Sachverständigen, die schriftliche 
Stellungnahmen eingereicht haben, dafür herzlich 
danken. Die Stellungnahmen sind als Ausschuss-
drucksachen 19(15)57 A-G verteilt worden, liegen 
heute hier aus und sind im Übrigen im Internet 
abrufbar.  

Vielleicht noch zum Verfahren der Anhörung, da-
mit wir alle gemeinsam auch die Spielregeln ken-
nen. Wir haben uns darauf verständigt, dass es 
keine Eingangsstatements der Sachverständigen 
geben soll. Dafür gibt es ja die schriftlichen Stel-
lungnahmen, die Sie alle gelesen haben. In jeder 
Fragerunde können die Ausschussmitglieder, die 
sich zu Wort melden, bis zu zwei Fragen stellen. 
Die Fragesteller können außerdem in einer Frage-
runde höchstens zwei Sachverständige befragen. 
Aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses bitte 
ich die Fragesteller, sich auf eine Redezeit von 
maximal drei Minuten zu beschränken. Als Hilfe-
stellung wird die abgelaufene Zeit an der Decken-
ampel angezeigt. Die Sachverständigen wiederum 
bitte ich, sich auf eine Redezeit von 5 Minuten zu 
beschränken – bei zwei nur an Sie gestellten Fra-
gen wären es also bis zu 10 Minuten –, damit auch 
alle Fragen drankommen. Bis zu 10 Minuten be-
deutet, Sie können, aber Sie müssen die Redezeit 
nicht vollständig ausschöpfen. Anschließend folgt 
dann jeweils der nächste Fragesteller. Wir gehen 
von einem Zeitrahmen von etwa zwei Stunden 
aus, also bis 16.00 Uhr. Es sind zwei Frage- und 
Antwortrunden vorgesehen. Wenn wir uns alle et-
was disziplinieren, dann bekommen wir das auch 
hin. Von der öffentlichen Anhörung werden wir, 
wie bei öffentlichen Anhörungen üblich, ein 
Wortprotokoll erstellen, das dann allen Interes-
sierten auch im Internet zugänglich sein wird.  

Jetzt noch ein kleiner Hinweis an die Zuhörer und 
Zuhörerinnen oben auf der Besuchertribüne. Ich 
bitte Sie, die Hausordnung des Deutschen Bun-
destages zu beachten. Ich sage es deshalb, weil 
wir bei einer früheren Anhörung da schon einmal 
etwas Probleme hatten. Das bedeutet, dass Sie 
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während der öffentlichen Anhörung von Zwi-
schenrufen und Beifallsbekundungen absehen 
müssen, damit wir hier einen ungestörten und 
konzentrierten Ablauf dieser Anhörung ermögli-
chen können. Wenn Sie Sympathien, Antipathien 
oder was auch immer zum Ausdruck bringen wol-
len, dann bitte nach der Anhörung direkt, aber 
nicht während der Anhörung.  

Die erste Fragerunde beginnt mit der Fraktion der 
CDU/CSU. Ich erteile dazu dem Kollegen Felix 
Schreiner das Wort! 

Abg. Felix Schreiner (CDU/CSU): Herr Vorsitzen-
der, meine Damen und Herren, Kolleginnen und 
Kollegen, sehr geehrte Sachverständige. Ich habe 
an zwei Experten je eine Frage. Meine erste Frage 
richtet sich an Herrn Möller vom ADAC. Wir ha-
ben seit einigen Jahren eine Debatte über 
schlechte Luft in den Städten und über dreckige 
Autos und auch über Fahrverbote. Dabei hat die 
Bundesregierung ja einiges unternommen, wir ha-
ben Sofortprogramme, wir arbeiten konsequent an 
der Aufarbeitung des Dieselskandals. Deshalb 
richtet sich meine Frage an den ADAC mit 20 Mil-
lionen Mitgliedern, weil wir jetzt wieder vor einer 
Diskussion zu Fahrverboten, auch in Städten, ste-
hen. Was hält der ADAC von Fahrverboten und 
von einer blauen Plakette? 

Die zweite Frage geht an Sie, Herr Prof. Koch! Wir 
haben ein ganzes Bündel an Fördermaßnahmen 
auf den Weg gebracht. Eine Förderrichtlinie zur 
Nachrüstung von Dieselbussen. Die Bundesregie-
rung hat mit der Automobilindustrie vereinbart, 
bis zum Jahresende 2018 bei rund 5,3 Millionen 
Dieselfahrzeugen Software-Updates vorzunehmen. 
Man sieht also, dass das BMVI hier Druck macht. 
Trotzdem wird in Gesprächen und von manchen 
politischen Kräften immer der Eindruck erweckt, 
als würde da ein Kaufhaus zur Verfügung stehen, 
mit verschiedensten Bündeln an technischen 
Nachrüstungsmöglichkeiten. Deshalb möchte ich 
Sie als Experten fragen: Worin bestünde die 
Hauptherausforderung bei einer technischen 
Nachrüstung von Dieselfahrzeugen? Herzlichen 
Dank!  

Alexander Möller (ADAC e.V.): Sehr geehrte Da-
men und Herren, Herr Vorsitzender, vielen Dank 
für die Einladung! Herr Abgeordneter vielen Dank 
für die Frage! Wenn Sie fragen, wie die ADAC-

Mitglieder repräsentativ zum Thema „Blaue Pla-
kette“ stehen, dann muss man zunächst mal fest-
halten, dass in Befragungen, die wir vornehmen, 
und zwar unabhängig davon, ob es um die Mit-
gliedschaft geht oder um die Bevölkerung gesamt-
haft…. Umweltthemen erhalten immer dann hohe 
Zustimmung, wenn es um abstrakte Fragen geht. 
Bei der konkreten Frage nach der blauen Plakette 
stellen wir fest, dass die Mehrheit der Mitglieder 
die blaue Plakette ablehnt. Das gilt insbesondere, 
wenn sie nach Dieselbesitzern oder Pendlern dif-
ferenzieren. In beiden Gruppen – bei Dieselbesit-
zern und Pendlern – ist die Ablehnung besonders 
groß.  

Sie haben dann auch gefragt: wie sehen wir das 
als Institution, wie stehen wir fachlich zum 
Thema „Blaue Plakette“? Richtig ist, dass es aus 
unserer Sicht zunächst wichtig ist, dass man ein 
Zukunftsbild der Mobilität für Deutschland entwi-
ckelt. Wie soll die Mobilität in Deutschland 
2030/2040 organisiert sein? Wieviel individuelle 
Mobilität wollen wir? Wieviel öffentliche Mobili-
tät wollen wir? Mit welchen Antrieben wollen wir 
unterwegs sein? Wie sollen diese Zielbilder for-
muliert sein, auch vor dem Hintergrund der Kli-
maziele der Bundesregierung und anderen festge-
schriebenen Rahmenbedingungen? Insofern füh-
ren wir notwendigerweise – insbesondere im Kon-
text der Verbraucherinnen und Verbraucher – 
zum Teil eine rückwärtsgewandte Debatte. Wir 
stellen das auch deshalb fest, weil bis in diese 
Tage hinein in unserer Mitgliederberatung Tag für 
Tag hunderte von Anrufen und Briefen und Mails 
eingehen. Da geht es um klassische Fragen der 
Autofahrer, die sich einem erheblichen Wertver-
lust und Fahrverboten gegenüber sehen, um An-
wohner, die mit schlechter Luft kämpfen und 
Städte, die mit uns diskutieren wollen, was ver-
trägliche Lösungen sind. Aber natürlich geht es 
auch um die Frage, wie wir den schlechten Ruf ei-
nes Teils der Automobilhersteller aus Deutsch-
land und der Welt verbessern können und es ge-
meinsam durch Technologie und anderes besser 
machen können. Insofern sehen wir auch in dem 
aktuellen Beispiel Hamburg, dass es keine Gewin-
ner gibt, sondern nur Verlierer. Wir sehen, dass es 
gut ist – und wir danken, Herr Vorsitzender, aus-
drücklich auch den beiden antragstellenden Frak-
tionen dafür –, dass das Parlament dieses Thema 
heute weiter aufarbeitet. Für uns geht es um Mobi-
lität und Gesundheit. Aus unserer Sicht ist es 
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wichtig, auch in der gesellschaftlichen Debatte, 
dass das nicht gegeneinander ausgespielt wird, 
sondern dass wir überlegen, wie wir diese Dinge 
zusammenbringen. Geltende Luftgrenzwerte ein-
zuhalten und Fahrverbote zu vermeiden, das muss 
das gemeinsame Ziel sein. Es gelingt nicht überall. 
Und wir sagen ausdrücklich: Hamburg zeigt, dass 
es nicht überall gelingt, dass es ein Gegeneinander 
gibt. Für uns sind Fahrverbote deshalb das aller-
letzte Mittel, wenn alle anderen wirksamen Maß-
nahmen ausgeschöpft sind. Wir sehen bei Weitem 
keine deutsche Kommune, die heute sagen kann, 
sie hat in einer Abwägung alles unternommen, um 
Fahrverbote auszuschließen. Vielleicht kommen 
wir in der Debatte durch die Fragestellung durch 
Sie alle noch dazu, da über Lösungen zu diskutie-
ren. Insofern lehnen wir eine blaue Plakette, also 
generelle Fahrverbote, als unverhältnismäßig ab. 
Sie wäre nämlich insbesondere ein Anreiz, Fahr-
verbote einzuführen, ohne alle anderen wirksa-
men Maßnahmen vor Ort zu nutzen. Aus unserer 
Sicht ist eine blaue Plakette auch rechtlich nicht 
geboten. Das Bundesverwaltungsgericht hat recht-
lich den Weg für lokale Fahrverbote freigemacht, 
ohne bundesweiten rechtlichen Rahmen. Ob und 
in welcher Form diese zusätzlich zu allen anderen 
geeigneten Maßnahmen erforderlich, sinnvoll und 
verhältnismäßig sind, muss vor Ort in den konkre-
ten Luftreinhalteplänen abgewogen werden. Das 
Beispiel Hamburg zeigt, es kann nur ausreichend 
sein, bestimmte Strecken oder Streckenabschnitte 
zu sperren, und hier auch nur für bestimmte Fahr-
zeuge. Der Hamburger Weg wird aus unserer Sicht 
von vielen Seiten zu Recht kritisiert, weil er Ver-
kehr nur anders verteilt. Er vermeidet keinen Ver-
kehr, er macht nichts anderes als Verkehr anders 
zu verteilen. Wir sind mal sehr gespannt, was pas-
siert, wenn die ersten Anwohner dieser Aus-
weichstraßen, die jetzt mehr belastet sind, gegen 
diese Politik und gegen dieses Vorgehen klagen.  

Ich halte insofern fest, dass aus Sicht des ADAC 
lokale Fahrverbote für uns das allerletzte Mittel 
bleiben und dass wir erwarten, dass dort, wo es 
Diskussionen über Fahrverbote gibt, wir eine sorg-
fältige Abwägung vor Ort sehen. Aus unserer 
Sicht ist es deshalb wichtig, dass dieses breite 
Maßnahmenpaket, was übrigens ja fast deckungs-
gleich in beiden Anträgen vorkommt – das ist ja 
politisch auch interessant, dass das von FDP und 
DIE LINKE. so einheitlich kommt –, gute Punkte 

beinhaltet, die wir aus unserer Sicht hier zu dis-
kutieren haben. Deshalb glauben wir aus unserer 
Sicht, dass es bessere Wege als Fahrverbote und 
eine blaue Plakette gibt. 

Vorsitzender: Vielen Dank, auch für das vorbildli-
che unterschreiten der Redezeit! Prof. Koch, bitte, 
Sie haben das Wort! 

Prof. Dr. Thomas Koch (Karlsruher Institut für 
Technologie - KIT): Danke, Herr Vorsitzender! 
Danke für die Frage! Ich würde gerne die Frage 
nach den Herausforderungen zunächst mal mit ei-
ner allgemeinen Zusammenfassung unserer Studie 
beantworten.  

Erstens: Wir haben in unserer Studie – vier Kolle-
gen und ich – prinzipiell aufgezeigt, dass eine 
Systemverbesserung, also eine Stickoxidreduzie-
rung von Fahrzeugen, möglich ist. 

Zweitens: Ganz neutral und nüchtern kann man 
dies im Wesentlichen auf zwei Wegen erreichen. 
Entweder über eine in der politischen Debatte 
Nachrüstung genannte Lösung, also den Einbau 
eines SCR-Katalysators mit einer Infrastruktur.  
Oder man kann das mit einem Software-Update 
erreichen. Diese zwei Möglichkeiten stehen im 
Raum. Die Aufwände, um eine SCR-Katalysator-
Nachrüstung zu erreichen, sind sicherlich deut-
lich höher. Das haben wir auch deutlich ausge-
führt. Und am schnellsten können die Software-
Updates wirken. Das ist zunächst einmal eine 
ganz nüchterne Zusammenfassung unserer Studie. 

Jetzt sind sehr viele Fragen in den letzten Wochen 
und Monaten aufgekommen. Die konkrete Frage 
ist ja auch die nach den Herausforderungen. Da 
will ich einfach mal ganz frech die wesentlichen 
Punkte, die der sehr geschätzte Kollege Wacht-
meister in seiner Studie aufgeführt hat, auflisten 
und hier nochmal benennen: „Keine weiteren 
schädlichen Emissionen dürfen auftreten“, war ei-
ner der genannten Punkte. Sehr geehrte Damen 
und Herren, es gibt Nachrüstlösungen, die wurden 
überall als hervorragend angepriesen, die emittie-
ren toxisches Vanadiumoxid. Das weiß hier nie-
mand in diesem Raum. Das geht nicht! Wir haben 
den Finger in die Wunde gelegt! Zuverlässigkeit 
war ein Studienmerkmal von Prof. Wachtmeister, 
Ausfall einer Komponente. Ich will da zum Bei-
spiel an eine WDR-Sendung vom 29. November 
erinnern. Da hat man eine Nachrüstlösung darge-
stellt und im Versuch ist diese bereits ausgefallen. 
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Das war eine definierte Nachrüstlösung, die aus-
gefallen ist. Es geht ja um die Nachrüstung von 
hunderttausenden von Fahrzeugen. Weiterer 
Punkt, die On-Board-Diagnose. Die Systeme müs-
sen sich selber überprüfen und in jedem Betriebs-
zustand selber erkennen, in welchem Zustand sie 
sind. Das ist keine einfache Plug-and-Play-Lösung. 
Weitere Punkte, die der Kollege Wachtmeister auf-
geführt hat: Wechselwirkung mit anderen Bautei-
len, Verhalten beim Unfall, Elektrik, Elektronik, 
Akustik. Ich gehe gar nicht im Detail darauf ein. 
Kollege Wachtmeister hat vollkommen zu Recht 
gesagt: Wir brauchen eine Fehlermode-Analyse, 
um überhaupt zu erkennen, was denn passieren 
kann, wenn etwas schiefläuft. Diese Analyse ha-
ben wir in unserer Studie – in unserem Fall im 
Auftrag des Bundesverkehrsministeriums – auf 
der Basis von zehn Fahrzeugen nochmals präzi-
siert und noch weiter geschärft. 

Lassen Sie mich den Sachverhalt mit drei Punkten 
zusammenfassen. 

Erstens: Da möchte ich hier auch die Gelegenheit 
nutzen, mal meine Irritation zum Ausdruck zu 
bringen. Die Politik wünscht sich bei „Euro 4“ 
und „Euro 5“ Grenzwerte, von denen jeder 
wusste, dass sie nicht zu erreichen sind, und 
schafft deshalb Schlupflöcher, um sich hinterher 
darüber zu beschweren, dass diese notwendigen 
Schlupflöcher ausgenutzt wurden. Das geht auch 
nicht. Damit wird auch Vertrauen kaputt gemacht, 
genauso wie Vertrauen durch absolut inakzeptable 
Software-Lösungen kaputt gemacht wurde. Die 
Kritik der Industrie richtet sich in allererster Linie 
gegen „Euro 6“, denn da hatte die Industrie die 
Möglichkeiten und Mittel und hat sie nicht ge-
nutzt.  

Zweitens: Eine Nachrüstlösung, wie auch immer 
man sie nennen mag, verbessert einen Sachver-
halt, zum Beispiel Stickoxide, schafft aber typi-
scherweise drei bis fünf neue Probleme. Ich erin-
nere an die Einführung des Partikelfilters, der zu 
einer Verschärfung der NO2-Debatte geführt hat. 
Ich erinnere nun in diesem Zusammenhang an 
mögliche SCR-Lösungen, die dafür aber Vanadi-
umoxid-, Ammoniak- oder Lachgasprobleme zur 
Folge haben werden. Davor haben wir gewarnt! Es 
liegt allgemein eine Denkweise vor, eine Nach-
rüstlösung sei im Wesentlichen der Einbau eines 
Auspufftopfs, und damit sei es geschehen. Da ha-
ben wir sehr sachlich diese Herausforderung 

nochmals präzisiert, was sich genau dahinter ver-
birgt. Das sind meine einleitenden Worte. Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!  

Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Koch! 

Zwei geschäftsführende Hinweise: Ich sehe oben 
auf der Galerie einige, die stehen müssen. Ich sehe 
allerdings auch noch ein paar freie Plätze. Viel-
leicht rücken sie so zusammen, dass niemand ste-
hen muss. Es soll ja hier im Bundestag niemand 
stehen müssen.  

Der zweite Hinweis, vielleicht haben es die einen 
oder anderen schon bemerkt: da steht ein Gerät, 
das hier nicht immer steht. Das ist den aufmerksa-
men Beobachtern sicherlich nicht entgangen. Das 
ist ein Feinstaubmessgerät, das Prof. Klingner mit-
gebracht hat. Ich bin mir sicher, er wird nachher, 
wenn er gefragt wird, noch etwas dazu erklären. 
Ich wollte es nur nochmal an die Adresse der Kol-
legen sagen, die vorher noch nicht da waren und 
sich vielleicht wundern, was da für ein Gerät 
steht. Wir haben uns vorher im Ausschuss schlau 
gemacht, es enthält keine „Chemtrails“ und auch 
sonst werden wir hier nicht verstrahlt. Wenn Sie 
weitere Infos dazu brauchen, werden wir Ihnen 
nachher die Infos gerne zur Verfügung stellen. 

Jetzt bitte Herr Dr. Spaniel für die AfD-Fraktion! 

Abg. Dr. Dirk Spaniel (AfD): Wir nehmen hier bei 
dem ganzen Thema mit völligem Unverständnis 
zur Kenntnis, dass wir offensichtlich über ein auf-
gebauschtes Problem reden. Deshalb würde uns 
mal interessieren – die Frage würde an Prof. 
Klingner gehen –, inwieweit denn die derzeitigen 
Messstandorte in einigen der von Fahrverboten 
betroffenen Städten überhaupt repräsentativ für 
die Stickoxidbelastung sind. Wenn wir das haben, 
und festgestellt haben, dass es eben repräsentativ 
oder nicht repräsentativ ist, was würde denn 
wahrscheinlich passieren, wenn man statt einem 
tendenziell möglichst ungünstigen Standort – der 
dann auch einen möglichst ungünstigen Messwert 
erzeugt – für eine sehr nahegelegene Messstelle ei-
nen zweiten Messwert mit umgekehrten Konditio-
nen, also möglichst optimaler Standort, nehmen 
würde und man dann den Mittelwert aus beiden 
bildete? Wäre das denn nicht eine Verbesserung 
der repräsentativen Luftsituation an dieser Stelle? 
Würden wir denn damit immer noch die Grenz-
werte überschreiten? Was ist Ihre Meinung dazu, 
Herr Professor Klingner? Es wäre die Frage, ob wir 
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auf zehn Minuten erhöhen können? Oder ob das 
bei fünf Minuten bleibt. 

Vorsitzender: Sie haben ja beide Fragen an Prof. 
Klingner gerichtet. Insofern kann er bis zu zehn 
Minuten antworten. Muss er aber nicht. 

Prof. Dr. Matthias Klingner (Fraunhofer-Institut 
für Verkehrs- und Infrastruktur-Systeme): Zu-
nächst herzlichen Dank, auch herzlichen Dank für 
die Frage! Sie wissen, ich bin relativ kritisch in 
der ganzen Diskussion, bezüglich einiger Diskus-
sionspunkte. Das betrifft zum einen die Frage, 
dass wir nicht klar genug zwischen den Emissio-
nen und den Immissionen unterscheiden. Da ist 
beispielsweise das Thema der Messstandorte ein 
ganz zentrales Thema. Wir müssen sagen, natür-
lich sind diese Messstandorte – und ein ganz re-
präsentativer Messstandort ist zum Beispiel das 
Neckartor – mit Sicherheit nicht repräsentativ für 
den gesamten Luftzustand einer Stadt. Und mei-
ner Ansicht nach auch nicht repräsentativ, um 
aufgrund einer punktuellen Messung Fahrverbote 
auszusprechen. Warum? Wir können mit dem 
Messstandort sehr wohl manipulieren…. Grenz-
wertüberschreitung. Das hängt zum einen damit 
zusammen, dass, je näher ich beispielsweise eine 
solche Messstelle an die Fahrbahn stelle, umso 
größer sind natürlich die Schadstoffkonzentratio-
nen. Das widerspricht den Regeln. Denn direkt 
dürfen Abgase nicht in das Messgerät eingeblasen 
werden. Wenn wir uns vorstellen, einfache Phy-
sik, es ist eine Linienquelle, die wir vor uns haben 
– und wer Physik oder etwas ähnliches studiert 
hat weiß, mit 1 durch r, also mit 1 durch den Ab-
stand, nimmt die Konzentration von solch einer 
Linienquelle aus ab. Das heißt, wenn ich diese 
Messstation um vier Meter verschiebe, dann 
dürfte ich rein theoretisch nur noch ein Viertel 
des Messwertes messen. Nun wird es nicht ganz 
so sein, es gibt eine Grundbelastung, es gibt Dinge, 
die im Prinzip die Konzentration noch weiter ver-
ringern. Das ist beispielsweise, was bisher in den 
Modellen nie berücksichtigt wurde, die so ge-
nannte Thermik – wir können darauf nochmal zu 
sprechen kommen – die vom erwärmten Boden 
die Luft nach oben steigen lässt und praktisch wie 
ein Schornstein wirkt und Schadstoffemissionen 
austrägt. Andererseits haben wir natürlich durch 
Windbewegung unter Umständen auf verschiede-
nen Seiten wieder höhere Konzentrationen. Also 

man kann davon ausgehen, 40 bis 50 Prozent ge-
winne ich einfach dadurch, dass ich die Messsta-
tion vom Fahrbahnrand auf ein Gebiet verlege, wo 
übrigens auch der Aufenthalt von schutzbedürfti-
gen Bevölkerungsgruppen wesentlich häufiger ist, 
als beispielsweise unmittelbar am Straßenrand.  

Wir können auch noch über die Gesundheitsthe-
men reden. Aber ein zweites Thema vielleicht, 
und deshalb habe ich auch dieses Messgerät mit-
gebracht, ist die Frage, dass wir heute eigentlich 
nicht auf diese großen Messcontainer angewiesen 
sind. Zugegebenermaßen, es ist ein zertifiziertes 
Verfahren, was dahinter läuft, sehr aufwendig. 
Heute gibt es Messgeräte wirklich in der Größe 
des mitgebrachten Messgeräts und noch deutlich 
kleiner. Ich habe auf die Schnelle nur ein solches 
Messgerät hier mitbringen können, was Feinstaub, 
und zwar in den Korngrößen PM10 und PM2,5, 
misst. Ich wollte eigentlich ein kleines Experi-
ment machen, wie fragwürdig beispielsweise eben 
auch unsere Messgrößen sind und wie die mani-
puliert werden können. Ich darf vielleicht mal 
hier das Experiment kurz vorführen. … ohne 
Mikro … Es müsste PN2,5 in der Anzeige haben. 
Jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten. 
Was ich Ihnen zeigen will ist, was alles beispiels-
weise Einfluss auf eine Feinstaubbelastung von 
2,5 hat. Wenn wir das jetzt hier umschalten, und 
wir warten jetzt mal nicht und ich verrate sozusa-
gen die Messergebnisse im Vorfeld. Ich stelle 
mich da hin und reibe etwa 1,2 Sekunden. Da 
werden Sie sehen, dass der Messwert sich verdop-
pelt. Je weiter weg wir von der Straße messen, 
umso mehr Einflussgrößen haben wir, die im 
Grunde genommen unsere Messgröße beeinflus-
sen. Also das ist ein zweiseitiges Schwert.  

Wofür ich plädiere ist, nicht im Grunde genom-
men zwei Messgrößen zu verwenden, sondern fol-
gendes Vorgehen: Wenn wir an einer kritischen 
Messstelle, und das mag die dreckigste Messstelle 
der Stadt sein, einen Indikator haben, dass wir 
eben die Grenzwerte überschreiten, dann lassen 
Sie uns doch eine Messkampagne durchführen, 
mit 50 solcher Messgeräte. Das geht in den Kos-
ten, die wir heutzutage beispielsweise in alle mög-
lichen Maßnahmen investieren, unter. Lassen Sie 
uns eine Messkampagne durchführen an den Stel-
len, im Umfeld dieser Messstationen, wo sich 
wirklich Schutzbedürftige aufhalten, wo die Be-



  

 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 

19. Wahlperiode Protokoll der 14. Sitzung 
vom 25. Juni 2018 

Seite 9 von 32 

 
 

völkerung sich mit einer wesentlich höheren Ex-
pansionsaufenthaltszeit einfindet. Und aus diesen 
Messwerten leiten wir dann ab, ob wir ein ent-
sprechendes Gebiet, eine entsprechende Straße, 
sperren müssen oder ob wir sie nicht sperren 
müssen. 

Vorsitzender: Danke, Prof. Klingner! Für die SPD-
Fraktion Kollege Klare, bitte! 

Abg. Arno Klare (SPD): Ich habe erst einmal eine 
Frage an Herrn Prof. Wachtmeister. Wenn man die 
Gutachten liest, Ihr Gutachten und das Gutachten, 
für das Herr Koch hier steht; da sind noch ein 
paar andere, die das Gutachten mit verfasst ha-
ben…. Ja, ich habe es hier auch vor mir liegen, ich 
könnte es auch hochhalten. Aber da wir es alle ge-
lesen haben, muss ich ja nicht beweisen, dass ich 
es hier dabei habe. Ich setze voraus, dass wir es 
alle gelesen haben.  

Beide Gutachter sagen: „Ja, technische Hardware-
Nachrüstung ist möglich“. Es stellt keiner in Ab-
rede, dass es geht. Herr Koch, in Ihrem Gutachten 
steht an einer Stelle: Die entscheidende Frage ist 
jedoch nicht diejenige nach der prinzipiellen 
Möglichkeit der technischen Nachrüstung – die 
stellen Sie nicht in Abrede –, sondern nach dem 
Aufwand. Das heißt, es geht im Grunde um Geld. 
Also was muss man bezahlen? Was kostet das, 
wenn ich technisch nachrüste? Ja, also auch Ent-
wicklungszeiten sind ja Geld. „Time“ ist ja „Mo-
ney“. Herr Wachtmeister…. und dann gibt es ja 
zwei durchaus unterschiedliche Berechnungen. 
Die eine sagt, das kostet 11.000 Euro, die anderen 
in einem Fall dann mal 6.000 Euro, in dem preis-
wertesten Fall bei Ihnen. Und Herr Wachtmeister, 
Sie sagen an einer Stelle erstmal, es geht auch und 
stellen auch ein paar Fragen in Bezug auf die Sys-
teme. Aber Sie sagen natürlich auch, es kostet ma-
ximal so ungefähr 3.000 Euro. Das ist eine erhebli-
che Differenz. Jetzt stehe ich als Laie davor und 
sage: Ja, was ist denn jetzt richtig? Sind denn die 
6.000 Euro richtig oder sind die 3.000 Euro rich-
tig. 

Jetzt habe ich noch eine Frage an Herrn von 
Lojewski. Er hat ja ein Gutachten vorgelegt, das 
ich hoch interessant finde. Sie als Deutscher Städ-
tetag begrüßen das Sofortprogramm „Saubere 
Luft“ und sagen wunderbar. Aber Sie sagen auch, 

                                                           
1 OEM: Original Equipment Manufacturer 

dass sei – ich zitiere jetzt mal wörtlich: sperrig – 
und zwar im operativen Bereich. Bisher sei kein 
einziger Cent daraus abgeflossen, weil das Ganze 
so sperrig bürokratisiert aufgebaut sei, dass die 
Kommunen große Schwierigkeiten hätten, da 
überhaupt vernünftige Anträge zu stellen. Viel-
leicht können Sie mal genauer erläutern, was Sie 
mit „sperrig“ meinen. 

Vorsitzender: Prof. Wachtmeister, bitte, Sie haben 
das Wort! 

Prof. Dr. Georg Wachtmeister (TU München): Vie-
len Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch 
für die Frage, denn die wird sehr häufig gestellt. 
Woher kommen denn diese unterschiedlichen 
Kostenbewertungen? Da muss man sehen, da sind 
zwei unterschiedliche Vorgänge beurteilt worden. 
Der Vorgang, den meine Kollegen beschreiben, ist 
die Nachrüstung durch OEM1 auf einer qualitativ 
sehr hochwertigen Basis. Was ich beurteilt habe, 
sind die Nachrüster, die jetzt hier fertige Systeme, 
teilfertige Systeme, anbieten, die relativ einfache 
Möglichkeiten suchen. Das heißt aber nicht, dass 
die nicht funktionieren würden, sondern die sa-
gen eben auch mal „Ich bohre mal ein Loch in die 
Konsole und habe hier eine OBD2-Lampe einge-
baut“. Ob man das haben will oder nicht, das ist 
jetzt eine andere Frage. Das ist auch nicht Gegen-
stand dessen, was ich zu beurteilen habe, sondern 
zu beurteilen ist: Ist es möglich und wie hoch sind 
die Kosten? Die Kosten kann ich jetzt gering hal-
ten und sagen: Ich mache jetzt eine einfache Ka-
belverlegung. Irgendwo finde ich schon einen 
Platz. Ich finde auch irgendwo einen Platz, so wie 
man es beispielsweise in der Umrüstung von Gas-
motoren für den Ad-Blue-Tank macht. Das geht. 
Nur, Sie haben auch richtigerweise gesagt, dass 
ich viele Fragen aufgeworfen habe, die meiner 
Meinung nach zuerst mal beantwortet werden 
müssen, bevor wir überhaupt in dieses Feld rein-
springen. Und wenn Sie es genau lesen: ich habe 
gesagt „mindestens 3.000 Euro“ und nicht „3.000 
Euro“, weil eben hier noch eine in meinen Augen 
große Unsicherheit besteht.  

Vorsitzender: Danke! Dann ist jetzt Herr von 
Lojewski an der Reihe. Bitte! 

Hilmar von Lojewski (Deutscher Städtetag): Herr 
Vorsitzender, Herr Abgeordneter Klare! Vielen 

2 OBD: On-Board-Diagnose 
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Dank für die Einladung und die Fragestellung! Sie 
fragten nach der Wahrnehmung des „Sperrigen“ 
bei der Abwicklung des Sofortprogramms. Wenn 
wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, von 
einem Sofortprogramm reden und am 28. Novem-
ber abends auseinandergehen, vom Tisch der Bun-
deskanzlerin, und gesagt wird, es gibt jetzt eine 
Liste, dann können Maßnahmen sofort umgesetzt 
werden, ohne dass es einen Förderantrag gibt, 
ohne dass es einen Förderbescheid gibt – sozusa-
gen ein Blankocheck für Teile des Maßnahmen-
programms der Bundesregierung –, dann würden 
wir erwarten, dass wir dann am 29. November los-
legen können. Das konnten wir aber nicht, denn 
diesen Blankocheck gab es nicht. Und die Städte 
konnten schlechterdings nicht starten, ohne die 
Sicherheit zu haben, für welche Maßnahmen sie 
in welchem Umfang Kosten rückerstattet bekom-
men. Die Bundesregierung hat sich im Rahmen 
des Sofortprogramms dazu entschlossen, für die 
eine Milliarde Euro elf Einzelprogramme auf den 
Weg zu bringen. Das verstehen wir vor dem Hin-
tergrund der Notifizierungspflicht auf EU-Ebene. 
Das können wir in bürokratisch-politisch-admi-
nistrativer Hinsicht nachvollziehen. In operativer 
Hinsicht hat uns das aber natürlich gehemmt. Ich 
möchte auch der Einlassung des ADAC widerspre-
chen, dass keine Kommune bisher alle Maßnah-
men ausgeschöpft hat. Die Kommunen haben alle 
Maßnahmen ausgeschöpft, die sie mit eigenen 
Mitteln auf den Weg bringen können – und zwar 
weit vor dem Dieselgipfel. Wenn Sie sich über die 
letzten Jahre den Modal Split zwischen den ver-
schiedenen Verkehrsarten anschauen, dann haben 
ausschließlich die Städte Erfolg darin, den Indivi-
dualverkehr in Teilen zu dämmen und den Um-
weltverbund Fuß-/Radverkehr und den ÖPNV zu 
stärken. Im Gesamtdurchschnitt sieht das in der 
Bundesrepublik schlecht aus, aber in den Städten 
sieht das ganz gut aus. Deshalb hätten wir gerne 
die Mittel pauschal in die Hand bekommen, mit 
einem gewissen Vertrauensvorschuss darüber, 
und sie differenziert nach Adäquanz, Standort 
und Wirksamkeit auf den Weg gebracht, sodass 
ein Gremium des Bundes auch über die Einzel-
maßnahmen schnell und ad hoc hätte befinden 
können. Diese Maßnahmen waren alle miteinan-
der bekannt. Sie sind in der Regel in den Luftrein-
halteplänen der Aufsichtsbehörden niedergelegt. 
In Niedersachsen sind es die Städte selber. Wir 
hätten sie gerne auf den Weg gebracht, alle die 

Maßnahmen, die die Städte nicht aus eigener 
Kraft auf den Weg bringen können. Was zum 
„Sperrigen“ noch dazu zählt, Herr Abg. Klare, ist 
natürlich die Diskussion darüber, mit welchem 
Förderanteil denn der Bund fördert. Wenn der 
Bund eine Grundförderung von 50 Prozent für die 
Erledigung eines Problems anbietet, was die 
Städte weiß Gott nicht verursacht haben, dann fra-
gen wir uns schon, ob es wirklich adäquat ist, 
dass die Kommunen ihrerseits als Nichtverursa-
cher die Haushaltsausschüsse und die Stadträte 
bemühen müssen, um einen Eigenanteil von 50 
Prozent auf den Weg zu bringen. Aktuell haben 
wir sogar bei den Busförderungen in der Umrüs-
tung auf Elektrobusse in Einzelfällen eine Redu-
zierung des Förderansatzes auf 40 Prozent Bun-
desanteil, weil diese Kommunen die Dienstleis-
tungen für den ÖPNV vergeben haben und gesagt 
wird: „Wir können ja nicht sicherstellen wo diese 
Busse bleiben“. Da müssen wir sagen, das ist sper-
rig und das ist bürokratisch und das entspricht 
nicht der Schärfe des Problems. 

Wir haben aktuelle Rechtsprechung in Aachen, 
wir werden Rechtsprechung in den nächsten Mo-
naten, Richtung Herbst, in mindestens fünf weite-
ren Städten haben. Wenn wir sofort hätten starten 
können, möchte ich nicht dafür garantieren, dass 
wir ganz wesentliche Grenzwertverringerungen 
hinbekommen hätten, aber zumindest wäre es der 
richtige Weg gewesen, um gegenüber den Verwal-
tungsgerichten, die jetzt die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts umsetzen, nachwei-
sen zu können, dass die Städte in der Tat – mit 
Unterstützung des Bundes und komplementären 
Programmen der Länder – in der Lage sind, tat-
sächlich messbar Richtung Obergrenze der Grenz-
werte zu kommen. Das ist uns nicht vergönnt ge-
wesen, sondern wir gehen über elf Förderrichtli-
nien, über jede Menge Anträge, die viel Arbeits-
kraft binden und uns auch davon abhalten, kon-
kret vor Ort umzusetzen. Es ist bislang nur kom-
munales Geld verausgabt worden. Es ist noch kein 
„Bundes-Euro“ geflossen. Die Bescheide sind da, 
aber die Abwicklung einer solchen Maßnahme 
braucht Zeit, das wussten alle vorher. Wir haben 
auch rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass 
das nicht der richtige Weg ist, sondern dass diese 
Mittel aus einem Topf – gerne mit einem beschei-
denden Bundesgremium – nach drei, vier Krite-
rien hätten verausgabt werden können. Denn was 
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zu tun ist, wussten wir – vielleicht etwas grobkör-
nig, aber das lässt sich auch feinkörniger formulie-
ren – über die Luftreinhaltepläne der Städte. 
Danke! 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr von Lojewski! 
Für die FDP-Fraktion hat Kollege Luksic jetzt das 
Wort! 

Abg. Oliver Luksic (FDP): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender! Wir haben einen Antrag eingebracht 
und auch die Anhörung mit initiiert, weil wir der 
Auffassung sind, dass die Fahrverbote, die jetzt in 
Hamburg kommen und auch in anderen Städten 
drohen, unverhältnismäßig sind und vor allem 
auch nichts bringen. Da teile ich ausdrücklich die 
Auffassung von Herrn Möller. Ich freue mich 
auch, zu hören, von Herrn von Lojewski, dass die 
Maßnahmen, die jetzt angeschoben worden sind, 
sehr spät, zu spät kommen und auch das Problem 
nicht lösen werden. Das haben wir in den Aus-
schussberatungen und im Plenum auch so bewer-
tet. Das wurde damals anders gesehen.  

Ich habe zwei Fragen an Herrn Schmid. Wir brau-
chen nochmal etwas Kontextualisierung und Ein-
ordnung. Wir reden jetzt in Brüssel über das CO2-
Thema, Grenzwerte die dort vorgegeben werden, 
und wir haben jetzt die NOX-Debatte, vor kurzem 
die Feinstaubdebatte. Ich teile auch das, was eben 
Prof. Koch gesagt hat, dass auch die Vorgaben der 
Politik – also auch beim Thema der Messung – 
durchaus widersprüchlich sind. Herr Prof. Kling-
ner hat ja zu Recht auf das Problem der Messwerte 
hingewiesen, das wir auch in unserem Antrag in 
Punkt 8 erwähnen und das wir auch in unserer 
Großen Anfrage thematisiert haben. Deswegen be-
träfe die erste Bitte die Einordnung in den Kon-
text.  

Die zweite Frage, die ich stellen würde, zielt da-
rauf ab, die Handlungsspielräume des Bundes kla-
rer aufzuzeigen. Wir haben ja hier Punkte ge-
nannt. Die Regierung verfügt ja auch über eine 
Reihe von Instrumenten. Zum einen würden wir 
auch anregen, sich auf der europäischen Ebene für 
ein Moratorium bei der Umsetzung einzusetzen, 
weil sich das Problem ja in wenigen Jahren her-
auswachsen wird, aber bis dahin alle anderen 
Maßnahmen unserer Meinung nach unverhältnis-
mäßig sind. Die Frage ist: Was sind die Instru-
mente, die wie am schnellsten greifen? Da würde 
ich mich interessieren, zu hören, was Herr 

Schmid dazu zu sagen hat.  

Vorsitzender: Danke! Beide Fragen gingen an Sie, 
Herr Schmid! Sie haben das Wort! 

Frank M. Schmid (Schmid Mobility Solutions 
GmbH): Ich möchte das gerne einordnen, weil ich 
glaube, wir laufen derzeit Gefahr, uns in „klein-
klein“ zu verlieren. Wie auch in den vorherigen 
Ausführungen schon angeführt, passiert es, dass 
ich unter Umständen durch die Reduktion einer 
Emission die andere erhöhe, NOX gegen CO2. Aus-
gesprochen gefährlich ist das, weil wir ja, wenn 
wir ins Bundesimmissionsschutzgesetz schauen, 
sehr viele Emissionen haben, die mehr oder weni-
ger gesundheitsschädlich sind und in Kombina-
tion sogar sehr gefährlich sind. Insofern bedarf es 
einer gesamtheitlichen Betrachtung, die zugegebe-
nermaßen komplex ist. Nichtdestotrotz darf es 
nicht dazu kommen, dass wir jeden Monat eine 
andere Emission im Fokus der Diskussion haben. 
Da hoffe ich auf das Hohe Haus hier, dass es wirk-
lich wieder gelingt, die „politische Lufthoheit“ 
über das Thema zu gewinnen. Ich glaube, es tut 
der Volkswirtschaft wirklich gut, wenn das 
Thema hier behandelt wird und nicht in Gerich-
ten und außerhalb, an Marktplätzen. Das würde 
unserer Volkswirtschaft mehr schaden denn nut-
zen. 2008 ist die EU-Richtlinie in Kraft getreten. 
2008 hatten wir eine ganz andere volkswirtschaft-
liche Struktur. Wir hatten ganz andere Anforde-
rungen an die Mobilität. Und das führt zum zwei-
ten Thema, dass ich einfach an der Stelle auch 
mal anzeigen möchte. Wir hatten 2009 einen Ein-
bruch in der Wirtschaft gehabt. Wir haben in der 
Zwischenzeit einen erheblichen Zuwachs an Ar-
beitskräften und an Arbeitsleistenden, mit zum 
Teil sehr vielen Kurzzeitbeschäftigungen bzw. 
Teilzeitbeschäftigungen, was dazu geführt hat, 
dass die Korrelation zwischen Verkehr und Er-
werbstätigen über die Jahre nahezu konstant 
bleibt. Das heißt, jeder Arbeitsplatz mehr schafft 
anteilig mehr Verkehr, aber nicht überdurch-
schnittlich. Das führt im Grunde genommen zu ei-
nem weiteren Phänomen: Wir profitieren von den 
Steuereinnahmen und von den ganzen Begleitef-
fekten eines hohen Grads an Beschäftigung, haben 
aber auf der anderen Seite natürlich Emissionen. 
Es ist wichtig, auch diesen Kontext im Blick zu 
behalten. 

Der dritte Teilaspekt, den ich einfach aufführen 
möchte, ist die technologische Entwicklung und 
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die Veränderung insgesamt, was die Mobilität und 
die individuelle Mobilität betrifft. 2008 war das 
Smartphone so am Anfang, 2018 ist es ein zentra-
les Steuerungsinstrument für jeden und prägt den 
Alltag erheblich. Digitalisierung – mit Ausnahme 
des Livestreams hier im Bundestag – ist zumin-
dest ein Thema, was … 

Vorsitzender: Das tut weh! 

Frank M. Schmid (Schmid Mobility Solutions 
GmbH): Aber vielleicht sollte man trotz allem ein-
mal davon ausgehen, dass auch das mit Glasfaser 
und zukünftigen Technologien händelbar und 
machbar wird. Dann wird es nachhaltig unsere 
Anforderungen und auch die Möglichkeiten der 
Mobilität verändern. Die Vernetzung der Mobilität 
führt dazu, dass der Nutzer sehr bald und immer 
stärker merkt, welche Qualität in einer vernetzen 
Nutzung von Infrastruktur gegeben ist. Das was 
ich früher mit hohem Aufwand im Reisebüro ge-
bucht habe, eine Individualreise von zuhause bis 
zurück, ist mittelfristig bis kurzfristig heute schon 
über Portale möglich. Dementsprechend wird 
auch ein Verkehrsträgerwechsel zunehmend im-
mer attraktiver. Ich werde mein Kriterium der 
Wahl der Mobilität an Kosten, an Zeit, an Kapazi-
täten, die ich transportiere, festmachen. Dem 
muss das Angebot der Mobilität Rechnung tragen. 
Da darf es sich nicht darauf reduzieren, die Ver-
kehrsträger gegeneinander auszuspielen, sondern 
man muss viel mehr ein Miteinander der Ver-
kehrsträger im Wettbewerb haben. Eine Verhinde-
rung von Wettbewerb durch Reduktion….. Und da 
möchte ich gerade bei ÖPNV den Punkt aufgrei-
fen: Wir haben dort im Grunde genommen Mono-
polstrukturen, lokale Monopolstrukturen, wo 
kaum Ausweichmöglichkeiten bestehen, wo die 
Qualität in Teilen begrenzt ist. Wenn ich dort 
nicht einen ordnungspolitischen Rahmen schaffe, 
der Wettbewerb zulässt oder umgekehrt Geschäfts-
modelle Platz greifen, die unterm Strich auch 
wirtschaftlich sind, dann laufe ich in einen Dau-
ersubventionssachverhalt rein, der nie diesen 
technischen Innovationen einerseits und der 
Nachfrage vom Kunden andererseits Rechnung 
tragen kann. Deswegen wäre es aus meiner Sicht 
ganz wichtig, diesen Kontext NOX und Diesel – 
überhaupt keine Frage, wenn Hersteller hier mani-
pulieren, ist das eine justitiable und eine rechts-
anhängige Sache –, den Kontext der Emission 
wirklich in den übergeordneten Kontext wieder 

einzubetten, um das, was ich sagte, die politische 
Handlungsfähigkeit wieder herzustellen.  

Wenn ich richtig verstanden habe, darf ich für die 
zweite Frage auch nochmal fünf Minuten spre-
chen?! … Dann würde ich gerne auf die Frage ein-
gehen: Was ist die Machbarkeit? Ich glaube, hier 
müssen wir sehr genau schauen: was sind die Ge-
setzgebungen und die Zuständigkeiten von der EU 
bis zu den Kommunen? Da würde ich auch sagen, 
ist es sehr wichtig, zu überlegen, was ich hier auf 
Bundesebene wirklich aktiv beeinflussen kann. 
Was kann ich durchreichen? Was kann ich steu-
ern? Wir haben das Thema der Luftreinhaltepläne 
in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen zum 
Teil begleitet. Direktzuweisungen an die Kommu-
nen sind nach der Föderalismuskommission II nur 
noch sehr eingeschränkt möglich. Das geht nur 
über die Länder. Das heißt im Grunde genommen, 
hier ist „der Arm des Bundes“ nur begrenzt 
durchreichefähig. Er kann die Mittel zwar konditi-
onieren, wie mit dem GVFG, aber er kann es letzt-
endlich nur begrenzt beeinflussen. Deswegen ist 
es aus meiner Sicht sehr bedeutsam, nochmal zu 
hinterfragen: Wo kann man handeln? Handlungs-
feld ist sicherlich das ganze Thema rund um den 
Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, ob 
sowohl die abgebildeten Immissionen und dann 
auch Emissionen tatsächlich noch der Betrach-
tung standhalten, ob die Grenzwerte im Kontext 
der neuen Erkenntnisse den richtigen Korridor 
vorgeben. Bund. Wir haben das nächste Thema: 
Wenn ich in die Luftreinhaltepläne gehe, greift 
das sehr stark in städtebauliche Zustände ein. Wa-
rum entflechten wir nicht Verkehre innerstädtisch 
und schaffen leistungsfähige Infrastrukturkorri-
dore und sichern umgekehrt Wohnraum zu sol-
chen Korridoren. Wir sind mit urbanen Nutzun-
gen derzeit im Baugesetzbuch. Da gibt es Verände-
rungen, die dort anstehen, auf einem Weg dorthin, 
dass wir wirklich definieren, wie sieht denn der 
Lebensraum innerhalb der Städte der Zukunft aus. 
Der Online-Handel wird auch dazu führen, dass 
die gesamten Einkaufsstraßen und die ganzen Ver-
hältnisse sich innerstädtisch so verändern, dass 
die kleinen Marktplätze wieder Bedeutung gewin-
nen, dass am Ende dessen die Nachfrage nach Mo-
bilität innerorts vom Baugesetzbuch abgebildet 
werden muss, bis dahin – und das ist eben auch 
ein Bundesgesetz, Baugesetzbuch –, dass die Inter-
aktionen, die digitale Kommunikation standardi-
siert ist. Es kann ja nicht sein, dass wir Datensätze 



  

 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 

19. Wahlperiode Protokoll der 14. Sitzung 
vom 25. Juni 2018 

Seite 13 von 32 

 
 

haben, die nicht miteinander austauschtauschbar 
und auslesbar sind. Wenn dann jede Ampel ein 
anderes Signal sendet, weil die eine Kommune 
auf die Technik setzt und die Nächste auf jene 
Technik, ist das aus meiner Sicht ein Bundes-
thema, dass wir hier sehr schnell eine Standardi-
sierung hinbekommen. Es gibt dort Ansätze. Nur 
am Ende, auch für autonome Systeme, ist es emi-
nent wichtig, dass wir auf viele Daten zugreifen 
können und nicht alles an Bord eines Fahrzeuges 
haben. Das funktioniert innerstädtisch sowieso 
nicht, wir können nicht um die Ecke schauen. Das 
heißt, auch an dieser Stelle ist der Bund bei der 
Standardisierung gefordert, sowohl im Hinblick 
auf Datenverfügbarkeit, wie auf den Datenschutz. 
Und dabei kommt noch das Thema der gesamten 
Datenverfügbarkeit dann mit hinzu. Wo müssen 
personifizierte Daten sein und wo nicht? Das sind 
Handlungsspielräume, wenn ich Vernetzung 
schaffe, wenn ich das Baugesetzbuch ändere, 
wenn ich das Bundesimmissionsschutzgesetz an-
gehe, wo hier Vorgaben gemacht werden, die lang-
fristig dafür Sorge tragen, dass wir leistungsfähige 
Verkehrs- und Mobilitätsangebote in den Kommu-
nen haben, die Emissionen reduzieren. Das muss 
das Gebot der Stunde sein, dass wir tatsächlich al-
les ausschöpfen.  

Und das führt zum vierten Teilaspekt, dem Finan-
zierungsrahmen. Wir wissen alle, die Mineralöl-
steuer ist irgendwo endlich. Sie werden aber si-
cherlich nicht auf die Einnahmen der Mineralöl-
steuer von etwa 40 Milliarden Euro langfristig ver-
zichten wollen. Insofern stellt sich hier schon die 
Frage: Wie ordne ich den Finanzrahmen neu und 
sorge möglicherweise dafür, dass ich über das 
Bundesimmissionsschutzgesetz und die zukünf-
tige Belastung von Verkehren einen Anreizmecha-
nismus schaffe, der in die richtige Richtung zeigt, 
der Schaffung von Angeboten? In den nächsten 
drei Jahren der Legislaturperiode, wenn das alles 
so bleibt, wie es derzeit nach 100 Tagen noch aus-
sieht, dann ist das sicherlich ein Handlungsspekt-
rum, wo es viel zu tun gibt und es dann keinen 
Sinn macht in die Kommunen einzeln zu interve-
nieren, die Schuldigen dort zu suchen, es aber 
sehr wohl Sinn macht, Richtung EU im Hinblick 
auf 2019 Vorgaben zu machen, wo wir hin müs-
sen, wo langfristig Handlungsbedarf der EU ist 
und nicht immer nur zu sagen: „Ja, die EU gibt 
vor“. Wir sind ein maßgebliches zahlendes Mit-

glied in der EU, insofern haben wir auch maßgeb-
lichen Einfluss. Soviel von meiner Seite. 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schmid! Die Dis-
kussion über Fraktionsgemeinschaften, die führen 
wir jetzt hier nicht, aber es ist auch spannend. Ich 
darf Frau Kollegin Remmers für die Fraktion DIE 
LINKE. das Wort geben! 

Abg. Ingrid Remmers (DIE LINKE.): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender! Wir haben den Antrag einge-
bracht, die Fahrzeuge, die zu viel Stickoxid aus-
stoßen, jetzt auf Kosten der Autohersteller mit ei-
ner wirksamen Hardwarenachrüstung auszustat-
ten und so das Problem in den Griff zu bekom-
men. Zunächst möchte ich mal sagen, dass es 
mich sehr freut, dass sich diese Einsicht, dass nur 
eine Hardwarenachrüstung wirklich effektiv ist, 
sich offensichtlich immer mehr ausbreitet und 
nicht mehr allzu strittig ist, bis auf einige wenige 
Ausnahmen. Ich glaube, das ist ein guter Schritt 
auf dem Weg zu sauberer und gesunder Luft. Ich 
möchte auch nochmal daran erinnern, dass es hier 
ja nicht nur um volkswirtschaftliche Fragen oder 
andere Randfragen geht, sondern letztendlich um 
die Gesundheit der Menschen, die davon betrof-
fen sind. In diesem Zusammenhang und nach 
dem, was wir gerade schon gehört haben, habe ich 
zwei Fragen. Eine Frage geht an Frau Saar von der 
DUH. Wir haben gerade einiges an Kritik gehört, 
was das Thema „Messwerte“ und auch die Mess-
verfahren angeht. Wenn ich das richtig verstanden 
habe, werden wir demnächst die Fußgängerwege 
vier Meter umsetzen, und dann haben wir das 
Problem nicht mehr. Aber ich denke, ganz so 
leicht wird es wohl nicht sein.  

Meine Frage an Sie, Frau Saar: Machen Sie bitte 
nochmal deutlich, warum die technische Nach-
rüstung gegenüber allen anderen Maßnahmen so 
unbedingt notwendig ist. Damit wir uns hier wie-
der auf die eigentlichen Fragen konzentrieren 
können. 

Meine zweite Frage geht an Prof. Wachtmeister. 
Wir haben hier auch eben schon Nachfragen nach 
den Kosten gehabt. Wir haben in Deutschland die 
Situation, dass diese Katalysatoren überhaupt 
nicht benutzt werden. In den USA werden sie 
aber seit Jahren in vielen Fahrzeugen serienmäßig 
eingebaut. Das heißt, hier scheinen offensichtlich 
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die Kosten irgendwie bewältigbar zu sein, serien-
mäßig vielleicht auch dann nicht mehr so hoch zu 
sein. In dem Zusammenhang: Bei welchen Fahr-
zeugtypen kann man das, was an Hardwa-
renachrüstungsmöglichkeiten bereits besteht, kon-
kret und sofort einsetzen, ohne, dass man noch 
großartige Weiterentwicklungen braucht? 

Vorsitzender: Vielen Dank! Die erste Frage ging an 
Frau Saar! 

Dorothee Saar (Deutsche Umwelthilfe e.V.): Herr 
Vorsitzender, vielen Dank für die Einladung! Frau 
Remmers, danke für die Frage! Warum fordern wir 
als Deutsche Umwelthilfe die Hardwarenachrüs-
tung? Die Situation ist ja die, dass wir nach wie 
vor in zahlreichen deutschen Städten Überschrei-
tungen der Luftqualitätsgrenzwerte haben. Das 
sind nicht nur einige wenige Städte und das sind 
nicht nur knappe Überschreitungen. Sondern in 
vielen Städten ist die Situation die, dass ganz klar 
wird, ohne Maßnahmen, die direkt an der Quelle 
ansetzen, und das sind nun mal Dieselfahrzeuge, 
werden wir diese Grenzwerte nicht in den Griff 
bekommen. Schon gar nicht so, wie es der Gesetz-
geber vorschreibt, nämlich so schnell wie mög-
lich. Der Überschreitungszeitraum muss so kurz 
wie möglich gehalten werden. Es ist zwar schon 
mal gefallen, aber ich möchte nochmal daran erin-
nern, dieser Grenzwert gilt seit 2010. Umweltbun-
desamt und europäische Umweltagenturen veröf-
fentlichen regelmäßig die Ergebnisse von epidemi-
ologischen Studien, die die Anzahl der vorzeiti-
gen Todesfälle beziffern, die sozusagen die massi-
ven gesundheitlichen Auswirkungen auf die Be-
völkerung detailliert beschreiben. Das sind natür-
lich Menschen, die an den Straßen wohnen, wo 
wir diese hohen Konzentrationswerte haben. Das 
sind Menschen, die sich aus ökonomischen Grün-
den nicht leisten können, in eine Gegend zu zie-
hen, wo die Konzentration geringer ist. Das ist ei-
ner der Gründe, warum wir diese Verfahren füh-
ren, nicht gegen die Kommunen, sondern gegen 
die für die Luftreinhaltung zuständigen Behörden. 
Es ist ja auch schon gefallen: das sind in der Regel 
die Länder. In einigen Ländern ist es anders gere-
gelt, da sind die Städte tatsächlich selber dafür 
verantwortlich. Auch wenn es natürlich auf der 
Hand liegt, dass nicht jede Möglichkeit in der Ent-
scheidungsgewalt der Städte liegt, sehen wir doch 
auch bei den Kommunen noch zusätzlichen 
Handlungsspielraum. Eine Forderung, die sich 

aber ganz klar an die Bundesebene richtet, ist 
eben die nach der Hardwarenachrüstung. Wir ha-
ben uns die Maßnahmen aus dem Sofortprogramm 
angesehen. Herr von Lojewski hat schon gesagt, 
dass bislang da noch kein Euro geflossen ist. Das 
gilt zum Beispiel auch für die Busnachrüstung. 
Mit Blick auf das Software-Update, so wie es 
heute praktiziert wird, mussten wir leider feststel-
len – das haben wir an einer einzelnen exemplari-
schen Messung mal dargelegt –, dass ein nachge-
rüstetes Fahrzeug zwar zu Umgebungstemperatu-
ren, wie wir sie heute vorfinden, tatsächlich eine 
Reduktion nachweist und den Euro-5-Grenzwert 
auf der Straße einhält. Wenn es jedoch kälter 
wird, bei +1, +2 Grad, haben wir nochmal nachge-
messen, dann waren die Emissionen höher als vor 
dem Software-Update. Das ist eine Stichprobe, das 
ist ein Spot sozusagen, wenn Sie so wollen, aber 
es zeigt auch, dass die Software-Lösung, wie wir 
sie im Moment haben, nicht dazu beitragen wird, 
dass wir tatsächlich substantiell die Qualität der 
Luft so verbessern können, dass wir unterhalb der 
Grenzwerte landen werden. Deswegen werden wir 
diese Verfahren weiterführen. Weitere Urteile 
werden dieses Jahr noch kommen. Es ist natürlich 
durchaus denkbar, dass es noch weitere Städte 
gibt, die in diese Art von Verfahren einbezogen 
werden, solange die Politik nicht entsprechend re-
agiert. 

Was die Anforderungen der Hardware-Nachrüs-
tung angeht, ein Punkt ist ja auch schon gefallen: 
Es gibt tatsächlich Systeme, die sind quasi verfüg-
bar, für die Exportfahrzeuge liegen die salopp ge-
sagt im Regal. Da denke ich, kann man schon mal 
eine große Gruppe von Fahrzeugen tatsächlich 
auch kurzfristig versorgen. Natürlich sind auch 
wir der Ansicht, dass es einen entsprechenden 
rechtlichen Rahmen geben muss. Es müssen Defi-
nitionen gefunden werden und verbindlich veran-
kert werden, die klarstellen, dass diese Hardware-
Nachrüstung dann tatsächlich auch so verfügt 
wird. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass 
die Fahrzeuge, die mit einer Abschalteinrichtung 
unterwegs sind, tatsächlich nicht den Typgeneh-
migungen entsprechen. Diese Abschalteinrichtung 
hätte im Rahmen der Typgenehmigung bekannt 
gegeben werden müssen, damit der Genehmi-
gungsgeber, also das Kraftfahrtbundesamt ent-
scheiden kann, ist diese Abschalteinrichtung nach 
den rechtlichen Vorgaben zulässig oder nicht. Bei 
allen Abschalteinrichtungen, die bislang bekannt 
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geworden sind, waren die eben nicht im Geneh-
migungsverfahren genannt. Damit entsprechen 
diese Fahrzeuge nicht der Typgenehmigung. Das 
heißt, hier ist auch die rechtliche Handhabe ver-
ankert, sodass der Gesetzgeber jetzt sagen kann, 
diese Fahrzeuge müssen eben aufgrund einer 
nachträglichen Bestimmung nachgerüstet werden. 
Bislang läuft das auf das Software-Update hinaus, 
das aber sozusagen den ganz klaren Mangel hat, 
dass nach wie vor die rechtlichen Anforderungen 
an das Abgasverhalten nicht gegeben sind und das 
deswegen ganz klar zu kurz greift. 

Vorsitzender: Danke, Frau Saar! Prof. Herr Wacht-
meister, bitte! 

 

Prof. Dr. Georg Wachtmeister (TU München): 
Sehr geehrte Frau Remmers, ich denke wir wer-
den im Feld kein Fahrzeug finden, bei dem der 
SCR-Katalysator nicht benutzt wird, sondern die 
Chemie für die katalytische Abgasnachbehand-
lung erfordert Randbedingungen. Eine der wich-
tigsten Randbedingungen ist die Temperatur. Also 
ein SCR-Katalysator, der eine Materialtemperatur 
von 200 Grad Celsius noch nicht erreicht hat, bei 
dem wird die Chemie nicht umlaufen. Also da 
können wir ihn nicht benutzen.  

Das zweite ist die Lage des Katalysators. Da muss 
man auch sehen, hier hat die Industrie auch eine 
Lernkurve gesehen. Wir hatten durch schnelle 
Einführung und gesetzliche Rahmenbedingungen 
die Katalysatoren im Unterflurbereich. Dort ist 
dann die Lage noch widriger hinsichtlich Tempe-
raturen und Umgebungstemperaturen, wie Sie 
richtig sagen, Frau Saar. Bei Neufahrzeugen, wenn 
Sie die anschauen, da ist der Katalysator direkt an 
den Motor gewandert. Das ist möglich geworden, 
weil die Entwicklung sowohl motortechnisch wei-
ter vorangeschritten ist als auch in der Chemie. 
Also die katalytischen Materialien sind besser ge-
worden. Bei den Euro-4- und Euro-5-Fahrzeuge ist 
es der Entwicklungsstand vor 10 Jahren gewesen. 
Da hat man gesagt: nicht zu hohe Temperaturen 
für die katalytischen Materialien, sonst werden sie 
thermisch vergiftet. Das heißt, sie gehen Reaktio-
nen ein, die dann stabil sind, und damit ist die 
Wirkung nicht mehr vorhanden. Wenn es zu kalt 
ist: wir düsen hier wässrige Harnstofflösung ein, 
Add-Blue, die hat leider Gottes auch den unange-

nehmen Effekt, dass sie bei niedrigen Temperatu-
ren Ablagerungen bildet. Wenn ich also den Kata-
lysator dort betreibe, dann habe ich den negativen 
Effekt, dass mir der dichtmacht und er dann ei-
gentlich auch im normalen Temperaturbereich 
nur noch eine reduzierte Konvertierungswirkung 
hat. Also das ist ein sehr schwieriges Feld, in dem 
wir uns bewegen und wir müssen auch wirklich 
aufpassen, dass wir – und jetzt komme ich einfach 
auf die Nachrüstung – dort auch nicht in die glei-
che Falle tappen. Richtig, es wird Fahrzeuge ge-
ben, da wird es relativ schnell gehen, weil Kom-
ponenten verfügbar sind. Wir müssen aber aufpas-
sen, dass das auch nicht wieder Unterflurkompo-
nenten sind, dass wir zwar viel Geld investieren, 
das dann aber bei der Nutzung im städtischen Be-
trieb, dort wo der Lastpunkt des Motors niedrig 
ist, dort wo wir häufig „Stop and Go“ haben und 
dort wo auch sehr viele Fahrzeuge erstmal in Be-
trieb genommen, angelassen werden und wo es 
eine gewisse Zeit dauert, bis die Temperatur für 
die Chemie vorhanden ist, die Nachrüstung wir-
kungslos macht. Das heißt, vor einer schnellen 
Nachrüstung „einfach mal so aus der Schublade“ 
warne ich. Denn wir müssen uns dann überlegen, 
wie genau der Betrieb in den Städten ist, über den 
wir sprechen – nicht über Land, sondern in den 
Städten – damit wir diese Probleme auch dann in 
den Griff bekommen. Wir werden Fahrzeuge ha-
ben, da wird es länger dauern bis unmöglich sein, 
dass man sagt, ich finde hier einen vernünftigen 
Platz für den Katalysator. Wir dürfen nicht verges-
sen, wir brauchen auch den Reaktor, das heißt den 
Add-Blue-Tank, und das muss alles auch noch si-
cher sein. Insofern – ich möchte es mal so sagen – 
ist die Lage bezüglich der Umrüstung jetzt nicht 
hoffnungslos, aber man sollte jetzt nicht einfach 
mal sagen, das machen wir jetzt mal soeben. Das 
wird nicht der Fall sein. Dann müssen wir den 
Faktor „Zeit“ sehen. Wie lange dauert es, bis ich 
eine Hardware-Nachrüstung habe? Das heißt, bis 
dahin blieben die Emissionen konstant. Und wie 
schnell kann ich eine Software-Lösung umsetzen? 
Da muss man Szenarien einfach mal durchden-
ken, was besser sein könnte. Und einfach mal kre-
ativ gesprochen: Ich kann mir auch eine Software-
Lösung rein für die Städte vorstellen, die genau 
diesen Fahrbetrieb adressieren, um eben dort die 
Rohemissionen herunterzusetzen und damit der 
Chemie das Leben leichter zu machen. Es gibt also 
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einen vielfältigen Blumenstrauß. Sie haben es vor-
her angesprochen, das „Kaufhaus“, das ist in der 
Technik so. Man muss sich jetzt sehr wohl überle-
gen, was ist die richtige Lösung. Und richtig heißt 
auch: Was ist die schnellstens verfügbare Lösung? 

…Zwischenfrage ohne Mikro 14:59:16… 

Kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Ich kenne 
jetzt die Fahrzeuge alle nicht im Detail. Also ich 
würde jetzt mal sagen, das, was ich auch geschrie-
ben habe: Fahrzeuge die auch im amerikanischen 
Markt angeboten werden, da wird es relativ 
schnell gehen. Fahrzeuge, die nie mit irgendwel-
chen SCR ausgerüstet worden sind, da wird es 
länger dauern. Aber ich kann jetzt nicht sagen, 
das, das und das Fahrzeug wird gehen und bei 
den anderen wird es nicht gehen. Das ist außer-
halb meines Wissensbereiches. 

Vorsitzender: Danke Prof. Wachtmeister! Stephan 
Kühn bitte für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN! 

Abg. Stephan Kühn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Danke, Herr Vorsitzender! Ich habe zwei Fragen 
an Jens Hilgenberg vom BUND. Die erste Frage ist: 
Sie haben ja jetzt aufmerksam zuhören können 
und haben miterlebt, dass die gesundheitlichen 
Auswirkungen der erhöhten Schadstoffbelastun-
gen, die über den Grenzwerten liegt, infrage ge-
stellt wird und Sie haben einige Ausführungen zu 
möglichen Software-Updates als Lösung des Prob-
lems gehört. Mich würde interessieren, wie aus 
Sicht des BUND oder aus Ihrer Sicht der Aufwand 
für Hardware-Nachrüstungen gerechtfertigt ist. 

Die zweite Frage ist: Es wird behauptet, dass die 
modernen Euro-6-Dieselfahrzeuge zu den saubers-
ten Verkehrsmitteln im urbanen Raum gehören. 
Der BUND hat eine Klage auf Verkaufsstopp für 
Euro-6-Neuwagen in die Wege geleitet. Mich 
würde interessieren: Sind denn die Euro-6-Diesel 
Ihrer Meinung nach tatsächlich so sauber, wie 
hinlänglich behauptet wird? 

Vorsitzender: Beide fragen gingen an Herrn Hil-
genberg. Sie haben das Wort, bitte! 

Jens Hilgenberg (Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland – BUND): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender, für die Einladung, vielen Dank Herr 
Kühn, für die Fragen!  

Nach Angaben des Umweltbundesamtes sind die 
Diesel-Pkw aktuell mit ca. 72,5 Prozent an den 

NO2-Emissionen im Stadtverkehr beteiligt. Damit 
sind sie mit Abstand die Hauptquelle an den ver-
kehrsnahen Messstationen in Deutschland. Die ak-
tuell bis jetzt ergriffenen – oder sogar nur ange-
kündigten – Maßnahmen reichen nach unserer 
Meinung bei Weitem nicht aus, um den Zeitraum 
bis zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte so 
kurz wie möglich zu halten. Frau Saar hat es 
schon gesagt, das ist nämlich tatsächlich die For-
mulierung. Dafür sind die aktuellen Werte, die 
wir in den Städten messen, einfach zu hoch. Wir 
haben Städte, in denen der gesetzliche Grenzwert 
um 100 Prozent überschritten wird, nahe 100 Pro-
zent. Dafür werden einfache Maßnahmen nicht 
reichen, da werden zusätzliche Maßnahmen er-
griffen werden müssen. Wenn wir uns Hamburg 
anschauen, da mussten Fahrverbote erlassen wer-
den, weil Maßnahmen von der Bundesseite ge-
fehlt haben. Solche Maßnahmen haben wir also 
zum Beispiel im Sofortprogramm „Saubere Luft“. 
Herr von Lojewski hat es schon gesagt, da gibt es 
keinen Mittelabfluss. Wir haben ein Sofortpro-
gramm, um kurzfristig Grenzwerte einzuhalten, 
wir haben aber keinen Mittelabfluss. Das heißt, 
diese Maßnahmen sind natürlich für eine kurzfris-
tige Reduzierung der Überschreitungswerte über-
haupt nicht wirksam. Das ist natürlich schwierig. 
Und wenn diese Maßnahmen denn dann ergriffen 
werden, wenn die Mittel abgerufen werden, dann 
sind das alles Maßnahmen, die langfristige Erfolge 
– wenn überhaupt – vorweisen können. Zusätz-
lich gab es beim Dieselgipfel die Zusage freiwilli-
ger Software-Updates. Auch das kommt nur sehr 
langsam voran. Es gibt eine Zahl von der dpa vom 
16. März 2018. Zu dem Zeitpunkt waren von 2,8 
Millionen versprochenen freiwilligen Software-
Updates gerade einmal 230.000 durchgeführt. Ei-
nige von diesen Software-Updates werden jetzt 
verpflichtend, die sind jetzt nicht mehr freiwillig, 
sondern die werden verpflichtend bei einigen Die-
selfahrzeugen von Mercedes, bei einigen von Audi 
und auch bei Porsche zum Beispiel. Aber mit 
Blick auf die enormen Überschreitungen reichen 
die versprochenen 25 bis 30 Prozent Verbesserung 
durch Software ohnehin nicht aus. Schon gar 
nicht, wenn diese Minderungen nur unter optima-
len Witterungsverhältnissen realisiert werden 
können. Die Messungen haben gezeigt, dass ein 
funktionierendes SCR-System zwingend notwen-
dig ist, um NOX wirksam zu mindern. Daran ha-
ben wir gar keinen Zweifel. Deshalb geht aus 
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Sicht des BUND auch kein Weg an verpflichten-
den Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der  
OEMs vorbei. Anders werden die Strafzahlungen 
in der EU und Fahrverbote in einer Vielzahl von 
zusätzlichen Städten nicht zu verhindern sein. 
Und natürlich darf es nicht dazu führen, sowohl 
Software-Updates als auch Hardware-Updates, 
dass wir andere Grenzwerte anderer Schadstoffe 
überschreiten, das also andere Grenzwerte nicht 
eingehalten werden, das ist ja ganz klar. 

Zur Frage „Wie sauber sind die Euro-6-Fahr-
zeuge?“. Da gab es im April 2016 eindeutige Zah-
len, und zwar im Bericht der Untersuchungskom-
mission Volkswagen. Da hat das Kraftfahrtbundes-
amt Zahlen einer Felduntersuchung veröffentlicht 
und hat nachgewiesen, dass der weitaus überwie-
gende Teil der dort untersuchten Euro-6-Diesel-
fahrzeuge den gesetzlichen NOX-Wert von 80 Mil-
ligramm pro Kilometer im realen Fahrbetrieb 
deutlich überschreitet. Das Umweltbundesamt be-
ziffert die durchschnittlichen Realemissionen von 
Euro-6-Diesel Pkw auf 507 Milligramm pro Kilo-
meter, statt der erlaubten 80. Das hat uns als 
BUND dazu veranlasst, beim Kraftfahrtbundesamt 
zunächst einen Antrag zu stellen, dass solche 
Fahrzeuge nicht mehr als Neuwagen verkauft wer-
den dürfen. Das Kraftfahrtbundesamt sah sich als 
nicht zuständig für diese Frage und hat unseren 
Antrag abgelehnt, weswegen wir dann geklagt ha-
ben. Und tatsächlich ist diese Klage auch noch an-
hängig, da ist auch noch keine Entscheidung ge-
troffen. Die Klage wird hoffentlich noch in diesem 
Jahr verhandelt. Wir haben darauf geklagt, dass 
Neufahrzeuge, die ihren gesetzlichen Grenzwert 
im Realbetrieb auf der Straße nicht einhalten, 
nicht mehr als Neuwagen verkauft werden dürfen. 
Denn diese Wagen, die jetzt gerade, während wir 
hier sitzen, bei den Händlern vom Hof fahren, hal-
ten ihre Grenzwerte nicht ein. Und die belasten 
die Menschen an schon hoch belasteten Straßen 
zusätzlich, immer dann, wenn sie nicht der neues-
ten Abgasnorm entsprechen. Und neueste Abgas-
norm ist Euro-6d oder Euro-6d-Temp zumindest. 
Fahrzeuge, die diese Normen nicht einhalten, dür-
fen noch bis September 2019 als Neuwagen ver-
kauft werden. Wenn ich mir die Politik einzelner 
Hersteller anschaue, dann habe ich das Gefühl, 
dass diese Hersteller das Ziel haben, noch mög-
lichst viele von diesen Fahrzeugen, die eben nicht 
der neuesten Abgasnorm entsprechen, auf die 
Straße zu bringen. Da schaue ich mir Volkswagen 

an – ausgerechnet Volkswagen. Volkswagen hat 
seine aktuelle Umweltprämie umgestellt. Die Bei-
hilfen – oder die Preisnachlässe nenne ich sie mal 
– gibt es nur noch, wenn Sie einen „Diesel“ kau-
fen. Für ein Elektrofahrzeug gibt es nichts, für ein 
Hybridfahrzeug gibt es nichts, für einen „Benzi-
ner“, für Erdgas gehen Sie leer aus. Sie müssen ei-
nen „Diesel“ kaufen. Nur dann bekommen Sie die 
bis zu 10.000 Euro. Wie viele Fahrzeuge hat denn 
VW, die der neuesten Abgasnorm entsprechen? Da 
kann ich dankenswerter Weise auf eine Statistik 
vom ADAC zurückgreifen. Ich habe aber auch bei 
der Aktionärsversammlung von Volkswagen 
Herrn Diess gefragt und er hat ordnungsgemäß 
und wahrheitsgemäß geantwortet, von 160 Model-
len, die der Volkswagenkonzern mit all seinen 
Konzerntöchtern aktuell in Europa anbietet, also 
immer Modell-Motor-Kombination muss man 
dazu sagen, entsprechen aktuell, Stand letzten 
Freitag, laut ADAC genau neun der neuesten Ab-
gasform, davon acht Diesel und ein Benziner. Zu 
dem Zeitpunkt, als ich Herrn Diess fragte, waren 
es sechs. Das muss man sich mal vorstellen! Also 
die reden immer von den Fahrzeugen der neues-
ten Abgasgeneration, die alle Probleme lösen, die 
dazu führen, dass, wenn sie auf die Straße kom-
men, sie quasi hinten sauberere Luft „raushauen“ 
als sie vorne ansaugen. Aber wir haben diese 
Fahrzeuge nicht. BMW, Mercedes, die sind teil-
weise gut aufgestellt, das muss man auch zugeben, 
aber bei Volkswagen gibt es diese Fahrzeuge 
nicht. Vielleicht – das ist halt alles eine Annahme 
– halten diese Fahrzeuge ihre Grenzwerte im Real-
betrieb ein, aber wir haben keinen Nachweis. Und 
das ist das Problem. 

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann sind wir am 
Ende der ersten Runde und machen gleich weiter 
mit der zweiten Runde. Ich gebe das Wort an den 
Kollegen Dr. Ploß von der CDU/CSU-Fraktion! 

Abg. Dr. Christoph Ploß (CDU/CSU): Ich will ganz 
kurz, bevor ich meine zwei Fragen stelle, nochmal 
auf einen Punkt eingehen, weil hier ein, zwei Mal 
gesagt wurde, dass es noch keine Förderbescheide 
gebe. Die sind meines Wissens in diesem Monat 
herausgegeben worden, insgesamt 60 Förderbe-
scheide für Maßnahmen zur Digitalisierung kom-
munaler Verkehrssysteme, mit einem Gesamtvolu-
men von 60 Millionen Euro. Deswegen das noch-
mal zur Klarstellung, bevor hier etwas Falsches 
hinterlassen wird. Meine erste Frage richtet sich 
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dann an Herrn Schulte vom TÜV Nord. Seit Sep-
tember letzten Jahres gilt in der EU ein neues 
Prüfverfahren zur Bestimmung unter anderem der 
Abgasemissionen von neuen Pkw-Fahrzeugen. 
Das bisherige seit 1992 geltende NEDC3 -Verfahren 
wurde durch das WLTP4-Verfahren abgelöst. Die 
Messung der Real-Driving-Emissions vom Pkw 
soll diese laborgestützten Testverfahren ergänzen. 
Könnten Sie uns bitte einmal darlegen, wie es zu 
dieser Einführung dieser neuen Prüfverfahren 
kam und auch, welche Vorteile man sich bei der 
Entwicklung davon verspricht.  

Meine zweite Frage geht an Sie, Herr Prof. Koch! 
Sie haben bereits die unterschiedlichen Schwie-
rigkeiten in der Vergangenheit auch heute darge-
stellt, die aus Ihrer Sicht mit Nachrüstung einher-
gingen. Es wurde deutlich, dass eine der größten 
Herausforderungen darin besteht, dass die Quali-
tät der Fahrzeuge nicht verändert wird und es als 
Folge zu keinem Ausstoß anderer Schadstoffe 
kommt. Könnten Sie das bitte an Hand konkreter 
Emissionsbeispiele oder natürlich auch anderer 
Beispiele einmal festmachen? Herzlichen Dank! 

Vorsitzender: Die erste Frage an Herrn Schulte! 

Leif-Erik Schulte (TÜV NORD Mobilität GmbH & 
Co. KG): Vielen Dank Herr Dr. Ploß für Ihre Frage, 
vielen Dank auch Herr Vorsitzender für die Einla-
dung! Sie sprachen die Historie der Entwicklung 
hinsichtlich WLTP / RDE5 an. Dazu ist zu sagen, 
dass der Startschuss zur Novellierung der Abgas-
gesetzgebung sehr viel früher als oftmals verlaut-
bart, Stichwort „September 2015“, begonnen hat. 
Die ersten Aktivitäten wurden initiiert in den Jah-
ren 2007/2008, über die entsprechenden Arbeits-
gruppen bei der GRPE als Untergruppe der UN-
ECE in Genf. Dort hatte man sich in diesen Jahren 
sehr stark dafür ausgesprochen und die Diskus-
sion geführt, wie denn die immer stärker werden-
den Diskrepanzen zwischen den Realemissionen, 
die damals auch schon bekannt waren und gemes-
sen wurden, und auch den Realverbräuchen zu er-
klären sei. Man hat dann, aufbauend auf diesen 
Diskussionen, im Prinzip den Weg gesucht, das 
bisherige Verfahren insofern zu verbessern, dass 
diese Diskrepanz abnimmt. Dadurch die Entwick-
lung hin zu WLTP mit der späteren Entwicklung 

                                                           
3 NEDC: New European Driving Cycle 
4 WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Pro-

cedure“ 

dann auch hin zu RDE – Real-Driving-Emissions, 
die dann auf der Straße zu messen sind. Das alles 
hat, wenn Sie sich die Zeitschiene anschauen, ins-
gesamt sieben bis acht Jahre gedauert und hat 
dann letztendlich im September letzten Jahres in-
sofern gefruchtet, als dass wir diese ganzen Arbei-
ten in den neuen Vorgaben entsprechend veröf-
fentlicht gesehen haben und nun auch zur An-
wendung bringen. In dem Zusammenhang viel-
leicht auch noch etwas zu den Diskussionen in 
der letzten Runde. Man kann aus unserer Sicht 
schon ganz klar sagen, dass moderne Dieselkon-
zepte, Euro-6d-Temp und darüber hinaus, auch in 
der Realfahrt deutlich besser abschneiden als äl-
tere Euro-6-Konzepte. Das ist ein ganz klarer 
Punkt, den man auch den neuen Verfahren zuzu-
schreiben hat, um halt diese angesprochene Dis-
krepanz zwischen dem Typprüfzyklus und der 
Realfahrt da entsprechend entgegenzutreten. 

Vorsitzender: Danke sehr! Herr Prof. Koch bitte, 
Sie waren ebenfalls gefragt! 

Prof. Dr. Thomas Koch (Karlsruher Institut für 
Technologie – KIT)): Vielen Dank für die Frage! 
Sehr gerne beantworte ich die Frage nach mögli-
chen Auswirkungen einer Nachrüstlösung. Ich 
will das am Beispiel einer Studie erläutern, wel-
ches das grüne Verkehrsministerium in Baden-
Württemberg angeregt hat. Es ist vielleicht dem ei-
nen oder anderen bekannt, das Verkehrsministe-
rium in Baden-Württemberg hat – vollkommen 
nachvollziehbar und politisch richtig – gesagt: 
Wir wollen es genau verstehen, was da passiert. 
Wir rüsten mal mit der Hilfe von Nachrüstfirmen 
vier Fahrzeuge um. Zwei der vier Fahrzeuge ha-
ben einen Vanadium-Katalysator nach dem Parti-
kelfilter eingebaut. Das sagt Ihnen nichts? Ich 
habe es vorhin schon mal ausgeführt. Da werden 
toxische, kanzerogene Vanadiumoxide in der Par-
tikelfilterregeneration einfach so ausgestoßen. Die 
amerikanische Umweltbehörde hat deshalb ein 
Verfahren initiiert, das das genau erläutert. Das ist 
eine absolut nicht feldfähige Lösung. Eine dritte 
der vier Lösungen wurde in der Öffentlichkeit – 
das ist der zweite Punkt – immer dargestellt als 
eine sehr preiswerte Lösung, eine Kombination 
von bewährten Bauteilen. Man hat ein bewährtes 
Euro-6-Abgasnachbehandlungssystem mit einem 

5 RDE: „Real driving emissions“ 
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bewährten Euro-5-Motor kombiniert. Können Sie 
einen bewährten U-Boot-Motor in ein bewährtes 
Flugzeug einbauen? Diese Lösung führt dazu, dass 
der Partikelfilter – und das ist dieses Bauteil hier 
– nach kürzester Betriebszeit permanent ver-
blockt, verstopft. Davon gehen auch Sicherheitsri-
siken aus – ich kann es gerne auch noch genauer 
ausführen –, weil im Partikelfilter Kohlenstoffruß 
gefangen ist. Und wenn der nicht kontrolliert ab-
brennt, haben Sie ein thermisches Problem im 
Fahrzeug. Drei der vier Lösungen sind nicht feld-
fähig. Die vierte Lösung eines namhaften und seri-
ösen Nachrüsters haben wir genau analysiert. Und 
der sagt selber: Es geht nicht so einfach „Hoppla-
di-Hopp“. Es geht nur zusammen mit dem Her-
steller, in einem gemeinsamen Entwicklungspro-
zess. Es geht nicht einfach, so ein Einbau. 

Dritter Punkt: Es wurde heute wieder zig-fach ge-
sagt, die Lösungen würden im Ersatzteilregal lie-
gen, die könnte man einfach nur einbauen. Ja, wo 
liegen sie denn? Es gibt sie nicht! Es werden heute 
im Produktionsprozess – da muss man einfach ein 
gewisses Verständnis der gesamten Thematik ha-
ben – einige tausend, vielleicht über zehntausend 
Systeme vorgehalten. Wir reden hier aber von Mil-
lionen Unterbodenkatalysatoren, die gedanklich 
nachgerüstet werden müssten. Jetzt fragen Sie an 
bei den Herstellern, bei Boysen, bei Tenneco, bei 
Faurecia, bei Eberspächer: Habt ihr die überhaupt 
noch in der Produktion? Gibt es die Linie über-
haupt noch? … Nein! Das heißt, Sie müssten jetzt 
innerhalb von kürzester Zeit – einmal dieses ge-
dankliche Spiel durchdekliniert – eine Produkti-
onsstraße für Unterbodenkatalysatoren aus dem 
Boden stampfen, die es nicht mehr gibt.  

Den vierten Punkt, den will ich jetzt auch noch-
mal betonen, exemplarisch nur. Es wurde auch 
heute angesprochen. Ja, man kann dann mit Kom-
fortabstrichen zum Beispiel einfache On-Board-
Diagnosefunktionen, LEDs, im Innenraum des 
Fahrzeugs etwas pragmatisch realisieren. Um jetzt 
auf den Punkt zu kommen: das ist nicht erlaubt! 
Es ist ein Verstoß gegen die europäische On-
Board-Diagnose. Die europäische On-Board-Diag-
nose-Vorschrift verlangt zwingend, dass Motor-
steuergerät / Fahrzeug exakt und zu jedem Be-
triebszustand wissen: Was habe ich für ein Ad-
Blue getankt? Hat der Fahrer vielleicht Wasser 
eingefüllt? Wie ist die Konvertierungsrate? Was 

habe ich für Sensor…(?)..? All das muss das Mo-
torsteuergerät wissen. Das heißt, Sie müssen einen 
intensiven Eingriff in das Motorsteuergerät vor-
nehmen. Das heißt, diese Lösungen, diese Add-
On-Nachrüstlösungen sind so überhaupt nicht zu-
lassungsfähig. Das muss man einfach zur Kenntnis 
nehmen. Die sind nicht zulassungsfähig! Da müs-
sen Sie europäisches Recht ändern. Es ist einfach 
so. Wir haben jetzt nur über vier Punkte gespro-
chen und ich will andere, wie Lachgasemission, 
Ammoniakemission, gar nicht erst zur Sprache 
kommen lassen, Crashverhalten, Elektrik-/Elektro-
nikumfänge, Verfügbarkeit von anderen Bauteilen. 
Sie brauchen ja nicht nur die Abgasanlagen, Sie 
brauchen auch Sensoriksteuergeräte. Sie haben 
rechtliche Finessen, auf die ich gar nicht eingehe. 
Wie ist es mit Rechtslenkerfahrzeugen? Wie ist es 
mit dem Gebrauchtwagenmarkt? Denn Sie müssen 
das Fahrerinformationssystem flashen. Sie müs-
sen es, das ist Vorschrift! Damit müssen Sie den 
Kilometerstand in die Fahrzeuge neu eingeben. 
Das ist alles machbar, aber da sind wahnsinnig 
viele Risiken im Detail. Jetzt will ich, wenn ich 
noch wenige Sekunden der Redezeit meines kür-
zer sprechenden Vorredners zugebilligt bekomme, 
noch auf einen Sachverhalt gehen. Gestatten Sie 
es mir, Herr Vorsitzender?  

Ich will an dieser Stelle ganz kurz nochmal die 
Gelegenheit nutzen, um zu den Vorwürfen, die in 
den letzten Tage erhoben wurden, unsere Studie 
sei nicht neutral und sei beeinflusst, Stellung zu 
nehmen. Denn diese Vorwürfe sind ja schon ele-
mentar und sie legen die Axt an unser Wissen-
schaftssystem an. Ich habe in diesem Zusammen-
hang mal analysiert: unser Institut, wir haben bei 
70 Partnern der letzten Jahre aufgehört zu zählen, 
Partnern mit denen wir zusammenarbeiten, öffent-
liche Institutionen, Industriefirmen, Sensorher-
steller, Beschichter, Abgasanlagenhersteller. Auto-
motive-Themen, jawohl, aber auch Zulieferer-, 
Großmotoren-, Energietechnikthemen, die wir be-
handeln. Bei dieser Studie haben wir hier in die-
sem konkreten Fall eine Analyse getroffen, die 
mag vermeintlich „Pro Automotive“ sein. Gleich-
zeitig haben wir aber ein Ergebnis gegen Nachrüs-
ter, gegen Beschichter, gegen Abgasanlagenher-
steller, gegen Sensorhersteller. In einem anderen 
Zusammenhang, heute nicht Thema, nämlich die 
mögliche Nachrüstung oder Verbesserung von 
Lkw-, Busmotoren – meine persönliche Heimat, 
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da komme ich her – bin ich sehr wohl der Über-
zeugung und begrüße es, dass man da sehr wohl 
auch diese Fahrzeuge, gerade Euro-4- und Euro-5-
Lkw, nochmal genauer anschaut, und Busse vor 
allen Dingen. Da kann man viel machen. Also die-
ser total konstruierte Vorwurf der Einseitigkeit ist 
absolut haltlos. Das erlaube ich mir noch nachzu-
schieben.  

Ein allerletzter Satz, Herr Klare: Sie haben vorhin 
angesprochen, es ginge ums Geld. Geben Sie Jogi 
Löw 5 Millionen, 50 Millionen oder 5 Milliarden 
Euro, der spielt nicht besser in Russland. Es geht 
nicht ums Geld. Es geht um die Kapazität, die 
man verfügbar hat. Und bei der Nachrüstthematik, 
bis diese Lösungen wirken würden, würden zwei, 
drei Jahre ins Land ziehen. Dann ist das Thema 
gelöst. Danke für die Aufmerksamkeit! 

Vorsitzender: Danke! Für die AfD-Fraktion Herr 
Bernhard! Bitte! 

Abg. Marc Bernhard (AfD): Wir erleben ja hier 
eine Diskussion, die sich leider Gottes einzig und 
allein den Dieselmotor als Übeltäter für die Stick-
oxidbelastung in unseren Städten ausgesucht hat, 
während man bei dem ganzen Thema alle anderen 
Stickoxidemittenten geflissentlich außer Acht 
lässt. Leider! Die Bundesregierung unternimmt so-
gar Maßnahmen, die kontraproduktiv sind, in dem 
sie massiv beispielsweise Pelletheizungen fördert, 
die ja bekanntermaßen in hohem Maße Stickoxide 
in Städten freisetzen. Und auch die Fahrverbote, 
die verhängt werden, wie zum Beispiel in Ham-
burg, sind schon etwas widersinnig. Wenn dann 
400 Meter Straße für Dieselfahrzeuge gesperrt wer-
den, aber gleichzeitig bei den Kreuzfahrt- und 
Containerschiffen, die ja in großer Zahl jeden Tag 
nach Hamburg reinfahren und die weitaus mehr 
Stickoxide erzeugen, nichts gemacht wird – das 
ist schon sehr eine reine Symbolpolitik. Vor dem 
Hintergrund dieser Thematik meine erste Frage an 
Prof. Dr. Klingner. Welche anderen größeren 
Emissionsquellen von Stickoxid gibt es denn 
noch, in welchem Verhältnis stehen die und wie 
haben die sich über die Zeit hinweg entwickelt? 

Die zweite Frage geht an Herrn Prof. Koch. Wie ist 
denn der Entwicklungsstand, den man heute bei 
der Vermeidung von Stickoxidemissionen bei Die-
selfahrzeugen erreicht hat? Und insbesondere: Se-
hen Sie das Problem von Stickoxidemissionen für 
Neufahrzeuge, die die Euro-6-Norm erfüllen, als 

gelöst an? 

Vorsitzender: Vielen Dank! Prof. Klingner, bitte! 

Prof. Dr. Matthias Klingner (Fraunhofer-Institut 
für Verkehrs- und Infrastruktur-Systeme): Zum 
Thema „Emissionsquellen“, da kann ich meinem 
Vorredner beipflichten, kann man beispielsweise 
zunächst mal die schweren Dieselfahrzeuge in der 
Stadt heranziehen, die Busse. Wir haben für die 
Stadt Ulm Untersuchungen gemacht, wie hoch der 
Anteil der Stickoxidemissionen beispielsweise 
der schweren Dieselfahrzeuge im Vergleich zu 
den Pkw ist. Sieben Prozent der schweren Diesel-
fahrzeuge erzeugen etwa 60 Prozent der Stickoxid-
emissionen, die wir messen. Wenn man den 
schweren Dieselverkehr einschränkt, auf die 
Hälfte reduziert – das betrifft auch die Busse – 
spart man die gesamten Emissionen der Pkw-
Flotte ein. Das heißt einmal, dass die Frage der 
Emissionsquellen eine Frage der Verhältnismäßig-
keit ist. Dazu kommen natürlich auch Industrieab-
gase, da kommt auch der Hausbrand dazu. Und 
dazu muss man die meteorologischen Verhält-
nisse verstehen, die im Prinzip zur Verbreitung in 
der unteren Erdatmosphärenschicht, also der so 
genannten unteren Mischungsschicht führen. 
Diese untere Mischungsschicht ist etwa 2.000 Me-
ter hoch. Und in dieser unteren Mischungsschicht 
entwickelt sich eine Thermik, die durch die 
Sonne hervorgerufen wird und faktisch zu einer 
Luftbewegung führt. Unter normalen Verhältnis-
sen führt diese Thermik im Prinzip alle Abgase, 
auch die Stickoxide, auch alles das, was boden-
nah, aber eben auch höher aus den Schornsteinen 
kommt, nach oben ab. In so genannten Inversions-
wetterlagen reduziert sich diese Mischungsschicht 
auf etwa 200 Meter. Wenn wir uns das anschauen 
– hier ist mal eine Grafik, leider können wir das 
hier so groß nicht präsentieren –, dann sind bei-
spielsweise allein durch den meteorologischen 
Einfluss, wenn die Mischungsschicht unter 600 
Meter steigt, etwa die doppelte Menge an Schad-
stoffen am Boden zu messen. Das betrifft sowohl 
NO2 als auch die gesamten Feinstaubkonzentratio-
nen. Und es gibt ein zweites Phänomen: Wenn so 
eine Inversionswetterlage auftritt – und die tritt 
vor allen Dingen im Winter auf, dann hört diese 
untere Walze auf zu arbeiten, dann messen wir 
plötzlich am Boden alle Emissionen, die im Prin-
zip in die Luft geblasen werden. Man erkennt das, 



  

 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 

19. Wahlperiode Protokoll der 14. Sitzung 
vom 25. Juni 2018 

Seite 21 von 32 

 
 

aus den Schornsteinen wabert der Rauch zu Bo-
den und wir messen alle Schadstoffemissionen – 
also auch die Industrieabgase und die Abgase der 
Heizanlagen – am Boden. Das sind natürlich Zu-
stände, die im Prinzip nicht beeinflusst werden 
können. Am Beispiel des Feinstaubs kann man 
mal diese Wirkung zeigen, weil wir da auch se-
hen, welche natürlichen Emissionsquellen wir ha-
ben. Für das Stickoxid haben wir beispielsweise 
eine ganz natürliche Emissionsquelle: das ist der 
Waldboden, ist das Feld. Das sind mikrobiologi-
sche Vorgänge, die dazu führen, dass wir bei-
spielsweise die Ozongrenzwerte massenhaft über-
schreiten, im Spessart und im Bayerischen Wald, 
denn die Vorläufersubstanz für das Ozon sind die 
Stickoxide. Das ist etwa die siebenfache Menge 
dessen, was der Verkehr in Summe emittiert. 
Diese meteorologischen Vorgänge kann ich Ihnen 
vor allen Dingen sehr schön am Feinstaub zeigen. 
Ich habe noch meine anderthalb Minuten, da 
schaffen wir das. Wir haben hier – das ist unge-
fähr das Pendant zum Neckartor in Sachsen – die 
Leipziger Straße, hoch belastet. Was wir hier un-
tersucht haben, das ist die Wirkung der Sonne auf 
die Feinstaubbelastungen. Was den Feinstaub hier 
erzeugt, das wirkt auf der anderen Seite natürlich 
auch auf die Stickoxide. Nicht, dass sie die er-
zeugt, sondern auf das Abführen. Wir haben un-
tersucht 700 Tagesgänge, einmal den Feinstaub, 
einmal den Pkw-Verkehr und einmal den Lkw-
Verkehr. Da haben wir geschaut, wenn die Sonne 
nicht wirkt und am Tag sozusagen die Temperatur 
sich bis zum Mittag nicht erhöht. Dann haben wir, 
gemittelt über etwa jeweils 100 Tagesgänge, eine 
ausgesprochen kleine Feinstaubkonzentration. 
Wir haben hier den typischen Tagesgang bei-
spielsweise des Pkw-Verkehrs mit der Morgen-
spitze und den typischen Tagesgang des Lkw-Ver-
kehrs, hier blau eingezeichnet. Jetzt erhöhen wir 
sozusagen die nächste Klasse. Es hat sich im Prin-
zip die Temperatur um etwa bis zu 5 Grad erhöht, 
die Sonne hat gewirkt. Wir sehen, wie die PM10-
Konzentration steigt. Der Lkw-Verkehr ist gleich 
geblieben, der Pkw-Verkehr auch. Das machen wir 
jetzt, bis wir faktisch in die Sommermonate kom-
men. Wir haben hier einen Anstieg um 10 Grad. 
Da haben wir im Prinzip, allein durch die Sonne 
induziert, etwa 40 Mikrogramm Feinstaub, die in-
sofern mit dem Verkehr nichts zu tun haben, weil 
sich nämlich in den Sommermonaten offensicht-
lich auch der Lkw-Verkehr halbiert hat. So wirken 

die meteorologischen Faktoren auf unsere Grenz-
werte. Deshalb muss ich Herrn Schmid ausgespro-
chen Recht geben, wenn er sagt: Wir müssen die 
Grenzwertregelung überdenken, beispielsweis auf 
der europäischen Ebene. Denn diese Überschrei-
tung, die durch die untere Mischungsschicht oder 
eben auch durch andere Einflussfaktoren hier er-
zeugt werden, die kann man durch irgendwelche 
Maßnahmen nicht verhindern. 

Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Klingner! Prof. 
Koch, bitte! 

Prof. Dr. Thomas Koch (Karlsruher Institut für 
Technologie – KIT): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der! Die Frage war die nach dem Potenzial der 
Technologie heute. Ich versuche das immer zu 
vermitteln, weil die Menschen Angst haben und 
den Sachverhalt gar nicht einordnen können. Also 
muss man den Sachverhalt „NO2“, ich bin jetzt 
wieder bei NO2, Kollege Klingner war beim 
Thema „Partikel“, einordnen. Wir haben heute an 
der höchstbelasteten Stelle in Deutschland, das ist 
wieder das Neckartor, etwa einen Pkw-Beitrag – 
da brauchen wir nicht groß diskutieren – in der 
Größenordnung von sagen wir 40 Mikrogramm 
pro Kubikmeter direkt an der Straße. Also direkt 
an der Straße ist der unmittelbare Pkw-Beitrag, 
überwiegend Diesel, etwa 40 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter – Größenordnung. 40 Millionstel Gramm 
pro Kubikmeter, das sagt niemandem etwas. 
Wenn Sie einen Adventskranz nehmen, stellen 
den bei sich daheim auf den Tisch und lassen 
den, je nach Appartementgröße, eine viertel bis 
eine halbe Stunde brennen, haben Sie weit über 
40 Mikrogramm pro Kubikmeter bei sich im Zim-
mer. Das ist allerdings die gesamte Flotte. Und da 
sind Fahrzeuge dabei – und das ist keine Legiti-
mation für den einen oder anderen Datensatz, 
über den ich mich sehr ärgere als Ingenieur, das 
ist keine Legitimation dafür. Aber wenn wir nun 
die Technologie austauschen würden, die gesamte 
Flotte, gegenüber Fahrzeugen, die es seit zwei Jah-
ren bereits zu kaufen gibt, modernster Bauart, 
dann hätten wir an der Straße, an der höchstbelas-
teten Stelle in Deutschland, noch einen Dieselbei-
trag in der Größenordnung von 3 Mikrogramm pro 
Kubikmeter. Das entspricht daheim bei Ihnen ei-
ner Kerze, die Sie wenige Sekunden brennen las-
sen, auspusten und dann warten, bis sich der 
Rauch in Ihrem Appartement gleichmäßig verteilt. 
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Das ist das, worüber wir reden. Wir hatten im Köl-
ner Dom noch vor zehn Jahren 200 Mikrogramm 
pro Kubikmeter wegen der Opferkerzen, wenn 
man das Ganze mal in eine Relation setzt.  

Jetzt würde ich alle Parlamentarier bitten, nicht 
mehr von Euro-6 zu reden, das habe ich auch 
heute mehrfach gehört. Es gibt keine Euro-6-
Norm. Die gibt es nicht! Es gibt Euro-6b, es gibt 
Euro-6d-Final und Euro-6d-Temp. Besser wäre es 
gewesen, man hätte es Euro-6, Euro-7, Euro-8 ge-
nannt. Aber das sind fundamental unterschiedli-
che Normen. Ich bin der Allerletzte, der Volkswa-
gen in irgendeiner Art und Weise in Schutz 
nimmt. Ich halte es für ein ganz schlimmes Gover-
nance-Versagen. Allerdings muss man so ehrlich 
sein, zu sagen, dass Volkswagen – und das ist ein 
bisschen eine Antwort auf Ihren Kommentar, Herr 
Hilgenberg – bereits vor zwei Jahren – wir haben 
bereits im Jahr 2016 einen Presseworkshop ge-
macht – die Technologie angeboten hat. Die Fahr-
zeuge gibt es bereits seit zwei Jahren und die von 
„Volkswagen“ waren die Allerersten. Nur, es gab 
noch gar nicht mal das Gesetz dazu. Das Gesetz 
Euro-6d-Temp ist erst im Juli 2017 fertig gewor-
den. Die Technologie war da, aber das Gesetz 
nach dem man hätte zertifizieren können, war 
noch gar nicht da. Also man tut der Technik hier 
unrecht, wenn man sagt, sie ist noch nicht weit 
genug. Die Technik ist da, nur noch nach dem al-
ten Euro-6b-Standard zertifiziert. Das ist ein Zwit-
ter quasi, neue Technik noch nach alter Norm spe-
zifiziert. Sehr wohl gibt es Euro-6b-Fahrzeuge – 
und über die haben wir heute noch nicht gespro-
chen – der ersten Generation, das auch nur am 
Rande, die nicht 20 bis 30 Prozent sondern typi-
scher Weise 50 bis 90 Prozent NOX-Reduzierung 
durch ein Softwareupdate erreichen werden. 
Wenn wir nur gute Euro-6b-Fahrzeuge hätten, also 
nicht die neueste Norm Euro-6d-Temp, sondern 
Euro-6b-Fahrzeuge, die seit 2014 im Verkauf sind, 
gut gemacht, wäre der NO2-Beitrag am Neckartor 
noch größer, um 10 bis 12 Mikrogramm. Dann 
können Sie sich ausrechnen, wie lange daheim 
Ihre Kerze dafür brennen müsste. Ich bedanke 
mich für die Aufmerksamkeit! 

Vorsitzender: Vielen Dank! Kollege Klare bitte für 
die SPD-Fraktion! 

Abg. Arno Klare (SPD): Jetzt weiß ich auch, wa-
rum ich froh sein kann, dass ich Protestant bin, 
weil es da die Opferkerzen nicht gibt. Es reizt 

mich ja, Herr Prof. Koch, mit Ihnen über Advents-
kranzvergleiche zu debattieren. Oder über VOx, 
also Vanadiumoxidemissionen etc.. Das tue ich 
aber nicht. Ich stelle Ihnen keine Frage. Meine 
Frage geht an Herrn von Lojewski. Das ist dann 
wieder eher eine juristische. Sie fordern eine Er-
weiterung der 35. BImSchV. Das heißt im Klartext, 
Sie wollen eine weitere Plakette. Jetzt gibt es ja 
die systemische Gefahr, dass sich dann die Kom-
munen zurücklehnen und sagen, ist ja alles gut, 
ich habe die Plakette und gut ist es. Es geht davon 
kein Innovationspull mehr aus. Sehen Sie die Ge-
fahr? Oder wie bewerten Sie das? Dass Sie die 
Forderung erheben müssen, aus rechtlichen Grün-
den, weil Sie die Kommunen vertreten, das kann 
ich durchaus nachvollziehen. 

Die zweite Frage sollte jetzt eigentlich nochmal an 
Prof. Dr. Wachtmeister gehen. Das tue ich jetzt 
auch nicht, weil ich gerade festgestellt habe, dass 
Sie aus wissenschaftlicher Vorsicht ein bisschen 
zurückrudern. Sie schreiben nämlich in Ihrer Stu-
die, dass Sie die Nachrüstanbieter als vertrauens-
würdig und kompetent genug einschätzen. Sie sa-
gen auch, dass die an Beispielen bewiesen haben, 
dass eine wirksame Nachrüstung durchführbar ist 
und dass die vorgeschlagenen Systeme, steht hier 
wörtlich, in der Lage sind, die gesetzten Ziele 
auch zu erreichen, möglicherweise sogar das zu 
übertreffen, was die OEMs bisher eingebaut ha-
ben, indem sie nämlich das Temperaturproblem 
lösen. Deshalb geht meine Frage jetzt – weil ich 
nicht will, dass Sie weiter zurückrudern – an den 
Vertreter des ADAC. Sie haben in Landsberg am 
Lech die Fahrzeuge auf dem Prüfstand gehabt. 
Und zwar einmal diesen bekannten 1,6 TDI Pas-
sat, Euro-5, den sie getestet haben. Ich nenne die 
Firma jetzt nicht, alle hier im Raum wissen ja, 
welche Firma gemeint ist. Sie haben auch in 
Landsberg am Lech das abgewickelt, was aus Ba-
den-Württemberg veranlasst worden ist. Jetzt 
nochmal zusammenfassend: Wie sind da die Er-
fahrungen? Hat Herr Wachtmeister in seiner Ein-
schätzung, zumindest hier im Gutachten, Recht, 
dass es funktioniert und auch funktionieren kann? 
Oder sind wir weit davon entfernt, so eine techni-
sche Lösung überhaupt zu haben? 

Hilmar von Lojewski (Deutscher Städtetag): Herr 
Möller vom ADAC hat ja vorhin ausgeführt, dass 
seine 20 Millionen Mitglieder von der blauen Pla-
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kette nichts halten. Und das schmerzt uns natür-
lich. Aber es liegt ein bisschen daran, dass die 
Forderung nach einer blauen Plakette im Bundes-
tagswahlkampf gleichgesetzt wurde mit einer For-
derung nach Fahrverboten. Ich möchte zum Aus-
druck bringen, dass der Deutsche Städtetag in sei-
nen Mitgliedsstädten, in den betroffenen Mit-
gliedsstädten, alles tut, um Fahrverbote zu ver-
meiden. Wir sind aber inzwischen soweit, dass 
wir weder durch politische Deklaration noch 
durch tapfere Stellungnahmen von Ministerpräsi-
denten eine Bundesverwaltungsgerichtsrechtspre-
chung mal so wegschieben können. Die steht! Und 
der erste Richterspruch aus Aachen auf Verwal-
tungsgerichtsebene hat uns sehr deutlich gezeigt, 
dass die den auch umsetzen, auf der Vollzugs-
ebene, und den Behörden, die die Luftreinhalte-
pläne aufstellen, jetzt konkrete Termine aufgeben. 
Nämlich im Falle Aachens bis zum Ende des Jah-
res nachweislich in Richtung der Grenzwertein-
haltung zu kommen, wenn denn Fahrverbote ver-
mieden werden sollen. Es ist also keineswegs 
mehr eine Frage der Abwägung oder der Verhält-
nismäßigkeit. Die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts hat diesen Abwägungsspielraum 
ausgesprochen deutlich verkleinert. Das bedeutet 
für uns, dass der Unmut der Bevölkerung darüber, 
dass ein Gericht Fahrverbote aufgegeben hat, die 
eine Luftreinhaltebehörde in einen Luftreinhalte-
plan aufnehmen muss und die dann im Vollzug 
verordnet werden, bei den Rathäusern abgeladen 
wird, und nicht vor dem Kanzleramt und nicht 
vor dem Verkehrsministerium und auch nicht vor 
den Hauptverwaltungen der Automobilindustrie. 
Das Problem haben wir dann vor der Tür! Damit 
sind wir dezidiert nicht einverstanden und sagen 
seit Jahr und Tag: Wir brauchen ein Instrument, 
um, wenn es zu einer solchen mittelbar gerichtli-
chen Verordnung von Fahrverboten kommt, die 
dann durch die Luftreinhaltebehörden vollzogen 
werden müssen, dann auch tatsächlich differen-
zieren zu können. Ob dann nach wahren Werten 
oder nach angegebenen Werten, das können wir 
wirklich nicht beurteilen. Da müssen wir uns auf 
die Industrie und die Ingenieurtechnik verlassen 
können. Dass wir das in der Vergangenheit nicht 
konnten, glaube ich, ist eine Lehre für die Zu-
kunft. Das muss dann natürlich auch in Zukunft 
der wahre Wert sein. Das bedeutet, wir brauchen 
eine blaue Plakette, um dann auch zwischen den 
tatsächlich Betroffenen, den Ausnahmefällen und 

denen, die einfahren dürfen, einschließlich der 
Ausnahmefälle, differenzieren zu können. Des-
halb ist bitteschön eine blaue Plakette nicht 
gleichzusetzen mit einer Befürwortung von Ein-
fahrverboten. Wir versuchen alles, um diese Ein-
fahrverbote in den Städten zu vermeiden und tun 
das in unseren Kräften liegende, um solche Ein-
fahrverbote auch nicht stattfinden zu lassen. Dass 
unsere Kräfte da beschränkt sind, habe ich in mei-
nem ersten Beitrag ausgeführt. Ich möchte auch 
nochmal zum Ausdruck bringen: es liegt nicht an 
den Bescheiden. Die Bescheide liegen vor, Herr 
Dr. Ploß, das ist vollkommen zutreffend. Es liegt 
daran, dass ein Sofortprogramm nicht sofort zur 
Wirkung kommen konnte und wir durchaus kon-
krete Vorschläge dazu gemacht haben, wie zwei 
staatliche Ebenen, Bund mittels der Länder und 
Kommunen, da zusammenwirken können, um tat-
sächlich Maßnahmen schnell durchführen zu kön-
nen und nicht über elf Förderkanäle kanalisieren 
zu müssen. Dazu hatten wir Vorschläge, die sind 
so nicht gehört worden, sondern es ging so den 
Weg des Regulären und Eingeübten. Das dauert 
und das hat dann eben nicht so schnell Wirkung, 
wie wir uns das wünschen.  

Die blaue Plakette und der Schritt zur Erweiterung 
der BImSchV ist im Grunde mittelbar durch das 
Bundesverwaltungsgericht, ja, ich möchte schon 
sagen, empfohlen worden. Aber das Bundesver-
waltungsgericht hat auch deutlich gemacht, auch 
wenn der Bundesgesetzgeber nichts getan hat und 
auch nichts tun wird, hindert das die Länder 
nicht daran, dann das geeignete Mittel auch zu 
wählen und die Fahrverbote, soweit sie dann für 
Luftreinhaltepläne zuständig sind, auch in die 
Luftreinhaltepläne aufzunehmen und umzuset-
zen. Also egal, ob der Bund jetzt was tut oder 
nicht, das europäische Recht wirkt dort direkt 
durch. Und die Diskussion darum, meine Herren 
– in dem Fall –, die Werte jetzt nochmal zu disku-
tieren: Sie können die Werte diskutieren, seit sie 
entstanden sind. Die Werte in Europa entstehen 
doch nicht von selber, die entstehen durch die 
Mitgliedsländer. Wir sind rechtstreu in den deut-
schen Städten und wir fangen jetzt nicht an, das 
Bundesverwaltungsgericht zu interpretieren. Die 
Interpretation ist eindeutig, die Werte stehen. Das 
ist ein gesetzlicher Anspruch, den man geltend 
machen kann. Deshalb sind wir in den Kommu-
nen bestrebt, diese Werte einzuhalten. Das schaf-
fen wir aber nicht alleine, dafür brauchen wir den 
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Bund, dafür brauchen wir die Länder mit komple-
mentären Programmen, dafür brauchen wir För-
dersetze, die uns auch tatsächlich in die Lage ver-
setzen, direkt umzusetzen, um Wirkung zu zeiti-
gen und die Verwaltungsgerichte im Vollzug des 
Bundesverwaltungsgerichtsurteils davon zu über-
zeugen, dass wir keine Fahrverbote brauchen, 
weil es schlussendlich auch auf kommunaler 
Ebene funktioniert. Dankeschön!  

Vorsitzender: Viele Dank, Herr von Lojewski!  

Wir haben diese Anhörung auch deshalb ange-
setzt, weil wir uns damit beschäftigen wollen, ob 
es etwas gibt, was der Bundesgesetzgeber machen 
kann und, wenn ja, was es ist. Da gibt es sicher-
lich unterschiedliche Meinungen hier im Haus. 
Das wird niemanden verwundern. Aber ein 
„Schwarzer –Peter-Spiel“ wollen wir hier natür-
lich nicht spielen.  

Jetzt ist Herr Möller an der Reihe. Bitte! 

Alexander Möller (ADAC e.V.): Jetzt bin ich 
durch die Bemerkung „wir wollen kein ‚Schwar-
zer-Peter-Spiel‘ spielen“ ein bisschen irritiert, 
weil mein Vorredner ja dazu einlädt, auf diese De-
batte mal einzugehen. Ich will mal die Debatte der 
letzten 30 Minuten so zusammenfassen: die Men-
schen können das Thema nicht einordnen, Ver-
braucher und Steuerzahler müssen das in irgend-
einer Form finanziell tragen, was da kommt, was 
auch immer da kommt, und Schuld sind im 
Grunde der Wald und die Schiffe. Wenn man 
diese 30 Minuten nimmt – wir sind ja hier als Ihre 
Berater, unabhängig von Fraktionszugehörigkeit –, 
frage ich mich, ob wir wirklich unserer Aufgabe, 
Sie zu beraten, Genüge tun. Ich habe den Ein-
druck, dass das nicht richtig gelingt, sondern dass 
das Ausmaß sowohl der rechtlichen als auch der – 
da weiß ich gar nicht wie ich das betiteln soll, 
ohne jemanden zu treffen – der wissenschaftli-
chen, der technischen Seite eher zur Verwirrung 
beiträgt als zur Klarheit und zur Frage, was Sie als 
Gesetzgeber künftig tun wollen. Wir kommen her 
aus einer Situation, dass durch wohl betrügerisch 
zu nennende Maßnahmen einiger Hersteller – und 
wir blicken ja zu meinem Leidwesen eher auf die 
nationalen als denn auf die internationalen Her-
steller, das gehört auch zur Debatte –, dass wir 
von dieser Seite der Debatte kommen und dass 
wir heute keinen Schritt weiter sind. Sondern ins-

besondere vom Deutschen Städtetag wird die Ver-
antwortung für die Situation, wie sie heute ist, in 
einer Weise auf den Bund geschoben, die ich be-
achtenswert finde und die auch der Diskussion 
bedarf. Der eine Satz, Herr von Lojewski, ist „Wir 
hätten die Mittel gern in die Hand bekommen“. 
Das ist wohl das Ergebnis des Gipfels bei der 
Kanzlerin. Ich glaube, es ist klug, dass das so 
nicht passiert ist. Das andere ist, in Ihrer ersten 
Bemerkung haben Sie gesagt „Wir haben alles ge-
macht“. Das haben Sie jetzt ein bisschen zurück-
genommen. Ich will nochmal ausdrücklich sagen, 
damit das auch nicht in den Köpfen bleibt: Unsere 
Rechtsauffassung zum Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts ist ein andere. Es hat überhaupt 
nicht, an keiner Stelle, etwas zur Notwendigkeit 
der Prüfung von Verhältnismäßigkeit zurückge-
nommen. Wenn ich Hamburg kritisiere….. Ich 
kann das nachvollziehen, politisch, das steht mir 
eigentlich gar nicht zu, aber ich kann politisch 
nachvollziehen, was da passiert ist. Aber der Um-
weltsenator von Hamburg hat es doch selber ge-
sagt, das Hauptmotiv für dieses Fahrverbot ist 
doch nicht der Schutz der Menschen, sondern Zi-
tat: „Die Bundesregierung, die Bundesebene dazu 
zu bringen, etwas in Sachen Nachrüstung zu tun“. 
Jetzt geht es um die Frage, ob die Bundesebene auf 
diesen Druck eingeht und sagt: Oh, weil es jetzt 
Kommunen – oder in dem Fall Länder – gibt, die 
Fahrverbote verhängen, zonale, oder streckenbe-
zogene, in dem Fall streckenbezogen – offensicht-
lich nach einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, die 
jedenfalls uns nicht bekannt ist –, dann geht es in 
der Tat um die Frage: Sieht der Gesetzgeber auf 
Bundesebene vor diesem Hintergrund die Not-
wendigkeit, Gesetzgebung so zu verändern, dass 
Software oder Hardware gesetzlich vorgeschrieben 
sein wird? Stand heute gibt es keine einzigen… 
Das schmerzt uns übrigens, das halten wir auch 
für verbraucherschutzpolitisch hoch bedenklich, 
aber wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, 
dass es weder rechtliche Ansprüche gegen die 
Hersteller gibt, noch rechtliche Ansprüche gegen 
die Händler, noch Ansprüche und Rechte gegen-
über dem Staat auf Software-Updates oder Nach-
rüstung. Wenn also der Deutsche Bundestag die-
ses Thema ernsthaft diskutiert und sagt, dass das, 
was heute an Rechtsrahmen vorliegt, nicht reicht, 
dann muss irgendjemand von Ihnen eine Geset-
zesinitiative starten, um ein Gesetzgebungsverfah-
ren in Gang zu bringen, was entweder mindestens 
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die Software-Updates oder die Hardware-Nachrüs-
tung vorsieht. 

Herr Abg. Klare, deshalb ist die Antwort von mir – 
natürlich zwischen diesen wissenschaftlichen Ko-
ryphäen, ich bin nur Jurist – extrem schwierig. Ich 
kann nur auf das verweisen, was wir im Test- und 
Technikzentrum in Landsberg in Zusammenarbeit 
mit den genannten Herstellerunternehmen gese-
hen haben. Nämlich, dass das Argument der Auto-
mobilhersteller in Deutschland – und heute fehlt 
ja auch – ob absichtsvoll, Herr Vorsitzender, oder 
nicht, weiß ich nicht – der VDA, der sitzt ja sonst 
immer hier. Der VDA hat uns monatelang erklärt, 
die technische Nachrüstung, das funktioniert alles 
nicht. Herr Diess hat sich nach unserer Veröffent-
lichung – das darf man hier auch sagen, weil es 
keine Werbung ist – bei Anne Will in die ARD ge-
setzt und erklärt: „Na ja gut, technisch geht diese 
Nachrüstung. Aber will jemand von uns einen 
Chemiebaukasten im Auto haben?“ Und Millio-
nen Fernsehzuschauer haben vor Angst irgendwie 
den Fernseher schnell ausgemacht, denn keiner 
will einen Chemiebaukasten im Auto haben. Ich 
will das noch einmal im Zusammenhang darstel-
len, denn ich finde es ehrlich gesagt völlig frust-
rierend, dass wir jetzt 90 Minuten hier sitzen und 
es wirklich keinen einzigen Lösungsansatz gibt. 
Die erste Aussage ist – und das mögen ja die, die 
auch Klimawandel bestreiten, auch bestreiten –, 
aber die technische Nachrüstung ist erstmal mög-
lich. Und natürlich, völlig zugestanden, Herr Prof. 
Koch, wissen wir zu wenig zu der Frage: Was ist 
denn das Ergebnis dieser technisch möglichen 
Nachrüstung für das Thema Stickoxid? Und des-
halb haben wir ja jetzt einen Langzeittest gestartet, 
um das in Erfahrung zu bringen. Das hätte übri-
gens alles, Herr Prof. Koch, von Ihnen und ande-
ren – von wem auch immer bezahlt, im Zweifel 
von uns – ja auch schon längst passieren können. 
Es ist aber nicht passiert. 

Der nächste Punkt ist, die Fragestellung…. Ich 
finde völlig nachvollziehbar, wenn der Deutsche 
Städtetag sagt, wir wollen keine Fahrverbote. Das 
will offensichtlich niemand. Das ist ja immerhin 
mal ein Konsens. Die Frage ist: Schaffen wir es 
durch Zwang, Fahrverbote zu verhindern, oder 
durch Angebote? Da ist unsere Aussage, dass wir 
bei vielen Themen, die übrigens auch im Sofort-
programm stehen und wo es vielleicht einzelne 
Diskussionen gibt, Herr Dr. Ploß, zwischen der 

Frage: Reicht der Bescheid um in die Finanzie-
rung zu gehen oder muss das Geld direkt fließen? 
Das ist alles nicht unsere Baustelle, das ist alles 
nicht unsere „Tasse Tee“. Es geht um die Frage: 
Wie bringt man zum Beispiel die große Gruppe 
der Pendler dazu, vom Auto auf den ÖPNV zu ge-
hen? Wir haben in Hamburg – ich habe da selber 
gelebt – einen überdurchschnittlich exzellenten 
ÖPNV. Wir haben damals in der PBFG-Novelle 
2008/2009 gedacht, dass sie auch dazu dient, die 
Attraktivität des ÖPNV zu steigern. Herr Schmid 
hat dazu einige, wie ich finde, interessante Debat-
tenbeiträge gemacht. Aber jetzt stellen wir fest, 
dass alles dieses nicht ausreicht, um Pendler… 
Wir halten das übrigens auch, es wird Sie viel-
leicht wundern, für geboten, dass wir es schaffen, 
Pendler vom Auto auch stärker in den ÖPNV zu 
bringen. Dazu bedarf es mehr Attraktivität … 

Vorsitzender: Denken Sie an die Zeit! 

Alexander Möller (ADAC e.V.): Oh, verzeihen Sie 
bitte! Insofern, letzter Satz, es geht am Ende nicht 
um einen wissenschaftlichen Streit über Komma-
stellen, es geht um die Frage: Schaffen wir eine at-
traktive Alternative, um Städten zu helfen, Mobi-
lität zu managen? 

Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Möller! Der Kol-
lege Luksic bitte für die FDP! 

Abg. Oliver Luksic (FDP): Es wurde eben zu Recht 
gesagt, dass ja Grenzwerte nicht vom Himmel fal-
len, sondern auch vom Bundesgesetzgeber in 
Brüssel mit beschlossen wurden, nachher nationa-
les Recht wurden und dann auch umgesetzt wur-
den. Das Problem ist ja schon länger bekannt. Ich 
bin auch nochmal erstaunt, in der Deutlichkeit die 
Kritik am Sofortprogramm zu hören. Die Fragen, 
die hier diskutiert wurden, sind ja eigentlich alle 
offen, ob es jetzt die Plakette ist, der Rechtsrah-
men für die Hardware-Nachrüstung, die Messstel-
len. Deswegen würde ich jetzt gerne an die Bun-
desregierung eine Frage stellen, es ist nur der 
Staatssekretär Bilger nicht mehr da. Insofern ist 
das etwas misslich, weil das ja auch Fragen sind, 
wo es um die Handlungsfähigkeit der Bundesre-
gierung geht. Deswegen werde ich meine Frage, da 
die Regierungsebene nicht vertreten ist, vielleicht 
mal an Herrn Klingner stellen, was die Messstel-
len angeht. Mein Eindruck ist schon, dass wir in 
Deutschland da ein bisschen anders herangehen. 
Sie haben es eben auch gut dargelegt. Deswegen 
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würde ich Sie mal gerne mit dem konfrontieren, 
was die Regierung sagt, weil wir ja selber schon 
Schwierigkeiten haben, dem zu folgen. Frau 
Schwarzelühr-Sutter, die Parlamentarische Staats-
sekretärin im Umweltministerium, sagt, es ist ein 
Märchen, dass Messstationen nicht sachgerecht 
aufgestellt sind. Alles ist also wunderbar. Wenn 
hingegen das Umweltbundesamt, was ja eine 
nachgeordnete Behörde des gleichen Ministeri-
ums ist, sagt: Einige ältere Messstellen können ge-
gebenenfalls von den in der Anlage 3c aufgeführ-
ten Kriterien abweichen….. Das eigene Ministe-
rium ist sich nicht einig darüber, ob es denn jetzt 
hier alles richtig zugeht und was auch geändert 
werden muss. Also die Verkehrsministerkonfe-
renz hat das Thema ja aufgegriffen und der Bund 
ist ja, wie eine Anfrage von uns ergeben hat, 
hierzu im Dialog mit den Ländern. Die Haltung 
des Bundes ist mir jetzt dazu nicht klar, aber viel-
leicht können Sie nochmal aus der Praxis darstel-
len, wie der Status quo ist und was Ihrer Meinung 
nach geändert werden müsste.  

Meine zweite Frage würde ich gern an Herrn 
Schulte vom TÜV geben, der ja im ersten Teil sei-
ner schriftlichen Stellungnahme nochmal auf die 
Typgenehmigung verweist. Da haben wir derzeit 
eher einen Stau. Also ich glaube nicht, dass es 
stimmt, was eben von Herrn Hilgenberg gesagt 
wurde. Es ist eher so, dass die Hersteller versu-
chen alles nach 6d-Temp jetzt in den Verkehr zu 
bringen, es da aber eher Schwierigkeiten gibt, das 
jetzt alles in der Kürze der Zeit zu prüfen. Ich 
glaube, eines der Kernprobleme, sowohl was die 
Typgenehmigung als auch später die HU bzw. Ab-
gasuntersuchung angeht, ist der Mangel an Fahr-
zeugdaten und das Problem, dass die neutralen 
Dritten hierzu nicht vollen Zugang haben. Also es 
hilft ja relativ wenig, wenn wir jetzt sowohl am 
Anfang als auch nachher ihre Rechte stärken, 
wenn Sie aber nicht …  Sie sagen es ja hier selber 
– aufgrund fehlender gesetzlicher Regelung kann 
bislang nur ein Bruchteil der relevanten Soft-
wareinformationen, Softwarestände, Softwarever-
sionen ausgelesen werden. Insofern, das Thema 
Fahrzeugdaten, wenn Sie das nochmal aufgreifen 
können, wäre das sehr hilfreich. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Vielen Dank! Ich darf nur zur Erklä-
rung sagen, dass PSts Bilger sich entschuldigt hat, 
weil er weg musste. Wenn jetzt Fragen zum Maß-
nahmenkatalog vorhanden sind, dann müsste man 

die entsprechenden Antworten gegebenenfalls 
nachliefern. Ansonsten geht die erste Frage an 
Prof. Klingner! 

Prof. Dr. Matthias Klingner (Fraunhofer-Institut 
für Verkehrs- und Infrastruktur-Systeme): Ich 
hatte es vorhin schon kurz erläutert, ich bin der 
Meinung, dass man heute durchaus Technik zur 
Verfügung hat, nicht nur an einem Punkt eine sol-
che Messung vorzunehmen, sondern, wenn man 
da Indikationen hat, dass Grenzwerte überschrit-
ten werden, dass man auch im Umfeld Messungen 
vornimmt, mit solchen mobilen Stationen. Ein-
fach um im Prinzip diese lokalen Ausbreitungsbe-
dingungen, die entscheidend sind, auch für die 
Überschreitung der Grenzwerte, um das in gewis-
ser Weise entweder zu plausibilisieren oder um 
andererseits auszuschließen, dass man eben wirk-
lich in einer ausgesprochenen „Dreckecke“ gemes-
sen hat. Wer sich die Messstationen beispiels-
weise am Neckartor anschaut, da ist das so ein ty-
pisches Beispiel, und dieses typische Beispiel fin-
den wir auch noch in zig anderen Messstationen, 
wo einmal die Nähe natürlich zum Straßenrand 
besteht und zweitens die örtliche Bebauung im 
Prinzip einen Luftaustausch nicht ermöglicht. 
Aber auch der Punkt, dass wir in Straßenschluch-
ten messen, wo beispielsweise eben diese Ther-
mik nicht wirkt, ruft so auch in großen Teilen 
diese Grenzwertüberschreitung hervor.  

Ein zweites entscheidendes Thema ist es, die 
Messstationen dahin zu platzieren, wo wirklich 
die Expositionszeiten für die Menschen sind, die 
wir im Grunde genommen mit dem Luftreinhalte-
gesetz schützen wollen. Dass die Expositionszei-
ten wirklich wesentlich sind, will ich an einem 
einfachen Beispiel erläutern. Wir wissen aus um-
fangreichen Studien, dass das statistische Risiko 
signifikant ansteigt, bei – das sind nun mal fak-
tisch die „Versuchstiere“ der Nation – bei den 
Rauchern, wenn man 20 pack years konsumiert 
hat. Das heißt, 20 Jahre muss ich eine Schachtel 
Zigaretten am Tag rauchen, dann steigt signifikant 
das Gesundheitsrisiko. Wir wollen nun nicht über 
das Rauchen diskutieren. Da haben wir etwa 69 
krebserregende Stoffe. Da haben wir aber auch – 
um bei dieser Dimension zu bleiben – etwa das 
fünfhundertfache an Feinstaub, das wir konsumie-
ren, und das zweitausendfünfhundertfache an 
Stickoxiden. Wenn wir das jetzt beispielsweise in 
der Statistik auf die Feinstaubemission beziehen 
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und jeden Tag den Grenzwert 40 Mikrogramm 
NO2 oder 50 Mikrogramm Feinstaub konsumieren, 
kommen wir auf einen Zeitraum von 5.000 bis 
8.000 Jahren für den Feinstaub, um an diese Dosis 
überhaupt heranzukommen, und etwa von 25.000 
Jahren, die ich jeden Tag atmen müsste, um diese 
Dosis zu erreichen. Nun brauchen wir uns nicht 
darüber zu unterhalten, ob im Prinzip jetzt diese 
Rechnung eine „Milchmädchenrechnung“ ist. 
Denn wir haben dort sogar die Sicherheit, im Prin-
zip, die Zeit noch weiter zu verlängern: wir haben 
die 69 kanzerogenen Stoffe vergessen. Sondern 
jetzt kommt der Punkt, dass wir sagen, wir reden 
über eine Expositionszeit von Schutzbedürftigen 
neben der Messstelle, die sich vielleicht am Tag, 
wenn überhaupt, auf fünf Minuten beschränkt. Da 
liegt eine Riesendifferenz, wo ich eben sage, es 
stellt sich nicht nur die Frage, wieviel Feinstaub-
tote oder wieviel Stickoxidtote sind statistisch 
wirklich signifikant nachweisbar – ich behaupte, 
nicht einer –, sondern eben auch die Frage der 
Aufstellung der Messstationen, nämlich dort zu 
messen, wo wirklich Expositionszeiten sind, die 
statistisch signifikante Wirkungen hervorrufen. 

Vorsitzender: Danke sehr! Herr Schulte, bitte! 

Leif-Erik Schulte (TÜV NORD Mobilität GmbH & 
Co. KG): Besten Dank, Herr Luksic für die Frage 
hinsichtlich Softwarezugängen und Softwareüber-
prüfungen! Bevor ich aber auf diese Frage ein-
gehe, möchte ich ganz gerne eine Aussage, die ge-
rade in den Raum gestellt wurde, relativieren. 
Und zwar dahingehend, dass gesagt wurde, mögli-
che Nachrüstungen seien in diesem Lande nicht 
zulässig. Das ist schlichtweg falsch! Eine andere 
Aussage kann ich dazu nicht tätigen. Wir haben in 
der Bundesrepublik jedwede Möglichkeit über die 
Straßenverkehrszulassungsordnung und nationale 
Möglichkeiten, entsprechende Nachrüstmöglich-
keiten zu initiieren. Das ist alles rechtens, das ist 
in der Vergangenheit hundertfach gemacht wor-
den. Das ist ganz aktuell mit der ÖPNV-Nachrüs-
tung bei den Bussen durchgeführt worden. Also 
das ist eine Aussage, die so schlichtweg nicht ste-
henbleiben kann. Wenn hier auf politischer Ebene 
gefordert wird, Fahrzeuge nachzurüsten, dann 
können wir den rechtlichen Rahmen dafür schaf-
fen, müssen diesen rechtlichen Rahmen sogar 
schaffen, weil ohne einen belastbaren Wirknach-
weis eine solche Nachrüstung auch dann nicht 
zielführend sein wird. Das vielleicht zu dem 

Punkt noch einmal.  

Hinsichtlich Softwareprüfung, Softwarezugang, ist 
es in der Tat so, dass wir jetzt auch mit der Novel-
lierung der Rahmenverordnung für die Gesamtge-
nehmigung von Kraftfahrzeugen – wir sprechen 
da von der Rahmenrichtlinie, jetzt von der Rah-
menverordnung aus Brüssel – als technischer 
Dienst die Möglichkeit an die Hand bekommen, 
zukünftig Softwarestände auslesen zu müssen, zu 
dürfen und Softwarestände zu hinterfragen. Da ist 
es uns seitens des VdTÜV, des Verbandes, ein An-
liegen, darauf hinzuweisen, dass es dann bei der 
periodischen Überwachung – und daraufhin zielt 
ja unser Kommentar in der Stellungnahme – auch 
möglich sein muss, innerhalb der periodischen 
Überwachung der Hauptuntersuchung entspre-
chende Softwarestände auslesen zu können. Dies 
ist im Moment über den HU-Adapter, also über 
unsere Auslesemöglichkeit der gegebenen Schnitt-
stellen, nicht vollumfänglich der Fall. Warum 
wollen wir so was? Und dann müssen wir die Mo-
bilitätsgeschichte ein bisschen weiter betrachten, 
dann sind wir nicht nur bei den Abgas- und bei 
den Stickoxiden, sondern kommen automatisch 
auch zum automatisierten und vernetzen Fahren. 
Wir sind der Meinung, dass es nur durch eine 
standardisierte Schnittstelle mit standardisierten 
Auswertemöglichkeiten zukünftig möglich ist, die 
Sicherheit eines Kraftfahrzeuges entsprechend in 
der periodischen Überwachung darzustellen. 
Dazu zählt in einem ersten Schritt, und das ist 
ganz einfach und auch keine Software-Hexerei, 
dass wir Softwarestände während der Typprüfung 
entsprechend dokumentieren und diese Software-
stände in der periodischen Überwachung, wenn 
das Fahrzeug in der Hand des Halters ist, entspre-
chend auslesen, um sicherzustellen, dass, wenn 
das Fahrzeug in der Hand des Halters ist, keine 
Manipulationen durchgeführt wurden, bzw., 
wenn denn Veränderungen in den Softwarestän-
den vorhanden sind, diese auch entsprechend do-
kumentiert sind. Denn die Software eines Kraft-
fahrzeuges bleibt über die Lebensdauer eines 
Kraftfahrzeuges keineswegs – das ist heute schon 
der Fall – konstant, sondern da werden mitunter 
hunderte von Softwareänderungen im Leben eines 
Kraftfahrzeuges aufgespielt, angepasst. So etwas 
muss dokumentiert werden, auslesbar sein, um 
entsprechend sicherzustellen, dass auch zukünftig 
nur die Software an Bord eines Fahrzeuges ver-
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baut ist, die dort auch hingehört, die der Verord-
nungsgeber dort haben möchte, die der Hersteller 
des Fahrzeuges dort haben möchte, die gegebe-
nenfalls auch der Halter des Fahrzeuges dort ha-
ben möchte. Und das keine Software, die auf dem 
Fahrzeug nichts verloren hat, verbaut wird.  

Vorsitzender: Vielen Dank! Ich verstehe, Prof. 
Koch, dass Sie sich angesprochen fühlen. Aber ich 
bitte jetzt wirklich, den Blick auf die Uhr zu rich-
ten. Wir werden die 16-Uhr-Punktlandung nicht 
ganz schaffen. ….. Wenn es jetzt nochmal Fragen 
an Sie gibt, dann haben Sie die Gelegenheit, noch-
mal zu antworten. Aber ich würde jetzt gern die 
Fraktionen drannehmen. Als nächstes ist die Kol-
legin Remmers für DIE LINKE. an der Reihe. Bitte! 

Abg. Ingrid Remmers (DIE LINKE.): Ich habe 
nochmal zwei Fragen. Eine Frage an Frau Saar 
von der DHU. Wir haben jetzt hier eine ganze 
Menge an „Wenn‘s“ und „Aber’s“ gehört und von 
möglichen Hindernissen, hier wirklich weiter zu 
kommen. Auch nochmal meinen Dank an Herrn 
Möller! Wir haben hier tatsächlich in diesen Dis-
kussionen um viele Detailfragen völlig aus dem 
Auge verloren, wie wir denn jetzt wirklich weiter-
gehen können. Deshalb, Frau Saar, an Sie noch-
mal eine Frage. Auch vor dem Hintergrund, dass 
die Abgasgrenzwerte bereits seit 2010 gelten, hätte 
man ja bis heute das Gros all dieser Fragen längst 
vom Tisch gehabt, wenn man damals sofort ange-
fangen hätte. Was wären aus Ihrer Sicht die Kon-
sequenzen, wenn die Bundesregierung und die 
Autoindustrie weiterhin untätig blieben?  

Die andere Frage geht an den TÜV, an Herrn 
Schulte, eben auch mit Blick auf den Beitrag von 
Herrn Möller eben. Ich habe gesehen, Sie haben 
bei den „Wenn’s“ und „Aber’s“ und den kriti-
schen Beiträgen, warum das alles so schwierig 
und komplex sein soll, zwischendurch auch den 
Kopf geschüttelt, haben gerade begründet, warum 
Sie das getan haben, nämlich, weil wir hier auch 
falsche Aussagen haben. Vor dem Hintergrund all 
dessen, was wir hier gehört haben, würde ich von 
Ihnen gerne nochmal zusammenfassend mit Blick 
auf die Hardware-Nachrüstung hören, wie Sie 
jetzt konkret die Machbarkeit und die Kosten be-
urteilen. Auch mit Blick darauf, dass wir ja so-
wieso nicht in der Lage sind, jetzt alle Fahrzeuge, 
die nachgerüstet werden müssten, auf einmal 

nachzurüsten, sondern dass auch das eine Zeit-
spanne dauern wird. Wie stellt sich da aus Ihrer 
Sicht – kurz und präzise – die Machbarkeit gene-
rell dar? Das Rechtliche haben wir ja gerade schon 
gehört. Und die Kosten, auch als Prozess sozusa-
gen, mit einer serienmäßigen Herstellung der Ka-
talysatoren und anderem? 

Stellv. Vorsitzende: Frau Saar, Sie haben das 
Wort! 

Dorothee Saar (Deutsche Umwelthilfe e.V.): Was 
passiert, wenn wir weiterhin untätig bleiben, 
wenn die Bundesregierung und die Automobilher-
steller untätig bleiben? Ich denke, die Antwort 
liegt auf der Hand: Es werden Fahrverbote kom-
men. Es liegt in der Hand der zuständigen Behör-
den, diese Fahrverbote auszugestalten. Das heißt: 
wer ist davon betroffen, welche Bereiche sind da-
von betroffen? Die Messlatte liegt da, wo sicherge-
stellt werden kann, dass der geltende Grenzwert 
im ganzen Stadtgebiet eingehalten wird. Das ist 
nicht nur die rechtliche Vorgabe, sondern ich 
finde, das liegt auch auf der Hand, weil im ganzen 
Stadtgebiet Menschen leben, deren Gesundheit ge-
schützt werden muss. Um jetzt nicht nochmal auf 
diese Debatte mit den Messcontainern einzugehen 
– ich denke die stehen schon ganz richtig, da wo 
sie stehen. Aber wir haben darüber hinaus auch 
noch zahlreiche Messungen, die andere Akteure 
vorgenommen haben. Das war hier in Berlin der 
rbb, das war der Südwestdeutsche Rundfunk. Wir 
haben einige Messungen durchgeführt. Das sind 
auch da wieder einzelne Blicke auf Monate. Diese 
Messungen haben jeweils vier bis sechs Wochen 
gedauert. Die zeigen, dass es, auch abseits der 
Messstationen, an Straßen, wo die Verkehrsbelas-
tung vergleichbar hoch ist, durchaus ähnlich hohe 
Werte gibt. Das heißt, es ist tatsächlich nicht da-
mit gedient, ein Fahrverbot rund um den 
Messcontainer zu installieren, um sich dann dar-
über zu freuen, dass da die Messwerte nach unten 
gehen, sondern wir brauchen tatsächlich Lösun-
gen, die in der Fläche wirken. Da sind die Hard-
warelösungen sicher ein ganz wesentliches Ele-
ment. Sie könnten zum einen den Fahrzeughalte-
rinnen und Haltern mit Euro-5-, Euro-6-Fahrzeu-
gen die Möglichkeit weiterhin aufrechterhalten, 
auch bei Fahrverboten tatsächlich weiterhin mobil 
zu bleiben, weil sichergestellt wird, dass der gel-
tende Abgasgrenzwert im realen Betrieb eingehal-
ten wird. Sie werden aber auch dort wirken, wo 
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wir eben keine Messcontainer haben, vielleicht in 
kleineren Städten oder Kommunen, durch die 
trotzdem eine Bundesstraße führt, wo es also 
trotzdem eine hohe Verkehrsbelastung gibt, wo 
Menschen darüber beunruhigt sind, dass auch bei 
ihnen vor der Haustür die Luft zu schlecht ist. 

Ich möchte nochmal ganz kurz auf den Gesund-
heitsaspekt eingehen. Diese Werte sollen unser al-
ler Gesundheit schützen. Und sie sind dafür ge-
dacht und so festgelegt, dass Menschen auch ge-
schützt werden, die eine Vorbelastung haben, die 
unter Asthma leiden, ältere Menschen, aber auch 
Kinder, die ja sozusagen auch auf einer anderen 
Höhe atmen, nämlich dort, wo sich die Schad-
stoffe tatsächlich in der Luft konzentrieren.  

Nochmal zum Thema „Hardware-, Software-Nach-
rüstung“. Ich denke, es bringt nichts, wenn wir 
hier ewig darüber streiten, ob entweder die eine  
oder die andere Maßnahme jetzt die richtige und 
zielführende ist. Sondern gerade angesichts der 
Zeit, weil wir eben schon so viele Jahre lang die-
sen Grenzwert überschreiten und weil wir einfach 
auch schon seit so langer Zeit wissen, woran es 
liegt, ist es einfach das Gebot der Stunde, tatsäch-
lich alle Möglichkeiten zu nutzen. Natürlich muss 
das mit den erforderlichen rechtlichen Bedingun-
gen einhergehen, mit den Verabredungen darauf, 
welche Anforderungen an die jeweilige Nachrüs-
tung gestellt werden, wie das sichergestellt wer-
den kann, dass das eingehalten werden kann. 
Nicht nur um der Sache willen, sondern sozusa-
gen auch, um die Fahrzeughalter hier tatsächlich 
auch abzusichern.  

Stellv. Vorsitzende: Die nächste Frage ging an 
Herrn Schulte! 

Leif-Erik Schulte (TÜV NORD Mobilität GmbH & 
Co. KG): Frau Remmers, besten Dank für die Frage 
hinsichtlich Umsetzung, Nachrüstung, Hardware-
Nachrüstung. Ich glaube, wir sind uns alle einig, 
das ist heute auch wieder rausgekommen, dass die 
technische Möglichkeit gegeben ist. Darüber brau-
chen wir nicht streiten. Die SCR-Technologie ist 
etabliert, der „Chemiebaukasten“, der angespro-
chen wurde, hängt seit 2004/2005 – das wissen 
die Meisten auch nicht – in jedem Lkw, den Sie 
auf der Autobahn überholen. Dort ist die SCR-
Technologie mit Einführung Euro-4 wesentlich 
früher ins Feld gekommen. Also davor braucht 

niemand mehr Angst haben. Das Ganze ist mach-
bar, das funktioniert. Die Frage ist nur: Wie be-
kommen wir das ins Auto hinein? Da müssen wir 
die Autos, die wir hier zur Diskussion stellen, 
dann auch etwas näher anschauen. Ich glaube, es 
wird bei einigen Autos Stauraumprobleme geben. 
Es ist nicht so einfach, da bei gegebenen Konzep-
ten nun SCR-Technologie nachzurüsten. Ich 
glaube, das muss man auch vor dem Hintergrund 
bewerten, dass Exportautos, die vielleicht von au-
ßen ähnlich aussehen wie Europamodelle, von in-
nen und unter dem Blech durchaus anders ge-
strickt sein können. Also der Griff ins Regal und 
das Nachrüsten mag in einigen Fällen machbar 
sein, aber nicht in allen. Das heißt, man muss, 
wenn man eine solche Nachrüstung andenkt, 
wirklich besonnen die komplette Palette der Fahr-
zeuge anschauen und bewerten, wo ich es ein-
bauen kann, wo nicht und wo sind eventuell wei-
tere Schritte notwendig, um SCR-Technologie an 
Bord zu bekommen. Wenn man da beispielsweise 
den Brückenschlag zu leichten Nutzfahrzeugen 
vornimmt, die ja im Prinzip Pkw-Derivate darstel-
len, die mit Pkw-Antrieben unterwegs sind, da ist 
der Einbauraum in vielen Fällen gänzlich anders 
zu bewerten. Da wage ich zu behaupten, kriegt 
man in den größten Teil der Flotte ein SCR-Sys-
tem locker nachgerüstet, weil der schlicht Platz da 
ist. Das zum Thema „Machbarkeit“. 

Der zweite Punkt ist dann die Frage, wie es auf 
der Zeitschiene aussieht. Wie schnell bekomme 
ich denn eine größere Flotte, einen größeren Flot-
tenumfang nachgerüstet? Ich glaube, da müssen 
wir einmal von den Nachrüstern ausgehen, egal 
ob es nun Nachrüster sind, die autarke Lösungen 
anbieten oder Nachrüster, die auf den OEM auf-
setzen. Da sind wir wieder bei den Schnittstellen-
problemen. Auch das muss sichergestellt sein. 
Wie sehen denn die Kapazitäten dort aus? Wie 
sieht die Zeitschiene aus? Wie schnell habe ich 
Systeme verfügbar? Sind die Teile vorhanden? 
Und dann als zweite Frage: Wie schnell bekomme 
ich denn, wenn die Verfügbarkeit gegeben sein 
sollte, solche Systeme auch im Auto verbaut? 
Dann sind wir bei den Werkstattkapazitäten etc. 
Auch das ist ein Punkt, den man durchaus disku-
tieren muss. Der dritte Punkt der Machbarkeit ist 
für mich ganz klar dann die Frage: Wie erfolgt 
denn der Wirknachweis? Wie kann ich denn si-
cherstellen, dass ich mit einer solchen Hardware-
Nachrüstung tatsächlich das schaffe, was ich mir 
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davon verspreche? Dann sind wir beim Verfahren, 
das es zu entwickeln gilt. In einem solchen Ver-
fahren muss man natürlich – wie von Prof. Koch 
angesprochen – Sekundäremissionen adressieren. 
Man muss NA3 adressieren. Man muss über Dau-
erhaltbarkeiten sprechen. Man muss schauen, wie 
es mit dem OBD-System aussieht. Wie sieht es mit 
der Akustik aus, mit den Geräuschemissionen? 
Wie sieht es mit dem Driver-Usement aus? Kriegt 
der auch wirklich eine Lampe und eine Ge-
schwindigkeitsreduktion oder Ähnliches, wenn 
das SCR-System nicht funktioniert. Aber alles das 
ist machbar. Das ist keine „Raketenwissenschaft“, 
sowas zu Papier zu bringen. Das haben wir bei 
den Nutzfahrzeugen jetzt gemacht, das kann man 
auch für die Nachrüstlösungen bei Pkw machen. 
Man muss es dann nur wollen und auch machen. 
Die Zeitschiene – ich wiederhole mich – drückt 
da erheblich, denke ich, weil wir auch das Immis-
sionsverhalten dann betrachten müssen, vor dem 
Hintergrund der sich ständig erneuernden Flotte. 
Also irgendwann sind wir, glaube ich, auch an 
dem Punkt angelangt, wo Nachrüstung dann nicht 
mehr greift. Also lange Rede kurzer Sinn, ich 
möchte jetzt die Zeit nicht noch einmal strapazie-
ren, das Ganze geht technisch, die Machbarkeit 
muss im Detail betrachtet werden, wo macht es 
Sinn und mit welchen Aufwänden hantiert man. 

Dann zuletzt Ihre Frage nach den Kosten. Da tue 
ich mich relativ schwer, jetzt für ein Pkw-System 
Kosten zu benennen, weil es sicherlich auch von 
den Stückzahlen abhängt, weil es sicherlich von 
der Größe des Nachrüsters abhängt. Es hängt, 
glaube ich, auch davon ab, ob er im OEM-Bereich 
aktiv ist, ob er also Zulieferer für einen Fahrzeug-
hersteller ist oder macht er es völlig frei im After-
market, im Nachmarkt. Aber um eine Größenord-
nung zu nennen, Frau Remmers: Bei den Nutz-
fahrzeugen, bei den Bussen gehen wir davon aus, 
dass die komplette Nachrüstung eines SCR-Sys-
tems im Bereich um 15.000 Euro liegt. Jetzt kön-
nen Sie sich vorstellen, wie groß solch ein SCR-
System ist, was das für eine Kiste im Bus ist, was 
für ein Aufwand getrieben werden muss, um das 
in das relativ enge Packaging des Busses zu be-
kommen. Dann kann man das vielleicht runterska-
lieren und landet dann irgendwo bei einem Faktor 
3 oder ähnlichem bei den Kosten, inklusive Ein-
bau, beim Pkw. Aber das wirklich nur als ganz 
grobe Einschätzung. 

Stellv. Vorsitzende: Vielen Dank! Als letzter noch 
Herr Kühn von den Grünen! 

Abg. Stephan Kühn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen. Die 
erste, Frau Vorsitzende: wenn die Bundesregie-
rung die Anhörung eher verlassen muss, dann 
finde ich, gehört es sich, das vorab anzuzeigen, 
weil es zu den Gepflogenheiten der Anhörungen 
gehört, dass wir am Ende auch durchaus Fragen 
an die Bundesregierung stellen – „wie bewerten 
Sie die Aussagen, die getätigt wurden“ etc. Das ist 
nun nicht möglich. Insofern, wenn es dringende 
Termine gibt, ist das in Ordnung, so ist das Leben. 
Aber dann ist das vorher anzuzeigen. Dann kann 
man im Rahmen der Fragestellung darauf auch 
entsprechend Rücksicht nehmen und die Fragen, 
die wir auch an die Bundesregierung im Rahmen 
einer solchen Anhörung richten können, dann 
eben auch noch an den Adressaten richten, der 
jetzt eben nicht mehr im Raum ist. Das gebe ich 
jetzt einfach mal so weiter. Das können wir am 
Mittwoch vielleicht nochmal mit den Obleuten 
besprechen. 

Vorbemerkung zwei: Hier werden teilweise auch 
falsche Fährten gelegt und Vergleiche angestellt, 
die hinken. Es ist zwar nett, wenn wir jetzt über 
Feinstaub reden. Aber wir sitzen hier nicht am 
Tisch, weil wir ein Feinstaubproblem haben, son-
dern eines bei den Stickoxiden. Wir sitzen auch 
nicht am Tisch, weil Ulm das Problem hat, denn 
die halten sowohl die Feinstaubgrenzwerte als 
auch die Stickoxidwerte ein, sondern beispiels-
weise solche Städte wie Stuttgart. Und dort sagt 
die Luftreinhalteplanung wie die Studien, dass 
eben 72 Prozent Diesel-Pkw verantwortlich sind 
und 4 Prozent Busse. Also reden wir über Pkw.  

Die erste Frage geht an Herrn Prof. Wachtmeister. 
Sie sitzen ja in der Expertengruppe, die im Rah-
men des Dieselgipfels gegründet wurde, zu der 
Frage der Machbarkeit, Umsetzbarkeit der Hard-
ware-Nachrüstung für Diesel-Pkw. Mich würde in-
teressieren, wie der Arbeitsstand ist und wann 
nun endlich die Arbeit der Expertengruppe abge-
schlossen ist. Können Sie sagen, wie da der Stand 
ist, warum die Arbeiten noch nicht abgeschlossen 
wurden?  

Frage zwei geht an Jens Hilgenberg. In der ganzen 
Debatte um die Stickoxide und den Diesel wird 
jetzt noch erzählt: Ja, wenn jetzt weniger Diesel 
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zugelassen werden, dann haben wir das Problem, 
dass wir die Klimaschutzziele, die Flottengrenz-
werte, CO2-Werte, nicht erreichen. Die CO2-Bilanz 
beim Diesel sei ja wesentlich besser als bei ande-
ren Verbrennungsmotoren. Wie ist denn Ihre Ein-
schätzung, wenn ich mir die amtliche Statistik 
vom KBA durchlese, was die Neuzulassungen an-
geht, dann habe ich da einen ganz anderen Ein-
druck. Was ist Ihre Einschätzung? 

Stellv. Vorsitzende: Vielen Dank! Die erste Frage 
ging an Herrn Prof. Wachtmeister! 

Prof. Dr. Georg Wachtmeister (TU München): Zur 
Arbeitsgruppe „Dieselgipfel“ kann ich nur folgen-
des ausführen: Wann jetzt die Arbeit abgeschlos-
sen sein wird, das entzieht sich auch meiner 
Kenntnis. Ich glaube, das kann keiner so richtig 
sagen. Denn da wird ganz heftig auch um Lösun-
gen usw. gerungen. Das ist auch ganz wichtig. Ich 
bin auch nur ein Mitglied von vielen. Da denke 
ich, wird noch etwas Geduld vonnöten sein. Das 
liegt auch nicht in meiner Hand, hier jetzt einen 
Termin zu nennen. Aus meiner Sicht geht es gut 
voran. Es wird auch etwas weiter gedacht. Das 
sind also ganz gute Ansätze, auch mit Prognose-
rechnungen usw., das ist sinnvoll zu tun. Das 
macht Sinn, dass man sich auch dafür die Zeit 
nimmt. Aber wann jetzt das Ganze fertig ist, da 
überfragen Sie mich einfach. Tut mir leid, das ist 
nicht in meiner ….  

(Zwischenfrage ohne Mikro)….16:12:14… 

Prof. Dr. Georg Wachtmeister (TU München): Die 
bin ich leider nicht. 

Stellv. Vorsitzende: Herr Kollege Kühn, wollen 
wir die Frage schriftlich von der Bundesregierung 
beantworten lassen? 

Abg. Stephan Kühn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Das Ministerium ist ja noch vertreten. Man kann 
ja dem Staatssekretär übermitteln, dass wir gerne 
am Mittwoch, wo wir uns ja schon wieder treffen, 
vielleicht darauf gerne eine Antwort hätten. Ich 
nehme an, die interessiert auch andere Kollegin-
nen und Kollegen.  

Stellv. Vorsitzende: Die interessiert uns alle! 
Wenn Sie fertig sind, Herr Prof. Wachtmeister, 
dann gebe ich das Wort an Herrn Hilgenberg! 

Jens Hilgenberg (Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland – BUND): Ja, sehr gerne! Es ist 

schon auffällig, dass oft von Seiten der Bundespo-
litik, von Herstellern, aber auch einzelnen Wis-
senschaftlern immer wieder dieses Argument „wir 
brauchen den Diesel zum Erreichen unserer CO2-
Grenzwerte“ in die Diskussion eingebracht wird. 
Wir haben heute viel über Feinstaub gesprochen, 
darum geht es heute nicht. Wir sprechen hier tat-
sächlich ja über Stickstoffdioxid. Offensichtlich 
hat man von Seiten der Dieselbefürworter das 
Ziel, von der Luftverschmutzung mehr oder weni-
ger abzulenken, in dem man CO2 mit in die Dis-
kussion bringt, das da eigentlich nur bedingt et-
was zu suchen hat. Aus meiner Sicht ist nämlich 
diese Diskussionsvermischung nicht angebracht. 
Denn selbst wenn man davon ausgehen sollte, 
dass ein mehr an Dieselautos eine Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen aus dem Pkw-Ver-
kehr bedingt, dann darf das natürlich nicht als 
Rechtfertigung gelten, dass man die Nichteinhal-
tung anderer Grenzwerte, die Menschen schädigt, 
die Menschen so schädigt, dass sie vorzeitig ver-
sterben, rechtfertigt. Das ist natürlich nicht hin-
nehmbar und deswegen kann das nicht akzeptabel 
sein. Der Grund, warum die Hoffnung auf weniger 
CO2-Ausstoß durch einen höheren Dieselanteil bei 
Pkw nicht eingetreten ist, warum sich die Hoff-
nung nicht bewahrheitet hat, liegt einzig und al-
lein darin, dass die Autoindustrie auf immer grö-
ßere, schwerere, leistungsstärkere Fahrzeuge setzt 
– nach wie vor. Dieser Trend ist ungebrochen. 
Dieser Trend ist vor allem bei Diesel-Pkw unge-
brochen. Und das zeigen die Zahlen des Kraft-
fahrtbundesamtes: der Diesel-Pkw ist durch-
schnittlich 30 Prozent schwerer, der Diesel-Pkw 
ist durchschnittlich 21 Prozent leistungsstärker. 
Diese Tatsache sorgt dafür, dass die durchaus vor-
handenen Effizienzvorteile – die möchte ich dem 
Diesel gar nicht absprechen. Herr Koch, ich weiß 
das, dass wir da gar nicht im Dissens sind. Aber 
immer größere, immer schwerere Fahrzeuge, die 
immer weitere Strecken fahren, führen dazu, dass 
es halt keine Reduktion der CO2-Emissionen aus 
dem Autoverkehr gibt. Reduzierung der CO2-Emis-
sionen aus dem Autoverkehr gibt es nur mit klei-
neren, leichteren und sparsameren Fahrzeugen. 
Natürlich muss man sich da dann auch Gedanken 
darüber machen, welche Ressourcen beim Betrieb 
des Fahrzeugs verbraucht werden, aber auch bei 
der Herstellung des Fahrzeugs. Da muss man tat-
sächlich als Bundesregierung auch klar sagen, wo-
hin die Reise gehen soll. Aktuell haben wir eine 
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Diskussion um CO2-Grenzwerte auf EU-Ebene für 
die Jahre 2025 und 2030. Und alles was sich da 
gerade tut, aus einzelnen Ministerien, spricht 
nicht dafür, dass wir tatsächlich ambitionierte 
Werte haben werden. Das lässt mich tatsächlich 
ein bisschen an der Ernsthaftigkeit der Klima-
schutzziele zweifeln. 

Noch eine Anmerkung sei mir zu den Folgen des 
Dieselbooms erlaubt. Leider fehlt aus meiner Sicht 
– bzw. aus Sicht des BUND – für die Bundesre-
publik noch immer eine vernünftige Aufstellung 
aller volkswirtschaftlichen Kosten. Bis jetzt hat 
man sich hauptsächlich privatwirtschaftliche Kos-
ten angeschaut: „Wie teuer wird es für den Her-
steller? „Wie teuer wird es vielleicht für die staat-
liche Seite?“ – das ist jetzt kein privatwirtschaftli-
cher Blickwinkel. Aber tatsächlich, die Privatwirt-
schaft ist nach wie vor das, worüber alle reden – 
„Wie teuer ist eine Abgasnachbehandlung?“. Die 
Kosten für Krankheit, für Mortalität, für Ernteaus-
fall, für andere Naturkosten, die wird überhaupt 
nicht betrachtet. Da gibt es, meines Wissens zu-
mindest, korrigieren Sie mich, keine belastbaren 
Zahlen. Es gibt eine Studie, die ist vor kurzem 
veröffentlicht worden. Mir ist bewusst, dass man 

diese Zahlen nicht auf die Bundesrepublik um-
rechnen kann, aber sie ist trotzdem beeindru-
ckend. Denn ein Bericht von econcept geht für 
den Kanton Zürich mit 1,4 Millionen Einwohnern 
von NO2-bedingten Gesundheitskosten, inklusive 
Mortalität, von 430 Millionen bis 2 Milliarden 
Schweizer Franken jährlich aus. Das ist eine 
Kenngröße, wo ich sage: Da muss sich tatsächlich 
auch dann mal die Gesundheitsseite mit dem 
Thema beschäftigen. Da müssen die Krankenkas-
sen sich mal in die Diskussion einbringen. Da 
muss der Gesundheitsminister tatsächlich auch 
mal aktiv werden. Und da verlange ich von der 
Bundesregierung, dass sie da auch mal wirklich 
eine Aufstellung macht, was die tatsächlichen 
Kosten sind und wie wir das Problem in den Griff 
kriegen. Vielen Dank! 

Stellv. Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Hilgenberg. 
Wir hatten uns auf zwei Runden verständigt. Die 
haben wir jetzt absolviert. Wenn es keine weiteren 
Wünsche gibt, schließe ich die Sitzung. Wir sehen 
uns am Mittwoch wieder. Ich sage ganz herzli-
chen Dank, vor allem an unsere Sachverständigen. 
Das war höchst spannend! Vielen Dank! 

 

 

Schluss der Sitzung: 16:20 Uhr 
 
 
 
Cem Özdemir, MdB 
Vorsitzender 
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Schriftliche Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung am 25. Juni 2017 zum 

Antrag der Fraktion der FDP „Intelligente Maßnahmen zur Verbesserung der 

Luftqualität in deutschen Städten ergreifen - Fahrverbote verhindern“, 

Drucksache 19/1695 

und 

zum Antrag der Fraktion DIE LINKE. „Hersteller zur wirksamen technischen 

Nachrüstung von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten - Fahrverbote ver-

meiden, Drucksache 19/1360“ 
__________________________________________________________________ 

 

 

Die Emissionen von Luftschadstoffen sind die bedeutendste umweltbedingte Ursache für vorzeiti-

ge Todesfälle in Deutschland und der EU. Sie führen u. a. zu Atemwegserkrankungen und erhebli-

chen Gesundheitskosten in allen Volkswirtschaften. Den neuesten Daten zufolge sind in der EU 

drei Luftschadstoffe (PM 2,5, NOx und O3) allein für 400 000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr ver-

antwortlich, von denen 70 000 in direktem Zusammenhang mit Stickstoffdioxid (NO2) stehen. Der 

Stadtverkehr ist auch eine der Ursachen für die Überschreitung der Luftverschmutzungs-

Grenzwerte in zahlreichen Ballungsgebieten. In den vergangenen Jahren hat sich die NOx-

Konzentration in deutschen Städten gebessert. 2016 gab es 90 Städte, die den Jahresmittelgrenz-

wert überschritten haben. 2017 waren es rund 25 weniger. In einer Reihe von Städten sind jedoch 

erhebliche zusätzliche Maßnahmen nötig, um unter den NO2-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro 

Kubikmeter zu kommen. 

 

Die Anträge der Fraktionen der FDP und Die LINKE bewerten wir wie folgt: 

 

A) Anpassung der Vorschriften für die Prüfverfahren zum Inverkehrbringen neuer Fahrzeug-

modelle 

 

Bevor ein Fahrzeug in Verkehr gebracht werden darf, muss es „typgenehmigt“ werden, d. h. die 

vom Antragsteller (Fahrzeughersteller) gewählte  Typgenehmigungsbehörde eines EU-

Mitgliedstaates muss bescheinigen, dass die Prototypen des Modells alle Anforderungen der EU 

in Bezug auf Sicherheit, Umweltschutz und Übereinstimmung der Produktion erfüllen, bevor der 

Fahrzeugtyp in der EU verkauft werden darf. Die Durchführung dieser Prüfungen obliegt nach der 

Europäischen Typgenehmigungsrahmenrichtlinie 2007/46/EG den „benannten Technischen 

Diensten“ (TÜV, DEKRA etc.). Diese müssen einschlägige Fähigkeiten, spezifisches Fachwissen und 

Erfahrungen in den speziellen Bereichen nachweisen, die von der Rahmenrichtlinie und den von 

ihr in Bezug genommenen Rechtsakten erfasst werden. Die Anerkennung als Technischer Dienst 

ist eine behördliche Entscheidung, für die in Deutschland das KBA zuständig ist. Die Technischen 
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Dienste führen die Prüfungen und Inspektionen entweder selbst in eigenen Einrichtungen durch 

oder beaufsichtigen die in Einrichtungen des Herstellers oder eines Dritten durchgeführten Prü-

fungen. Die Prüfungen werden grundsätzlich an Fahrzeugen durchgeführt, die für den Typ, für 

den die Genehmigung erteilt wird, repräsentativ sind. Auf der Grundlage des Prüfberichts des 

Technischen Dienstes trifft die Genehmigungsbehörde ihre Entscheidung über die Erteilung der 

Typgenehmigung. 

 

Ab dem 1. September 2020 gilt ein neuer Rahmen für die EU-Typgenehmigung von Fahrzeugen 

(VO (EU) 2018/858). Dieser wird für wesentlich mehr Qualität und Unabhängigkeit bei der Typge-

nehmigung und Prüfung von Fahrzeugen sowie für häufigere Überprüfungen von Fahrzeugen, 

die bereits auf dem EU-Markt sind, sorgen. Zudem wird das Gesamtsystem durch europäische 

Aufsicht gestärkt. Alle nationalen Behörden und die EU-Kommission können künftig Abhilfemaß-

nahmen oder Rückrufaktionen anordnen, wenn Unregelmäßigkeiten am typgenehmigten Stand 

der Fahrzeuge festgestellt werden, ohne dass damit für den Verbraucher Kosten anfallen. Zurzeit 

muss jede einzelne Rückrufaktion von dem Mitgliedstaat koordiniert werden, der für das betref-

fende Fahrzeug auch die Typgenehmigung erteilt hat. 

 

Nach den neuen Vorschriften können die Mitgliedstaaten zukünftig auch Strafen erheben, wenn 

sie bei den eigenen Kontrollen auf Unregelmäßigkeiten stoßen. Sie müssen dafür sorgen, dass 

ihre Sanktionen verhältnismäßig sind und durch ihre abschreckende Wirkung die Fahrzeugherstel-

ler von Gesetzesverstößen abhalten. Damit dies gewährleistet ist, kann die EU-Kommission über-

dies Strafen von bis zu 30 000 EUR pro Fall aussprechen.  

 

Hinsichtlich der Definition von „Abschalteinrichtungen“ hält Artikel 3 der Verordnung 715/2007/EG 

fest, dass es sich hierbei um „ein Konstruktionsteil [handelt], das die Temperatur, die Fahrzeugge-

schwindigkeit, die Motordrehzahl (UpM), den eingelegten Getriebegang, den Unterdruck im Ein-

lasskrümmer oder sonstige Parameter ermittelt, um die Funktion eines beliebigen Teils des Emis-

sionskontrollsystems zu aktivieren, zu verändern, zu verzögern oder zu deaktivieren, wodurch die 

Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems unter Bedingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb 

vernünftigerweise zu erwarten sind, verringert wird“. In der neuen Verordnung wird diese Definiti-

on der Abschalteinrichtungen beibehalten, jedoch strikter gefasst. Nunmehr sind die Hersteller 

verpflichtet, zur Durchführung der Typgenehmigungsverfahren Zugang zu den Fahrzeugsoft-

waredaten zu gewähren. Der Verbau von Abschalteinrichtungen ist also auch nach zukünftiger 

Rechtslage nicht per se illegal. Damit wird das Paket der Rechtsvorschriften zur Kontrolle der 

Emissionen von Fahrzeugen im praktischen Fahrbetrieb (EU (VO) 2017/1151) ergänzt, in dem vor-

geschrieben wird, Emissionsminderungsstrategie darzulegen. Allgemein trägt die Prüfung von 

Emissionen im praktischen Fahrbetrieb sowie im Labor entsprechend des WLTP-Prüfzyklus für 

neue Fahrzeugmodelle seit 1. September 2017 dazu bei, mögliche  Abschalteinrichtungen inner-

halb des Genehmigungsprozesses erkennen zu können. . 

 

Der Rat der Europäischen Union kam in seinen Ermittlungen zu der Erkenntnis, dass Emissions-

strategien eingesetzt werden, die gerechtfertigt und legal sind, weil sie zum Schutz des Motors 

erforderlich sind. Das Verbot von Abschalteinrichtungen sieht hier eine Ausnahme (sowohl nach 

EU- als auch nach US-Recht) vor, wenn die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschä-

digung zu schützen, und um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten. Der Hersteller 
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muss gegenüber der jeweiligen  Typgenehmigungsbehörde nachweisen, dass die Verwendung 

von Abschalteinrichtungen unter eine der Ausnahmen fällt und technisch notwendig ist. Deshalb 

veröffentlichte die EU-Kommission am 26. Januar 2017 Orientierungshilfen für die Mitgliedstaaten, 

die klären, ob Fahrzeughersteller Abschalteinrichtungen oder andere Strategien verwenden, die 

außerhalb des Prüfzyklus zu höheren Fahrzeugemissionen führen, und der Analyse dienen , ob 

diese Einrichtungen technisch begründet sind. Ein Automobilhersteller, der auf Emissionsminde-

rungsstrategien zurückgreift, muss u. a. folgende Fragen mit einer technischen Begründung be-

antworten: Wird der Anstieg der Emissionen durch eine Abschaltung möglichst niedrig gehalten? 

Ist am Markt keine bessere Technologie oder kein besserer Entwurf für eine effizientere Emissi-

onskontrolle oder einen sichereren Betrieb des Motors verfügbar? Lässt sich die Gefahr eines 

plötzlichen und irreparablen Motorschadens angemessen nachweisen und dokumentieren? 

 

Die Offenlegung der Emissionsminderungsstrategien durch die Fahrzeughersteller sowie die ver-

pflichtende Anwendung des RDE-Rechtspakets 3 (Abgasnorm EURO 6d) haben im Rahmen der 

Fahrzeugtypgenehmigung dazu geführt, dass Fahrzeugmodelle mit einer Typgenehmigung nach 

dem 1. September 2017 deutlich weniger Schadstoffe emittieren. Mit Einführung verpflichtender 

Softwareprüfungen ab 1. September 2020 werden zukünftig innerhalb des Typgenehmigungsver-

fahrens Möglichkeiten geschaffen, „Abschalteinrichtungen“ zu detektieren. 

 

 

B) Anpassung der periodisch-technischen Fahrzeuguntersuchung („TÜV“) 

 

Internationale Studien und unsere eigenen Untersuchungen (Projekt „EmissionCheck 2020“) zei-

gen, dass in Deutschland Fahrzeuge mit nachträglichen Manipulationen und Defekten an Abgas-

reinigungsanlagen im Betrieb sind. Insgesamt gehen wir davon aus, dass bis zu zehn Prozent der 

Pkw in Deutschland mit defekten oder manipulierten Abgasreinigungsanlagen unterwegs sind. Bei 

einem PKW-Bestand von ca. 45 Millionen Fahrzeugen, sind also bis zu 4,5 Millionen Fahrzeuge in 

Deutschland betroffen.  

 

Die Auswirkungen für die Umwelt und Luftqualität in Städten sind erheblich: Die EU nimmt an, 

dass 5 Prozent der defekten oder manipulierten Fahrzeuge für 25 Prozent der Luftverschmutzung 

in Europa verantwortlich sind. 

 

Technisch sind die TÜVe in der Lage, sowohl Defekte, Verschleiß als auch Manipulationen mit 

dem HU-Adapter bei der Hauptuntersuchung zu bestimmen. Aufgrund fehlender gesetzlicher 

Regelungen  kann bislang bei der periodischen Abgasuntersuchung nur ein Bruchteil der relevan-

ten Softwareinformationen in standardisierter Version ausgelesen werden. Die Bewertung des 

Abgasverhaltens von in Verkehr befindlichen Fahrzeugen  im Verkehr könnte durch Anpassungen 

der periodischen Abgasuntersuchung deutlich verbessert werden. 

 

Hierzu müsste geregelt werden, den Prüfingenieuren und amtlich anerkannten Sachverständigen 

der Überwachungsorganisationen einen umfassenderen Zugang zur Überprüfung der Motorsoft-

ware zu ermöglichen. 
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Für die Festschreibung robusterer Prüfverfahren von Fahrzeugen zur Detektion von technischen 

Defekten, Verschleiß und Manipulationen über die gesamte Zulassungsdauer sollte zudem bereits 

bei der Typgenehmigung die Überprüfbarkeit der Abgassysteme im Rahmen der Abgasuntersu-

chung (AU) berücksichtigt werden. 

 

Mit der Definition von entsprechenden Referenzwerten, die später bei der periodischen Überwa-

chung der Fahrzeuge als Richtwert  angesetzt werden, können im Ergebnis fahrzeugspezifische 

und individuelle Prüfkriterien entwickelt werden. 

 

C) Technische Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen 

 

Die Bewertung  technischer Nachrüstlösungen (Software und/oder Hardwarenachrüstungen) für  

Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sollte auf Grundlage unabhängiger und kompetenter Analysen  

erfolgen. Dabei muss die Frage im Vordergrund stehen, ob eine technische Nachrüstung auch 

ihre erhoffte Wirkung (NOx-Emissionsminderung) entfaltet, technisch leistbar und auch finanziell 

vertretbar ist. Ferner ist der mögliche Zeitrahmen für solche Maßnahmen zu berücksichtigen (Ein-

setzen des Wirkeffektes der Nachrüstung im Vergleich zur kontinuierlichen Flottenerneuerung). 

 

Zum Wirknachweis der angesprochenen Software und/oder Hardwarelösungen sind darüber hin-

aus Prüf- und Testverfahren zu entwickeln, die sicherstellen, dass im Realbetrieb mit entsprechen-

den Emissionsreduktionen zu rechnen ist. 

 

Bei entsprechendem technischem Aufwand ist beispielsweise eine Nachrüstung mit einem stick-

oxidreduzierenden SCR-System (Hardwarenachrüstung) grundsätzlich möglich. Voraussetzung ist, 

dass entsprechender Einbauraum für alle Komponenten in den jeweiligen Fahrzeugmodellen vor-

handen ist. Praktische Erfahrungen mit der Nachrüstung von solchen Systemen an Bussen im 

ÖPNV belegen, dass die realen Fahremissionen sowohl von NOx als auch von NO2 um mehr als 

mindestens 50 Prozent reduziert werden können. 

 

Eine großflächige Hardware-Nachrüstung würde aus unserer Sicht mindestens circa zwei Jahre 

beanspruchen. Folgende Schritte müssen dazu abgestimmt, definiert und umgesetzt werden: 

 

1. Schaffung des notwendigen nationalen Rechtsrahmens 

2. Entwicklung der Systeme durch Komponentenhersteller, Zulieferer etc. 

3. Genehmigung der Nachrüstsätze durch das KBA (ABE-Allg. Betriebserlaubnis) 

4. Begutachtung der Systeme durch einen Technischen Dienst (TÜV) entsprechend  

§22 StVZO 

5. Einbau des Nachrüstsatz durch Fachwerkstätten unter Berücksichtigung einer Diagnose-

schnittstelle für die HU 

6. Anbaubegutachtung entsprechend § 19 (3) StVZO 

 

Anschließend halten wir eine separate  Feldüberwachung der nachgerüsteten Fahrzeuge für sinn-

voll und erforderlich. 
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D) Anpassung der Immissionsgesetzgebung und Mobilitätswende 

 

Aus unserer Sicht sollte die Partikelanzahlmessung und Stickstoffdioxidkontrolle auch Standard 

bei Immissionsmessungen werden. D.h. die Qualität der Atemluft am Straßenrand sollte bezüglich 

gleicher Größen wie bei der Abgasuntersuchung kontrolliert werden. Es ist rational schwer her-

leitbar, dass im Abgas und der Atemluft mit „zweierlei Ellen“ gemessen wird.  

 

Ein großes Potenzial zur Verbesserung der Luftqualität in Ballungszentren bietet nach Ansicht des 

VdTÜV zudem die Umsetzung moderner und umweltschonender Verkehrskonzepte. Mobilität 

muss neu gedacht werden. Hierzu braucht es klare Vorschläge und Orientierungshilfen für die 

Kommunen zur praktischen Umsetzung multimodaler Verkehrskonzepte. Die konsequente Ent-

wicklung und Nutzung digitaler Innovationen schaffen hierfür ideale Voraussetzungen. Neue Mo-

bilitätsangebote können dadurch auf die individuellen Bedürfnisse maßgeschneidert und gleich-

zeitig umweltschonend sein. 
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Anhörung Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages am 25. 

Juni 2018: Stellungnahme der Deutsche Umwelthilfe e.V. 

 

Ausgangssituation 

An etwa 50% der verkehrsnahen Messstellen wurde 2017 der seit 2010 geltende Jahresmittelwert 

der Konzentration von Stickstoffdioxid (NO2) von 40 µg/m³ überschritten. Die anhaltend hohe 

Belastung führt zu schwerwiegenden gesundheitlichen Belastungen. Die Europäische Umweltagentur 

beziffert in ihrem Air Quality Report 2017 die Zahl der vorzeitigen Todesfälle im Jahr 2014 auf 12.860. 

NO2 verursacht unter anderem Atemwegs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das 

Umweltbundesamt veröffentlichte im März 2018 eine Studie zu den gesundheitlichen Auswirkungen 

von NO2-Belastungen unterhalb des EU-Grenzwerts. Die Studie zeigt unter anderem, dass acht 

Prozent der bestehenden Erkrankungen an Diabetes mellitus in Deutschland im Jahr 2014 auf 

Stickstoffdioxid in der Außenluft zurückzuführen waren. Dies entspricht etwa 437.000 

Krankheitsfällen. Bei bestehenden Asthmaerkrankungen liegt der Anteil der Erkrankungen, die auf 

die Belastung mit NO2 zurückzuführen sind, mit rund 14 Prozent sogar noch höher. Dies entspricht 

etwa 439.000 Krankheitsfällen. Insbesondere Kinder und ältere Menschen, aber auch Schwangere 

und deren ungeborenen Kinder gelten als besonders gefährdet.  Die EU-Grenzwertsetzung war 

bereits in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts umstritten. Die Schweiz hatte bereits im 

Jahr 1986 auf Empfehlung der Weltgesundheitskommission einen Wert von 30 µg/m³ 

festgeschrieben und die gesundheitlichen Gefahren wurden hierin detailliert aufgeführt (s. Anlage) 

Die anhaltende NO2-Grenzwertüberschreitungen haben zur Folge, dass die EU Kommission vor 

wenigen Wochen entschieden hat, die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof im 

Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahren zu verklagen. Die Deutsche Umwelthilfe e.V. führt seit 

2011 insgesamt 28 Klageverfahren zur Einhaltung der NO2-Luftqualitätswerte in neun 

Bundesländern. Am 27. Februar 2018 bestätigte das Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig die 

Zulässigkeit von Fahrverboten für Dieselfahrzeuge (BVerwG 7 C 26.16), (BVerwG 7 C 30.17). In einer 

ersten Anwendung des Grundsatzentscheids verurteilte das VG Aachen am 8. Juni 2018 (AZ 6 K 221 

1/15) das Land NRW faktisch zur Einführung von zonalen Dieselfahrverboten ab dem 1. Januar 2019. 

Die DUH geht davon aus, dass in den 27 weiteren Verfahren entsprechende Urteile ergehen werden 

und noch im Jahr 2018 klar wird, dass in allen größeren Städten schmutzige Diesel Einfahrverbote 

erfahren.  

 

Bisherige Maßnahmen der Bundesregierung weitgehend unwirksam 

Mit Blick auf Minderung von NOx-Emissionen aus der Hauptquelle der Belastung – Diesel-Pkw – ist 

die Wirkung der bisher beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung praktisch gleich null. Aus 

dem im Herbst 2017 mit großem Getöse verkündeten „Sofortprogramm“ ist bislang kein Cent 

abgeflossen. Keine einzige Nachrüstung eines ÖPNV Busses wurde bislang aus dem Programm 

finanziert. Auch die angeblichen Software-Updates außerhalb des amtlich verfügten VW-Rückrufs 

sind bis heute bei weit unter 10% der zugesagten Fahrzeuge erfolgt. Ein mit den 
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Automobilherstellern vereinbartes Anreizprogramm zum Kauf von Neufahrzeugen bei gleichzeitiger 

Stilllegung von Diesel Pkw der Euronormen 4 und älter soll den Flottenaustausch beschleunigen. 

Absurderweise verkauften die Diesel-Konzerne ihre Ladenhüter mit besonders hohen NOx-

Emissionen und in mehreren Fällen sogar mit weiter enthaltenen illegalen Abschalteinrichtungen im 

Rahmen des Programmes. Besonders auffallend war Audi mit dem Audi A6 und A7 3.0 Liter Diesel 

Euro 6, deren Produktion aktuell gestoppt und die Zulassung dieser Betrugsdiesel aktuell nicht 

möglich ist.  

Die Wirksamkeit der Software-Updates liegt im Sommerhalbjahr bei bestenfalls 20-25% 

Verbesserung der NOx-Werte, im Winterhalbjahr bei 0%. Außerhalb der verpflichtenden VW-

Rückrufe sind derzeit ca. 150.000 Fahrzeuge mit einem freiwilligen Software-Update versorgt 

worden, das entspricht ca. 1% des deutschen Diesel-Bestandes. Insofern lässt sich einfach errechnen, 

dass die freiwilligen Software-Updates aktuell keinen, aber auch bei Ausdehnung auf die 2 Mio. 

betroffenen Fahrzeuge nur rudimentären Beitrag leisten werden. 

Für alle Städte und Gemeinden, deren NO2-Belastung mehr als 10% über dem EU-Grenzwert liegt, 

werden die bisher beschlossenen Maßnahmen somit nicht ausreichen, eine sichere Einhaltung der 

EU-Luftreinhaltewerte sicherzustellen. 

 

Technische Nachrüstung ist zwingend notwendig 

Die DUH hat seit Herbst 2015 auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass alle Diesel-Pkw mit illegalen 

Abschalteinrichtungen (dies ist faktisch der gesamte Bestand der bis 2017 zugelassenen Euro 5+6 

Diesel-Modelle und auch ein erheblicher Teil der 2018 zugelassenen Diesel) entweder stillgelegt oder 

technisch so nachzurüsten sind, dass diese auf der Straße bei vergleichbarer Belastung wie im Labor 

die EU-Grenzwerte einhalten. Übrigens auch und gerade bei niedrigen Temperaturen. 

Nachdem die Automobilindustrie dies als „technisch unmöglich“ dargestellt hat, zeigte die DUH die 

Machbarkeit im Sommer 2016 im Rahmen technischen Workshops bei VW. Mit Originalteilen gelang 

es, einen VW-Passat mit Betrugssoftware und 1.000 mg NOx/km auf Einhaltung der EU 6 Grenzwerte 

von 80 mg NOx/km, gemessen jeweils auf der Straße, technisch nachzurüsten. 

Verschiedene Folgeuntersuchungen, darunter die des Landes Baden-Württemberg, des ADAC sowie 

mehrerer Autozeitschriften bestätigten diese Werte auch bei weiteren Nachrüstungen in derselben 

Größenordnung. Das im Januar 2018 im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellte Gutachten 

von Prof. Wachtmeister belegt zudem, dass für einen großen Teil der Fahrzeuge derartige SCR-

Systeme bereits durch die Hersteller fertig entwickelt sind und in früheren Jahren als 

aufpreispflichtiges Zubehör für 1.100 bis 1.900 € angeboten wurden.  

Das Emissions-Kontroll-Institut der DUH (EKI) hat Fahrzeuge vor und nach einem Hardware-Update 

untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Hardwarenachrüstung von Diesel-Pkw mit SCR-Systemen 

die Absenkung der NOx-Emissionen auf das Niveau der besten OEM-Diesel-Pkw der Schadstoffklasse 

Euro 6 ermöglicht (https://www.duh.de/projekte/eki-kontrollen/eki-ergebnisse/). Bei einem VW 

Passat B 7 1.6 TDI, Erstzulassung 08.2014, Euro 5 (EA 189 Motor mit Betrugssoftware) wurde ein 

SCR-System nachgerüstet. Vor der Nachrüstung stieß das Fahrzeug im Schnitt von 10 Messfahrten 

1.030 mg NOx/km aus. Nach der Nachrüstung reduzierten sich die Emissionen ebenfalls im Schnitt 

10



 
 
 

3 

 

auf 69 mg NOx/km bzw. 52 mg NOx/km (mit Harnstoffeinspritzung und mit bzw. ohne Regeneration 

während der 10 Messfahrten). Damit liegt das Emissionsniveau des Euro 5 Fahrzeuges nach der 

Nachrüstung unterhalb des NOx-Grenzwertes für Euro 6.  

Die DUH fordert die Durchführung der technischen Nachrüstung aller betroffener ca. 11 Millionen 

Diesel Pkw der Eurostufen 5 und 6, die mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestattet sind.  

Die Nachrüstung muss nach Ansicht der DUH durch die Hersteller erfolgen und ausschließlich durch 

diese verantwortet und finanziert werden. Nur so ist eine korrekte Ansteuerung des SCR-Systems 

durch die von den Herstellern programmierte Motorsteuerung sichergestellt. Im Ergebnis muss der 

aktuelle EU6-Grenzwert für NOx auf der Straße auch bei winterlichen Minusgraden sicher 

eingehalten werden.  

Durch die verpflichtende technische Nachrüstung wäre der Wertverlust der betroffenen Diesel-

Fahrzeuge gestoppt und die Mobilität der betroffenen Fahrzeugeigner in den belasteten 

Innenstadtbereichen sichergestellt. Dergestalt nachgerüstete Bestandsfahrzeuge können von 

Verkehrsbeschränkungen ausgenommen werden.  

Die Finanzierung und Durchführung sowie Übernahme der Fahrzeug- und Bauteilgewährleistung 

muss durch die Fahrzeughersteller erfolgen. Die DUH rechnet mit durchschnittlichen Kosten von 

1.500 Euro pro Fahrzeug.  

 

Auch Benzin GDI Fahrzeuge müssen nachgerüstet werden 

Benzin Pkw mit Direkteinspritzung (GDI) weisen im Bestand sehr hohe Emissionen von ultrafeinen 

Partikeln auf, die besonders gesundheitsgefährdend sind. Messungen im Auftrag der DUH seit dem 

Jahr 2010 haben das wiederholt gezeigt. Ebenso belegen die von uns beauftragten Messungen, dass 

die Nachrüstung mit einem Benzinpartikelfilter diese Emissionen so reduzieren, dass sie den auch für 

Dieselfahrzeuge geltenden Partikelanzahl-Grenzwert sicher einhalten. Eine serienmäßige Ausstattung 

von Neufahrzeugen ist ab 2019 wahrscheinlich, aber praktisch alle Bestandsfahrzeuge haben deutlich 

zu hohe Partikelanzahl-Emissionen.  

 

Welche Diesel-Fahrzeuge sollten nachgerüstet werden? 

Um eine in den hochbelasteten Stadtbereichen ausreichende NO2-Minderung zu erzielen, ist wie 

bereits ausgeführt die technische Nachrüstung aller ca. 10 bis 11 Millionen betroffenen Euro 5 und 

Euro 6 Diesel Pkw erforderlich.  

Die Frage der technischen Nachrüstung wird derzeit eingeschränkt auf die kommenden Diesel-

Fahrverbote in den bekannten Städten mit Überschreitung der NO2-Grenzwerte diskutiert. 

Verkehrsnahe stationäre Messstationen sind in nur 154 von insgesamt mehr als 11.092 Städten und 

Gemeinden in Deutschland zu finden. So bleibt die faktisch hohe Belastung vieler bisher amtlich nicht 

beobachteter Orte trotz der tatsächlich hohen Luftbelastung, die mit Citizen Science Messungen der 

DUH und diverser Rundfunkanstalten ermittelt wurde, unberücksichtigt. Messreihen der DUH und 

weiterer Akteure (darunter SWR, RBB, Green City München, VCD), die mittels Passivsammler die 

NO2-Konzentration über einen Zeitraum von ein bzw. zwei Monaten erfasst hatten, zeigen auch 
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abseits der amtlichen Messstellen NO2-Konzentrationen, die eine Überschreitung des 

Jahresmittelwertes ziemlich eindeutig belegen. Darüber hinaus weisen etwa Europäische 

Umweltagentur oder das Umweltbundesamt in ihren aktuellen Untersuchungen darauf hin, dass 

auch bei Exposition mit NO2 bei Konzentrationen unterhalb des Grenzwertes von 40µg/m³ 

ernsthafte Gesundheitsbelastungen sowie vorzeitige Todesfälle zu beklagen sind 

(https://www.umweltbundesamt.de/no2-krankheitslasten; EEA Air Quality Report 2017).  

Eine umfassende technische Nachrüstung für alle Fahrzeuge und nicht nur für solche, die an den 

bekannten Belastungsorten fahren, ist daher unverzichtbar.    

 

Verpflichtung der Hersteller zur Übernahme der Kosten 

Die Hersteller sind in der Pflicht, die Kosten für eine technische Nachrüstung zu übernehmen. Die 

Verwendung von Abschalteinrichtungen, die im Ergebnis zu den erhöhten NOx-Emissionen führt, ist 

rechtswidrig. Dies bestätigen das Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 

Bundestages sowie das Gutachten von Martin Führ, die im Rahmen des 5. Untersuchungsausschusses 

der 18. Wahlperiode erstellt wurde. Die EU Verordnungen 715/2007 und 692/2008 sind in ihren 

Aussagen eindeutig. Ebenso eindeutig ist festgelegt, dass Abschalteinrichtungen, so sie denn ein 

Hersteller ausnahmsweise nutzen möchte, im Typzulassungsverfahren anzugeben sind, sodass die 

Zulassungsbehörde deren Zulässigkeit prüfen kann. In keinem der bislang bekannt gewordenen Fälle 

der Verwendung von Abschalteinrichtungen ist das der Fall. Die Fahrzeuge entsprechen also nicht der 

Typgenehmigung. Die vom Kraftfahrtbundesamt in einigen Fällen verfügten nachträglichen 

Nebenbestimmungen zur Typgenehmigung und zur Durchführung eines Software-Updates sind nicht 

ausreichend, um dies zu beheben. Denn zum einen sind die Minderungswirkungen des Updates nicht 

ausreichend, zum anderen sind auch nach dem Update weitere Abschalteinrichtungen aktiv, wie am 

Beispiel des VW Sharan naheliegt.  

Weder Fahrzeughalter noch Steuerzahler sind für diese Misere verantwortlich, sondern allein der 

Hersteller. Bislang wurden in Deutschland trotz vorhandener rechtlicher Möglichkeiten keine 

Sanktionen gegen Hersteller ausgesprochen, die illegale Abschalteinrichtungen verwenden.   

 

Berlin, Juni 2018 

 

Anlage: Bundesamt für Umweltschutz Bern (Hg): Immissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe in: 

Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 52, Juni 1986 (Auszug NO2) 
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Herrn 
Cem Özdemir, MdB 
Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Deutscher Bundestag  
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
Per E-Mail: verkehrsausschuss@bundestag.de 

22.06.2018 

Telefon +49 30 37711-0 
Durchwahl 37711-520 
Telefax +49 30 37711-509 

E-Mail 

thomas.kiel@staedtetag.de 
 
 
Bearbeitet von 
Thomas Kiel 

Aktenzeichen 

66.10.02 D 
 
Öffentliche Anhörung am 25.06.2018 zu den Anträgen 

- der Fraktion DIE LINKE „Hersteller zur wirksamen technischen Nachrüstung von 
Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten - Fahrverbote vermeiden“ BT-Drs. 19/1360  

- der FDP-Fraktion „Intelligente Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in 
deutschen Städten ergreifen - Fahrverbote verhindern“ BT-Drs. 19/1695 

 
 
Sehr geehrter Herr Özdemir, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur des Deutschen Bundestages und nehmen gern wie folgt Stellung: 
 
1. Umsetzung des zwischen der Bundesregierung, Vertretern der Länder und Kommunen am 

28.11.2017 in Berlin verabredeten „Sofortprogramms Saubere Luft 2017 bis 2020“ 
 
Der Deutsche Städtetag hat die beabsichtigte zügige Umsetzung des zwischen der Bundesregierung, 
Vertretern der Länder und Kommunen am 28.11.2017 in Berlin verabredeten „Sofortprogramms 
Saubere Luft 2017 bis 2020“ begrüßt. Allerdings gestaltet sich die Abwicklung des Sofortpro-
gramms für die betroffenen Kommunen ausgesprochen sperrig.  Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss 
davon ausgegangen werden, dass Sofortmaßnahmen seit Ende Oktober 2017 ausschließlich auf 
Grundlage kommunaler Initiativen und mit kommunalen Mitteln durchgeführt worden sind. Ein 
Rückgriff auf die bereitgestellten Bundesmittel konnte aufgrund der wenig praxisgerechten Förder-
mittelregularien bislang nicht erfolgen.  
 
Die Lotsenstelle „Fonds Nachhaltige Mobilität“ wurde hingegen schnell eingerichtet und hat ihre 
Arbeit effizient aufgenommen, wenngleich derzeit eine zunehmende Ausdünnung der Dienstleistun-
gen für die Kommunen festzustellen ist. 
 
Wir gehen davon aus, dass auch das geplante „Kompetenznetzwerk nachhaltige städtische Mobilität“ 
durch den Bund im Zusammenwirken mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden 
kurzfristig aufgebaut wird und in diesem Herbst die Arbeit aufnehmen kann. 
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Über 60 Städte befinden sich derzeit in dem Prozess zur Aufstellung von Masterplänen, in deren 
Rahmen Maßnahmen mit hoher Wirksamkeit für die Reduktion von NO2 vorgeschlagen und die vom 
Bund zur Vorsausetzung für weitergehende Fördermaßnahmen gemacht wurden. Zu den drei we-
sentlichen Förderbereichen „Nachrüstung von Bussen im öffentlichen Personenverkehr“, „Elektro-
mobilität“ und „Digitalisierung“ sind Förderaufrufe veröffentlicht. Die Förderbescheide über die 
Erstellung von Masterplänen (16 Mio. EUR) wurden am 20.12.2017, die ersten Förderbescheide für 
Maßnahmen am 15.06.2018 erteilt. Der förderunschädliche vorzeitige Vorhabenbeginn wurde - zwar 
nicht wie im Sofortprogramm festgelegt ab 29.11.2017 - aber nunmehr mit Veröffentlichung der 
Förderrichtlinie also spätestens ab Mai 2019 gewährt.  
 
Die Entscheidung zur Umsetzung über bestehende Förderrichtlinien und Begrenzung auf wenige 
ausgewählte neue Fördermöglichkeiten ist zwar programmatisch, administrativ und mit Blick auf die 
EU-notifizierungsrechtlichen Voraussetzung nachvollziehbar. Allerdings wäre es aus planungsprak-
tischer und vollzugstechnischer Sicht wesentlich hilfreicher gewesen, anstelle von elf unterschiedli-
chen Förderrichtlinien einen tatsächlich schnell adressierbaren und aktionsorientierten Sofortfonds 
einzurichten, der nach den Kriterien Problemadäquanz, Wirksamkeit und standortgerechte Vertei-
lung die dringendsten Maßnahmen zur umgehenden Reduzierung von NOx-Emissionen zu 100 % 
finanziert hätte.  
 
Die durchzuführenden Maßnahmen waren in den betroffenen Städten auch ohne die Erstellung der 
vom Bund geforderten Masterpläne ganz überwiegend bekannt und sind seit geraumer Zeit in den 
Maßnahmeplänen zu den Luftreinhalteplänen niedergelegt. Sie konnten jedoch von den betroffenen 
Städten nicht ohne Fördermittel durchgeführt werden. Der nunmehr deutlich verzögerte Beginn der 
Umsetzung von vom Bund und Ländern geförderten Maßnahmen droht nun ihre Wirksamkeit so 
verspätet einsetzen zu lassen, dass die zuständigen Gerichte ihnen mit Blick auf die vom Bundes-
verwaltungsgericht gesetzten Fristen womöglich keine immissionsmindernde und Fahrverbote ver-
meidende Wirkung mehr zumessen werden. Es war seit Sommer 2017 eine Frage von Monaten, die 
Emissionen wirksam zu senken. Dieser Herausforderung haben bislang ausschließlich die betroffe-
nen Städte durch selbstinduzierte und –finanzierte Maßnahmen Rechnung zu tragen versucht. 
 
Der Deutsche Städtetag begrüßt, dass die Bundesregierung gemäß der Koalitionsvereinbarung das 
Sofortprogramm „Saubere Luft 2017-2020“ fortschreiben und verstetigen will. Hier ist - auch mit 
Blick auf das angekündigte Vertragsverletzungsverfahren der EU zur Luftreinhaltung - ein kontinu-
erlich angelegtes Wirken der Fördermittelgeber angezeigt. Eine bessere Förderung des Umweltver-
bundes von ÖPNV, Fuß- und Radverkehr und von schadstoffarmen Fahrzeugtechniken ist notwendi-
ge Voraussetzung, um die Luftqualität in den Städten insgesamt zu verbessern.  
 
Ferner hat der Deutsche Städtetag die Vorschläge der Bundesregierung gegenüber der EU Kommis-
sion zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte vom 11. Februar 2018 zur Kenntnis genommen. Wir 
erwarten, dass diese Vorschläge gemeinsam mit den Städten weiterentwickelt und auf eine breitere 
Basis gestellt werden. Die Vorschläge zur Regulierung des Verkehrs und der Durchführung von 
Modellvorhaben können einen weiteren Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität leisten. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings, die Mittel für den ÖPNV deutlich zu erhöhen und in Bezug auf den 
Vorschlag eines kostenfreien ÖPNV die volle Kostendeckung sicherzustellen.  
 
2. Konsequenzen aus den Urteilen zu Düsseldorf, Stuttgart und Aachen 
 
Der Deutsche Städtetag hält es für selbstverständlich, generelle Fahrverbote in Städten als äußerstes 
Mittel der Luftreinhaltung so weit wie möglich zu vermeiden und gerichtlich angeordnete Verbote 
auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Dazu sollen jetzt u.a. hochwirksame Maßnahmen im Rahmen des 
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Sofortprogramms Saubere Luft der Bundesregierung dienen. Gerichtlich aufgegebene Fahrverbote 
zu verhindern oder zu vereiteln, kann im Rechtsstaat nicht Ziel kommunaler Politik sein. 
 
Nach den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten für Diesel-Pkw hält der Deut-
sche Städtetag die Fortschreibung der staatlichen Luftreinhaltepläne in den betroffenen Städten und 
Regionen für erforderlich. Im Rahmen dieser Fortschreibung sind auch strecken- und/oder zonenbe-
zogene Verkehrsverbote für stark emittierende Diesel-Pkw zu prüfen. Wir erwarten vom Bund die 
Einführung einer blauen Plakette zur Kennzeichnung abgasarmer Diesel-Pkw. Ein wirksamer Voll-
zug eventueller Verkehrsbeschränkungen kann nur dann gewährleistet werden, wenn die Kennzeich-
nungsverordnung (35. BImSchV) entsprechend fortgeschrieben wird. Die neuen Anforderungen des 
Bundesverwaltungsgerichts an die Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten wurden 
erstmals nun auch in einem Urteil des VG Aachen berücksichtigt. 
 
Der Deutsche Städtetag betont ausdrücklich, dass die Automobilindustrie in der Pflicht steht, effizi-
entere und saubere Verbrennungsmotoren auf den Markt zu bringen und Fahrzeuge, die die Schad-
stoffwerte nicht einhalten, umgehend über ein „Software-Update“ hinaus auch Hardware-seitig 
nachzurüsten. In diesem Zusammenhang halten wir eine rasche Hardware-Nachrüstung von Euro 
5/6-Pkw für erforderlich. Die Kosten hierfür sind von den Herstellern zu übernehmen, da die Käufer 
im Vertrauen auf eine zumindest den Regeln der Technik entsprechende Abgasreinigung die Fahr-
zeuge erworben haben und nicht die Leidtragenden einer verfehlten Abgasreinigungsstrategie der 
Hersteller sein dürfen.  
 
Der Deutsche Städtetag unterstreicht, dass Bund und Länder gehalten sind, zur Verwirklichung der 
Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes im Verkehrsbereich den Umweltverbund (ÖPNV, Rad- und 
Fußverkehr) deutlich stärken und Maßnahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs und eine Ver-
besserung der Radverkehrsinfrastruktur in den Städten und Regionen zu fördern.  
 
3. Welche neuen Erkenntnisse bringen die Anträge der BT-Drucksachen? 
 
Der Antrag aus der BT-Drs. 19/1360 verweist darauf, die Fahrzeughersteller in die Pflicht zu neh-
men. Das halten wir grundsätzlich für richtig, wenn auch am Ende als Ergebnis eine verhältnismäßi-
ge und abgestimmte Sofortmaßnahme der Automobilindustrie stehen sollte und keine auf Dauer an-
gelegte bürokratische Verpflichtung der einzelnen Hersteller. Die Bewertung des „Sofortprogramms 
Saubere Luft 2017-2020“ aus dieser Drucksache teilen wir nicht. Richtig ist aber, dass dem außeror-
dentlichen Engagement von Bund, Ländern und Kommunen zur Problemeindämmung auch ein grö-
ßerer Beitrag der Automobilindustrie gegenüberstehen muss. Ferner teilen wir die Grundüberlegung, 
dass es bezüglich von gerichtlich angeordneten selektiven Zufahrtsbeschränkungen darum gehen 
muss, unterschiedliche Regelungen in den Städten zu vermeiden. Der Vorschlag, Diesel-Pkw ab 
Emissionsklasse Euro 4 bis Euro 6c nach Häufigkeit der Zulassung in Deutschland im RDE-
Verfahren zu messen und die Ergebnisse zu veröffentlichen, erscheint ein geeigneter Vorschlag, um 
umgehende Verbesserungen in der Fahrzeugproduktion zu induzieren. Für den Erfolg von Nachrüs-
tungsmaßnahmen entscheidend könnte sein, von den Herstellern die Offenlegung der relevanten 
technischen Schnittstellen ihrer Euro-4-, Euro-5- und Euro-6-Fahrzeuge gegenüber Drittanbietern 
von Hardwarelösungen zu verlangen. 
 
Der Antrag aus der BT-Drs. 19/1695 begegnet zunächst rechtlichen Bedenken. Unionsrecht und 
Bundesrecht verpflichten nicht die „Kommunen“, durch geeignete Maßnahmen in „ihren Luftrein-
halteplänen“ den Zeitraum von Überschreitungen der geltenden NOx-Grenzwerte so kurz wie mög-
lich zu halten, sondern den Staat. Die Erstellung der Luftreinhaltepläne ist i.d.R. staatliche Aufgabe. 
Sie ruht i.d.R. bei den Bezirksregierungen der betroffenen Länder. Dort ist auch die Prüfung und 
Gewichtung möglicher Maßnahmenvorschläge vorzunehmen. Klagegegner im BVerwG-Urteil wa-
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ren die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen werden diesbezüg-
lich nur um Vorschläge gebeten.  
 
Im Detail finden gleichwohl auch in diesem Antrag verschiedene Ideen unsere Unterstützung. Dazu 
gehört der Wunsch nach Vorlage eines realistischen Zeitplans zur Umsetzung des Sofortprogramms 
„Saubere Luft“ und die Verpflichtung der Automobilhersteller im Sinne des Verursacherprinzips, 
Fahrzeuge mit Betrugssoftware ohne Einschränkung auf eigene Kosten umzurüsten. Die im Antrag 
geforderte Kosten-Wirksamkeits-Analyse ist u.E. nicht im Rahmen der Luftreinhaltepläne, sondern 
überschlägig in den Masterplänen im Rahmen des Sofortprogramms zu erbringen. Daraus sind auch 
Priorisierung von Maßnahmen abzuleiten und nicht andere „kompetitive Anreize“ zu wählen (insbe-
sondere nicht: Windhundprinzip/“First come first serve“ unter den betroffenen Städten). Das Grund-
anliegen eine „intelligente Mobilität“ zu fördern, sehen wir auch hier grundsätzlich positiv. Ferner 
würde sicher helfen, Kommunen bei der Implementierung von modernen Verkehrs- und Parkleitsys-
temen und Verbesserungen der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur zur Senkung der Schadstoffemis-
sionen und Entlastung besonders stickoxidbelasteter Verkehrsknotenpunkte zu unterstützen; letzteres 
wäre ein eigener, bisher nicht vom Sofortprogramm abgedeckter Förderbereich. Die Wirksamkeit im 
Hinblick auf die Einhaltung der Luftgrenzwerte sehen wir allerdings bei dem indirekt wirkenden 
Maßnahmen der Digitalisierung und Infrastrukturverbesserung nur zeitversetzt. Die Maßnahmen 
können häufig erst Wirkungen im Jahr 2022 oder später entfalten und sind daher zumindest für die 
infolge des BVerwG-Urteils vorzunehmende Prüfung im Rahmen der Luftreinhaltung nur bedingt 
argumentativ geeignet. Das automatisierte und vernetzte Fahren sowie mögliche Wirkungen aus ei-
ner Änderung des Personenbeförderungsgesetzes sehen wir außerhalb des notwendigen Sofortmaß-
nahmenhorizonts.  
 
4. Was funktioniert im Sofortprogramm noch nicht? 

 
Der Deutsche Städtetag sieht - trotz der ersten Erfolge - gleichwohl erheblichen Nachbesserungsbe-
darf bei Erlass und Ausgestaltung der Förderrichtlinien für eine schnelle Mittelbereitstellung aus 
dem Fonds. Dazu sind fehlende Förderrichtlinien und Fördertatbestände umgehend zu ergänzen, z.B. 
über die Förderung von Elektrobussen hinaus auch die Förderung von Wasserstoff und anderen al-
ternativen Antrieben. Die zugesagte Erhöhung der Mittel für den Radverkehr (Erhöhung auf 200 
Mio. EUR jährlich) ist noch nicht für eine Wirksamkeit im Rahmen des Sofortprogramms operatio-
nalisiert. 
 
Die Städte und Regionen werden - wenn das Gesamtpaket vorliegt - im Ergebnis durch eigene Maß-
nahmen die Verursachungsbeiträge Dritter für die Luftverschmutzung überkompensieren. Das ist 
weder kommunale noch staatliche Aufgabe. Daher bestand ein hohes Maß an Einigkeit, dass die 
betroffenen Städte für solche Kompensationsmaßnahmen grundsätzlich keine Eigenmittel aus dem 
Mobilitätsfonds tragen. Das müssen Bund und Länder durch ausreichende Fördersätze und zulässige 
Kumulation von Fördermitteln ermöglichen. Eine Grundförderung von 50 % aus dem von Bund und 
Automobilindustrie gemeinsam gespeisten Fonds ist deutlich zu gering. Die Förderrichtlinie Digita-
lisierung sieht eine solche Grundförderung vor, nach der 50 % der bislang verfügbaren Gesamtmittel 
i.H.v. 1 Mrd. Euro verausgabt werden sollen. Wir haben die Bundesregierung ersucht, die Förderhö-
he erneut zu prüfen und anzupassen. Bei anderen Förderungen an Kommunen können beihilfefrei 
80 % oder sogar 90 % in kumulativer Förderung gewährt werden. 
 
Es haben nicht alle betroffenen Städte einen Antrag zur Förderung von Masterplänen „Nachhaltige 
Mobilität für die Stadt“ gestellt. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass im Herbst 2017 
nicht abschließend klar war, wer zum förderberechtigten Kreis gehört. Wir haben daher stets gefor-
dert, 30 betroffenen Städten eine Nachfrist zu gewähren, vergleichbare Konzepte zur Immissions-
minderung aus dem Verkehr zumindestens gleichzustellen, um auf die Fördermöglichkeiten zugrei-
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fen zu können. Zwei Städte haben das Angebot in Anspruch genommen und wurden dem Kreis der 
förderfähigen Kommunen zugerechnet. Wir halten es auch für richtig, dass weiterhin die Grenzwert-
überschreitung 2016 Grundlage der Förderfähigkeit ist und Kommunen, die diese Grenzwerte 2017 
knapp unterschreiten, auch zukünftig förderfähig bleiben. 
 
Ferner müssen zukünftige Fördermaßnahmen, insbesondere zu Fragen der Digitalisierung, auf alle 
Kommunen zugeschnitten werden, da ansonsten die schlechte Luftsituation in den Städten über die 
Zukunftsfragen der Mobilität 4.0 entscheiden würde. 
 
Nicht unerhebliche Irritationen im Kreis der betroffenen Städte hat die Veröffentlichung des Förder-
aufrufs Digitalisierung ausgelöst und zwar nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Frist der An-
tragstellung bis spätestens 31.08.2018. Dieser Förderaufruf richtet sich ausdrücklich an die Kommu-
nen, die einen Masterplan erstellen. Letzter Abgabetermin für die Masterpläne ist der 28.08.2018. 
Diese Frist ist nur mit Mühe einzuhalten und für eine kompetente Planung und Bewertung der Maß-
nahmen unerlässlich. Ferner bedeutet das, dass parallel zur Erstellung der Masterpläne, ohne eine 
fachliche Einschätzung und politische Diskussion der Ergebnisse und Folgerungen, bereits Anträge 
gestellt werden müssten. Dabei dürfte auch bedeutsam sein, dass über Digitalisierung geförderte 
Maßnahmen eine Wirkung nicht wie bei Nachrüstung, vorgezogenen Flottenerneuerung oder Ver-
kehrsbeschränkungen sofort entfalten können, sondern erst mittelfristig wirken. Ein „kompetitiver 
Anreiz“ an Kommunen diese Frist zu unterschreiten, führt zu schlechten Planungen, groben Ein-
schätzungen und letztlich absehbar zur Befassung des Bundesrechnungshofs bei der Mittelverwen-
dung des Fonds. Wir fordern daher das Bundesverkehrsministerium als Herausgeber der Förderricht-
linie und des Förderaufrufs auf, die Frist des Förderaufrufs angemessen zu verlängern, zumal diese 
Maßnahmen für die aktuelle Rechtsprechung ohnehin nicht mehr von Belang sind.  
 
Aus unserer Sicht, sind zunächst die Ergebnisse aus den Masterplänen und die sich daraus ergeben-
den Handlungsoptionen auszuwerten und Projekte (und deren Kosten) daraus abzuleiten. Nicht zu 
vergessen ist, dass im Hinblick auf die Eigenmittel (50% der förderfähigen Kosten) auch Beschlüsse 
mit einigem Vorlauf und Gewicht zur Ko-Finanzierung durch die Städte zu treffen sind.  
 
Schließlich ist uns bezüglich der Förderung von Elektrobussen mitgeteilt worden, dass das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in mindestens zwei Fällen beabsichtigt, die För-
derquote von 80 % der Mehrkosten auf 40 % abzusenken. Betroffen sind offensichtlich ÖPNV-
Aufgabenträger, die in der Fläche das Verkehrsangebot ganz oder in Teilen im Wettbewerb aus-
schreiben. Diese Form der Ausschreibung ist eine von den Städten und der Politik gewünschte und 
gewollte Entwicklung. Die betroffenen Verkehrsunternehmen verfügen über langjährige Betrauun-
gen. Die Wettbewerbsunschädlichkeit der Förderung von Elektrobussen, kann u.E. hier durch zu-
sätzliche Anforderungen an die Unternehmen (z.B. die geförderten Busse für den dauerhaften Ein-
satz am geförderten Ort zu halten und falls erforderlich ggf. auch an Nachfolger zu übergeben oder 
durch Garantien des ÖPNV-Aufgabenträgers) gewährleistet werden. Wir bitten um dringende Prü-
fung. Eine Ungleichbehandlung gefährdet hier den Erfolg des Sofortprogramms. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
Hilmar von Lojewski 
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Stellungnahme von Prof. Dr. Matthias Klingner zur öffentlichen Anhörung am 25. Juni 2018  
 
Zu Beginn der Diskussion sei die Frage erlaubt, ob es wirklich opportun ist, mit einer äußerst fragwürdigen 
Diesel-Kampagne derzeit einen weiteren Keil in die ohnehin tief gespaltene Gesellschaft zu treiben und dreizehn 
Millionen Fahrzeugbesitzer kalt zu enteignen. Bei aller berechtigten Kritik am Management der Automobil-
industrie ist es weder volkswirtschaftlich noch sozial zu verantworten, eine Schlüsselbranche der deutschen 
Industrie angesichts zunehmender Spannungen im Welthandel derart massiv unter Druck zu setzen, denn vieles 
an der derzeitigen Diskussion ist schlichtweg falsch. 

 
1. Nicht ein Mensch stirbt in Deutschland an Schadstoffemissionen, die aus den Dieselmotoren deutscher Pkw 

stammen. Mit einer sehr einfachen Rechnung sind epidemiologische Studien, die zehntausende Todesfälle 
auf die verkehrsbedingten Feinstaub-, Stickoxid- und Ozonbelastungen zurückführen, ad absurdum zu 
führen. 

 

2. Deutsche Dieselfahrzeuge zeichnen sich im weltweiten Vergleich selbst unter Berücksichtigung der Abgas-
manipulationen durch hervorragend niedrige Schadstoffemissionen aus. 

 

3. In den vergangenen 15 Jahren konnte der Schadstoffausstoß bei Dieselmotoren um 84 Prozent und bei 
Benzinmotoren um 60 Prozent gesenkt werden. 

 

4. Moderne Dieselfahrzeuge mit Euro-6 gehören zu den saubersten Verkehrsmitteln im urbanen Verkehr. Ein 
Diesel-Pkw emittiert mit 80 mg NOx pro km deutlich weniger Schadstoffe als Linienbusse (550 mg NOx pro 
Fahrgast auf einem Kilometer) sowie Nahverkehrszüge (240 mg NOx pro Fahrgast auf einem Kilometer) und 
liegen bei einem Besetzungsgraden von mehr als einer Person auch unter den Emissionswerten von 
Straßen-, U- und S-Bahnen. 

 

5. Fahrverboten für Diesel-Pkw verletzen somit die in den europäischen Richtlinien vorgeschriebene Verhältnis-
mäßigkeit nach dem Verursacherprinzip massiv. 

 

6. Die CO2-Bilanz des Diesel-Motors fällt im Vergleich zu anderen Verbrennungsmotoren 15 Prozent günstiger 
aus. Vergleichbare Kraftstoffeinsparungen werden in Hybridfahrzeugen mit wesentlich höherem tech-
nischen Aufwand erreicht. Die derzeitige Diskussion entbehrt daher auch in Hinblick auf das Erreichen  
der Klimaschutzziele jeglicher Logik. 
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7. Das Beispiel der Synchronisation der Verkehrsleiteinrichtungen in Los Angeles demonstriert, dass durch 
Digitalisierung und Verflüssigung des Verkehrs ein äquivalentes Einsparpotential von 15 Prozent an 
Kraftstoffen und somit Schadstoffemissionen erreicht werden kann. 
 

8. Die Grenzwertregelungen in den europäischen Luftreinhalterichtlinien und der deutschen Bundes-
Immissionsschutzverordnung bezüglich Ozon, Feinstaub und Stickoxiden entsprechen in keiner Weise  
mehr dem mittlerweile erreichten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zu  
 
 natürlich verursachten Luftbelastungen,  
 meteorologisch bedingten Grenzwertüberschreitungen, 
 lokalen Austauschbedingungen sowie 
 statistisch signifikant nachweisbaren Gesundheitsrisiken. 

 
9. Der Bundesregierung wird dringend empfohlen, eine Novellierung dieser europäischen Richtlinien 

anzustreben, da nachgewiesen werden kann, dass bestimmte Grenzwertverletzungen durch keinerlei Luft-
reinhaltemaßnahme vermieden werden können. Aufwendige juristische Verfahren vor dem europäischen 
Gerichtshof und drohende Strafzahlungen (in mehrfacher Millionenhöhe) sind nur durch eine Revision der 
Gesetze auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und nicht durch immer rigidere 
Luftreinhaltemaßnahmen zu vermeiden. 
 

10. Die Luftqualität hat sich in den vergangenen 20 Jahren nicht nur in den deutschen Ballungsgebieten, 
sondern in ganz Europa ganz erheblich verbessert. Seit der Wiedervereinigung sanken die Stickoxid-
emissionen von 2.9 Mio. Tonnen auf 1.2 Mio. Tonnen. Die Jahresmittelwerte auf dem Land liegen derzeit 
bei 10 μg/m3 und in den Städten bei 20 bis 30 μg/m3 NO2. Auch an verkehrsreichen Straßen liegt die Stick-
oxidbelastung im Durchschnitt unter 40 μg/m3 NO2. Lediglich an einzelnen Messstationen wurden die 
Grenzwerte überschritten. Mit der Verbesserung der Luftqualität einher geht eine deutliche Verschiebung 
des Verhältnisses zwischen anthropogen verursachter zu natürlich bedingter Luftbelastung. 
 

11. Während Stickoxidbelastungen in urbanen Zentren zu einem überwiegenden Anteil auf die Verbrennungs-
prozesse in Industrie- und Heizungsanlagen (60 Prozent) sowie Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen  
(40 Prozent) zurückzuführen sind, werden die Ozon- und Feinstaubkonzentrationen im Wesentlichen durch 
luftchemische Prozesse (mikrobiologische Stickoxidquellen, Sonneneinstrahlung) und meteorologische 
Vorgänge (Inversionswetterlagen, Thermik) in der unteren Atmosphärenschicht geprägt. 
 

12. Grenzwertüberschreitungen der Feinstaub- und Ozonkonzentrationen können daher durch fahrzeug-
technische Ausstattungen, verkehrsbeschränkende Maßnahmen oder Emissionsvorschriften für Industrie-
und Heizungsanlagen i.d.R. nicht beeinflusst werden. 
 

13. Natürliche Feinstaubbelastung in den Konzentrationen, wie sie in Deutschland gemessen werden, führt 
auch bei Langzeitexposition zu keinen statistisch nachweisbaren erhöhten Gesundheitsrisiken. Die 
Environmental Protection Agency (EPA) in den USA hat daher 2006 den 50-μg-PM10-Grenzwert außer 
Kraft gesetzt und durch Grenzwertwerte auf der Basis von Dreijahresmittelwerten ersetzt, die den 
witterungsbedingten Schwankungen deutlich eher entgegenkommen. 
 

14. Darüber hinaus hält die EPA einen Stickoxid-Grenzwert von 103 μg/m3 für gesundheitlich unbedenklich. 
Dieser amerikanische Grenzwert wird in Deutschland an keiner Messstation überschritten.  
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15. Betrachtet man das Verhältnis zwischen natürlicher Feinstaubbelastung und dem statistisch nachweisbaren, 
marginalen Anteil durch Dieselmotorabgase, sind die Grenzwertregelungen zu PM10 und PM2.5 grund-
sätzlich in Frage zu stellen. 

 

16. Durch eine Entschärfung der Emissionsgrenzwerte für Feinstaub wären auch die NOx-Probleme motor-
technisch deutlich einfacher zu lösen, da die Abgasrückführung zur Reduktion der Stickoxidemissionen 
effizienter eingesetzt werden könnte. 
 

17. Dass lokale Austauschbedingungen einen entscheidenden Einfluss auf die Schadstoffkonzentrationen in der 
Luft haben, wird am Beispiel der Feinstaubbelastung in den Stuttgarter U-Bahnstationen deutlich, die mit 
120 μg/m3 deutlich über den Feinstaubkonzentrationen der prominenten Messstelle am Neckartor liegen. 
 

18. Zu Recht wird in der Diskussion derzeit die Aufstellung der Messcontainer in unmittelbarer Nähe der 
Straßen in Frage gestellt. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben eine ausreichende Distanz (bis zu 10 m,  
im Kreuzungsbereich bis zu 25 m) zur unmittelbaren Quelle und ungehinderte Vermischung der Abgase mit 
der Außenluft vor. Unter Beachtung der Stickoxid-Grundbelastung, thermodynamischer Austauschprozesse 
und dem Strömungsfeld eines linienförmigen Schadstoffeintrags sind durch eine Verschiebung des Mess-
standortes bereits um 4 m bis 6 m bis zu 40 Prozent niedrigere Stickoxidkonzentrationen zu erwarten. 
 

19. Auch das Argument der besonderen Schutzwürdigkeit von Kindern, älteren oder versehrten Menschen in 
den Diskussionen zur Aufstellung der Messcontainer sowie zu den über 20-fach höheren Stickoxidgrenz-
werte in der gültigen Arbeitsstättenverordnung ist so nicht aufrechtzuerhalten. Die Expositionszeit dieser 
besonders schutzwürdigen Gruppen in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn ist vernachlässigbar.  
 

20. Um Fahrverbote und andere restriktive Luftreinhaltemaßnahen künftig unabhängig vom Messstandort 
sowie bezogen auf besonders schutzwürdige Bevölkerungsgruppen und Anwohner verkehrsreicher Straßen 
begründen zu können, wird vorgeschlagen, mit mobilen Messsystemen im Umfeld einer kritischen 
Messstation flächendeckende Messungen in angrenzenden Kindergärten, Altenheimen, Krankenhäusern, 
Park- und Wohnanlagen durchzuführen und die Messdaten nach einem standardisierten Verfahren 
auszuwerten. Ein entsprechendes Messgerät wird in der Anhörung vorgestellt. 
 

Es macht betroffen, dass die Forderung nach einer ideologiefreien Debatte und allgemeinverständlichen 
Erläuterungen wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Dresdner Lokalpresse 
 

http://m.dnn.de/Dresden/Lokales/Dresdner-Professor-fordert-ideologiefreie-Debatte-ueber-Schadstoffe-durch-Autoverkehr 

https://www.sz-online.de/nachrichten/was-wirklich-zum-himmel-stinkt-3750394.html 
http://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Verkehrsprofessor-Klingner-fordert-Atempause-fuer-Endlos-Diskussion-um-Luftschadstoffe  

  

zu einer rasanten Verbreitung im gesamten deutschsprachigen Raum und weit über hundert Zuschriften geführt 
hat, in denen für den Mut gedankt wird, sich damit in der Öffentlichkeit zu äußern. Es sollte uns zu bedenken 
geben, dass ein Institut mit dem wissenschaftlichen Renommee und der Integrität eines Fraunhofer Instituts über 
Jahre von der öffentlichen Förderung durch Landesumweltämter sowie Bundesumweltamt ausgeschlossen und 
damit der Zugang zu weiteren Messdaten verweigert wird, nachdem eine im Auftrag des Bundesverkehrs-
ministeriums durchgeführte Studie der damaligen EU-Abgeordneten der CSU, Frau Dr. Weißgerber, ausreichend 
Argumente geliefert hat, eine Verschärfung der Luftreinhaltegesetzte durch das Europäische Parlament zu ver-
hindern. Die damals veröffentlichten Paper (https://cloud.ivi.fraunhofer.de/s/zHXQ8AMqcrgsXC9) hingegen 
verzeichnen bis heute eine rege Zitationsrate.

 

Institutsleiter Fraunhofer IVI 
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Einleitung 

 

Der BUND nimmt die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Antrag der Fraktion der FDP „Intelligente 

Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in deutschen Städten ergreifen – Fahrverbote verhindern“ 

und zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. „Hersteller zu wirksamen technischen Nachrüstungen von 

Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten – Fahrverbote vermeiden“ gerne wahr.  

 

Der gesetzliche Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 µg/m³ im Jahresmittel wurde bereits 1999 

auf Vorschlag der EU-Kommission von den EU-Mitgliedstaaten beschlossen. Er ist seit dem Jahr 2010 

verbindlich einzuhalten. 2017 wurde der gesetzliche NO2-Grenzwert in Deutschland an 111 verkehrsna-

hen Luftmessstationen in 65 Städten überschritten, an 75 weiteren Stationen in 63 Städten wurde der 

Grenzwert nur knapp eingehalten (36-40 µg/m³). Es ist nicht ausgeschlossen, dass durch Veränderungen 

der verkehrlichen Situation oder ungünstigen Wetterlagen die Zahl der Städte mit Grenzwertüberschrei-

tungen wieder ansteigt, statt weiter zu sinken. 

In diesem Zusammenhang sei zudem angemerkt, dass eine Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte nicht 

gleichzeitig bedeutet, dass keine gesundheitlichen Schädigungen mehr eintreten. Das Umweltbundesamt 

(UBA) hat dies in seiner Studie ‘Quantifizierung von umweltbedingten Krankheitslasten aufgrund der 

Stickstoffdioxid-Exposition in Deutschland‘ aufgearbeitet und belegt. Die Einhaltung der gesetzlichen 

Grenzwerte für Stickstoffdioxid ist nach Auffassung des BUND also lediglich eine Mindestanforderung, 

gegen die in keinem Fall verstoßen werden darf. Darüber hinaus weist der BUND darauf hin, dass eine 

flächendeckende Minderung der NO2-Werte notwendig ist. Maßnahmen, die lediglich dazu dienen, die 

gesetzlichen Grenzwerte an den Messstationen einzuhalten, sind nicht ausreichend. Laut UBA sind Die-

sel-Pkw aktuell mit 72,5 Prozent an den NO2-Emissionen im Stadtverkehr beteiligt.  

 

 

Schäden durch NO2 

 

Stickstoffdioxid schädigt Mensch, Tier und Umwelt. Über die Atemluft aufgenommen gelangt es tief in 

die menschliche Lunge und beeinträchtigt deren Funktion, führt zu Reizungen der Schleimhäute und 

Infektionen. Dauerhaft hohe Stickstoffdioxidkonzentrationen können überdies zu chronischem Husten, 

Bronchitis und Asthma führen. Besonders betroffen sind dabei unter anderem Kinder: Bereits bei einer 

geringen Aussetzung steigt bei ihnen bei ihnen das Risiko an Asthma zu erkranken deutlich. 

Die Europäische Umweltagentur (EEA) nennt in ihrem ‘Air quality in Europe - 2017 report‘ Zahlen zu den 

NO2-bedingten, vorzeitigen Todesfällen in Europa. Allein hierzulande starben im Jahr  2014 demnach 
12.860 Menschen vorzeitig an den zu hohen Belastungen mit NO2; europaweit liegt die Zahl bei 78.000.  

 

Leider fehlt für die Bundesrepublik Deutschland noch immer eine Aufstellung aller volkswirtschaftlichen 

Kosten für Krankheit, Mortalität, Ernteausfälle und Naturkosten, die mit der hohen NO2-Belastung ein-

hergehen.  
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EU-Klage 

 

Am 17. Mai wurde die Bundesrepublik Deutschland (BRD) von der Europäischen Kommission wegen dau-

erhafter Überschreitung der gesetzlichen NO2-Grenzewerte vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

verklagt. Dies war der vorerst letzte Akt in einem jahrelangen Austausch zwischen den zwei Parteien, der 

bereits weit vor dem öffentlichen Bekanntwerden des Diesel-Abgasskandals begann. Bereits am 07. Ok-

tober 2011 teilte die BRD in einem Schreiben an die EU-Kommission mit, dass die gesetzlichen NO2-

Grenzwerte in 57 so genannten Luftqualitätsgebieten (bspw. Rheinisches Braunkohlerevier oder Bal-

lungsraum Stuttgart) nicht eingehalten werden. Der mit dem Schreiben einhergehende Antrag auf Frist-

verlängerung zur Einhaltung der gesetzlichen NO2-Grenzwerte um 5 Jahre (bis zum 1. Januar 2015) 

wurde seinerzeit für die meisten dieser Gebiete abgelehnt. Schon damals reichten der EU-Kommission die 

Ausführungen der Bundesregierung nicht. Diese sollte darlegen, wie die ‘Einhaltung der jeweiligen NO2-

Grenzwerts bis zum 01. Januar 2015 oder früher erreicht werden kann.‘ Schon 2011 hatten die deutschen 

Behörden den Verkehr als Hauptquelle der erhöhten NO2-Belastung identifiziert.  

In einem weiteren Schreiben aus dem August 2015 teilt die Bundesregierung der EU-Kommission folgen-

des mit: ‘Die Bunderepublik Deutschland nimmt in diesem Zusammenhang die Darlegung der EU-

Kommission […], dass „Euro 5…hinsichtlich der Verringerung der NOx-Emissionen[…] unwirksam war“ be-

stätigend zur Kenntnis. Belastbare Indizien, dass die realen durchschnittlichen NOx-Emissionen auch von 

derzeit auf den Markt kommenden Euro-6-Diesel-Pkw erheblich höher sind als der einzuhaltenden Grenz-

wert (80 mg/km), liegen erst seit Herbst 2014 vor […]. Messungen an neuen Euro-6-Fahrzeugen haben 

ergeben, dass sich die Emissionen im Bereich von 500 mg/km befinden, also den Emissionsgrenzwerten, die 

für Euro-3-Fahrzeuge galten.     

Der Diesel-Abgasskandal wurde also mitnichten erst im Herbst 2015 durch die Enthüllungen rund um die 

illegalen Manipulationen bei Volkswagen bekannt. Zumindest Teile der Bundesregierung wussten nach 

eigenen Angaben bereits deutlich früher, dass Fahrzeuge der Abgasstufen Euro 5 und Euro 6 keinen aus-

reichenden Beitrag zur notwendigen Minderung der NO2-Belastungen in den Städten beitragen werden. 

 

Vorschläge der EU-Kommission aus dem Juni 2015, die zu einer merklichen Reduktion der NO2-

Belastungen hätten beitragen können, waren u.a. ‘das Verbot von Dieselfahrzeugen in einigen städtischen 

Gebieten und die Förderung von Hybrid- und Elektroautos oder anderer Fahrzeuge, die ohne Schadstoff-

ausstoß betrieben werden können.[…] In jedem Fall hätte Deutschland als ersten Schritt seine Steuerpolitik 

ändern können, die Anreize für Dieselfahrzeuge bietet.‘ Diese Vorschläge wurden von der Bundesregierung 

komplett ignoriert, weshalb die Klage vor dem EuGH nur folgerichtig war und vom BUND begrüßt wird. 

 

 

BUND-Klage auf Verkaufsstopp von Euro 6-Neuwagen 

 

Da alle vorhergehenden Maßnahmen den weiteren Verkauf von Diesel-Neuwagen der Abgasnorm Euro 6, 

die ihre gesetzlichen NOx-Grenzwerte im Realbetrieb auf der Straße nicht einhalten, zu unterbinden 

abgewiesen wurden, reichte der BUND im Juli 2017 vor dem Verwaltungsgericht Schleswig Klage gegen 

das dafür zuständige Kraftfahrtbundesamt (KBA) ein. Die im April 2016 im Bericht der Untersuchungs-

kommission "Volkswagen" veröffentlichte KBA-Felduntersuchung hatte nachgewiesen, dass der weitaus 

überwiegende Teil der dort untersuchten Euro 6-Diesel-Fahrzeuge den gesetzlichen NOx-Grenzwert von 

80 mg/km im realen Fahrbetrieb deutlich überschreiten. Damit belasten fabrikneue Diesel-Pkw, die nicht 

der neuesten Abgasnormen Euro 6d oder Euro 6d-TEMP entsprechen und noch bis Herbst 2019 als Neu-

wagen verkauft werden dürfen, die Menschen in den hoch belasteten Gebieten zusätzlich.   

30



BUND-Stellungnahme zur Verbesserung der Luftqualität und wirksame technische Nachrüstung von Diesel-Pkw 
 

4

Nach Auffassung des BUND hat das KBA nicht nur die Möglichkeit im Falle von Grenzwertüberschreitun-

gen ein Verkaufsverbot für die beanstandeten Pkw zu verhängen, es ist nach Artikel 10 Absatz 5 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 715/2007 sogar dazu verpflichtet. Kommt die Behörde dieser Handlungspflicht nicht 

nach, bedeutet dies nach Ansicht des BUND die faktische Legalisierung rechtswidriger Grenzwertüber-

schreitungen zu Lasten von Umwelt und menschlicher Gesundheit. 

Die gerichtliche Entscheidung darüber, ob die tatsächlichen Schadstoffemissionen der Euro 6-Diesel-

Neuwagen die auf Prüfständen gemessenen Emissionen überschreiten dürfen, steht noch aus. Dass der 

BUND die richtigen Schlüsse aus den Messungen gezogen hat, zeigt dass das KBA nach unserer Klage 

sowohl den Verkauf von einigen Porsche- als auch einigen Audi-Modellen mit Dieselaggregaten unter-

sagt hat.   

 

 

Rückrufe und Nachrüstung der Euro 5-Diesel-Pkw 

 

Anders als bei den Euro 6-Diesel-Neuwagen ist für alle Euro 5 und Euro 6-Diesel-Bestandsfahrzeuge, für 

die vom Kraftfahrtbundesamt ein offizieller Rückruf ausgesprochen wurde, die Illegalität bereits nachge-

wiesen. Leider wurden aus der Vielzahl an Messergebnissen von unabhängigen Instanzen, aber auch den 

offiziellen Messungen des KBA, falsche Schlüsse gezogen. Statt die Fahrzeuge, bei denen erhöhte NOx-

Realemissionen festgestellt wurden, durch die Hersteller und auf deren Kosten mit einer wirksamen Ab-

gasnachhandlung nachrüsten zu lassen, wurde eine für die Hersteller deutlich preisgünstigere, aber leider 

euch deutlich weniger effektive Maßnahme gewählt. Die verpflichtende Nachbesserung der Fahrzeug-

Software hat aus Sicht des BUND vor allem den Zweck, die eindeutig illegalen Software-Module gegen 

solche zu ersetzen, die mit der aktuellen Rechtsauffassung der Bundesregierung kompatibel sind.  

Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) sollen die vom KBA veranlassten Software-

Updates bei den jeweiligen Fahrzeugen eine NOx-Reduktion von 25-30% realisieren. Die Software-

Updates führen also nicht dazu, dass die nachgebesserten Fahrzeuge ihren gesetzlichen NOx-Grenzwert 

danach einhalten.  

Das Handelsgericht Wien hält Software-Updates sogar für unzumutbar für die Kund*innen. In einem 

unlängst entschiedenen Verfahren einer Kundin gegen VW stellt das Gericht klar: "Die Klägerin wird auf-

grund der mit der Nachrüstung verbundenen möglichen Beeinträchtigung auch nach Durchführung der 

von Volkswagen angebotenen technischen Maßnahmen nicht so gestellt, wie sie es zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses annahm." 

Die in diesem Fall angeordnete Rücknahme des Fahrzeugs ist aus Sicht des BUND für die Kund*innen eine 

mögliche Alternative zur verpflichtenden, wirksamen Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller. 

 

 

Dieselgipfel und Fahrverbote 

 

Auf Druck durch drohende Fahrverbote und die in der Zwischenzeit realisierte EU-Klage, kam das ‘Natio-

nale Forum Diesel‘ der Bundesregierung im August 2017 zustande. Die Ziele waren dabei nicht die Si-

cherstellung der schnellstmöglichen Einhaltung der gesetzlichen NO2-Grenzwerte in unseren Städten 

und der Schutz von Mensch und Umwelt, sondern in erster Linie die Vermeidung von Fahrverboten. Die 

beschlossenen Maßnahmen bleiben seitdem weit hinter den von denen am Dieselgipfel Beteiligten for-

mulierten Erwartungen zurück und werden keinen ausreichenden Beitrag zu einer zeitnahen Einhaltung 

der gesetzlichen NO2-Grenzwerte leisten. Die freiwilligen Software-Updates kommen nur sehr langsam 

voran, nach Angaben der dpa vom 16.03.2018 wurden bis zu diesem Zeitpunkt erst 230.000 von 2,84 
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Mio angekündigten, freiwilligen Software-Updates durchgeführt. Andere im ‘Sofortprogramm Saubere 

Luft 2017-2020‘ angekündigte Maßnahmen werden ihre Wirksamkeit, wenn überhaupt, erst langfristig 

entfalten können. Die Probleme, der mit den Kaufbeihilfen neu auf die Straße gebrachten Euro 6-Diesel-

Neuwagen wurden ja bereits aufgezeigt.  

Das Ziel der Bundesregierung Fahrverbote zu vermeiden ist spätestens mit der Einführung der ersten 

Durchfahrtbeschränkungen am 31.05.2018 in Hamburg gescheitert. Bereits im Herbst 2014 hatte der 

BUND die Freie- und Hansestadt Hamburg auf Einhaltung der gesetzlichen NO2-Grenzwerte verklagt. Die 

deutschlandweit ersten NO2-bedingten Fahrverbote resultieren aus dieser Klage. Weiter Städte werden 

folgen (müssen), wenn die Bundesregierung nicht endlich umfassende und wirksame Maßnahmen er-

greift. Um einen Wildwuchs verschiedener Regelung zu vermeiden und notwendige zonale, deutschland-

weit einheitliche Regelungen zu ermöglichen, fordert der BUND die Fortschreibung der Umweltzonenre-

gelung mit der Einführung einer Blauen Plakette nach eigenem Vorschlag.          

   

 

Diesel und Klimaschutz 

 

Auffällig ist, dass von Seiten der Bundespolitik und der Hersteller immer wieder das Klimaschutzargu-
ment in die Diskussion um Belastungen durch Feinstaub und vor allem Stickoxide in Städten und Kom-
munen eingestreut wird. Offensichtlich soll von den Problemen der Luftverschmutzung abgelenkt werden, 
wofür zwei Themen vermischt werden. Denn selbst wenn ein größerer Anteil von Diesel-Autos zu einer 
geringfügigen Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus dem Pkw-Verkehr führen würde, rechtfertigt 
dies nicht, dass tausende Menschen die hohen innerstädtischen Belastungen mit Stickstoffdioxid mit 
Gesundheitsschäden oder gar mit ihrem vorzeitigen Ableben bezahlen.  
Ein Grund, warum sich die die Hoffnung auf weniger CO2-Ausstoß durch einen höheren Diesel-Anteil bei 
den Pkw nicht bewahrheitet hat, liegt darin, dass die Autoindustrie auf immer größere, schwerere und 
leistungsstärkere Fahrzeuge setzt. Dieser Trend, der vor allem bei Diesel-Pkw ungebrochen voranschreitet, 
sorgt dafür, dass die durchaus vorhandenen Effizienzvorteile keine Minderung der CO2-Emissionen aus 
dem Autoverkehr mit sich brachten. Zahlen dazu liefert auch das statistische Bundesamt in seiner Pres-
semitteilung Nr. 451 vom 14.12.2016.  
 
 
Kontakt/ Ansprechpartner: 
 
BUND-Bundesgeschäftsstelle                
Jens Hilgenberg  
Am Köllnischen Park 1    
10179 Berlin, Germany                          
jens.hilgenberg@bund.net  
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Stellungnahme - Schmid Mobility Solutions GmbH -  

zur öffentliche Anhörung am Montag, 25. Juni 2018, 
 
zu dem Antrag der FDP-Fraktion  
„Intelligente Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in deutschen Städten ergreifen - 
Fahrverbote verhindern“ Drucksache 19/1695  
und dem  
Antrag der Fraktion DIE LINKE. 
„Hersteller zur wirksamen technischen Nachrüstung von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten 
- Fahrverbote vermeiden“ Drucksache 19/1360 
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A. Bundesverwaltungsgericht: „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ 
Mit seinem Urteil vom 27. Februar 2018 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass sowohl 

Unionsrecht als auch Bundesrecht die Kommunen dazu verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen in 

ihren Luftreinhalteplänen den Zeitraum von Überschreitungen der geltenden NOx-Grenzwerte so 

kurz wie möglich zu halten.   

Dies führt nun in der Konsequenz dazu, dass die Bundesrichter Fahrverbote für bestimmte 

Dieselkraftfahrzeuge, in Ausnahmefällen, als eine geeignete Maßnahme sehen, diese aber nicht 

zwingend seien und insbesondere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Beachtung finden müsse. 

B. Individuelle Mobilität – wichtige Säule für Bürger und Wirtschaft 
Die Bürger haben aus mannigfaltigen Gründen das Bedürfnis nach Mobilität. In Teilen des Alltags sind 

sie regelrecht zur Mobilität gezwungen. Die Spezialisierung und Flexibilisierung der Arbeits- und 

Ausbildungsmärkte sowie die funktionsräumliche Trennung der Daseinsgrundfunktionen sind ebenso 

Triebfedern eines gesteigerten individuellen Mobilitätsbedürfnisses. Die funktionale Spezialisierung 

der Wirtschaft, die – globale – Arbeitsteilung von Produktion und Dienstleistungserbringung sind 

Triebfedern und Folge des Anwachsens der Güterverkehre und entsprechender Innovationen in der 

Logistik. Diese einzuschränken sind empfindliche Eingriffe in komplexe Systeme und verbieten 

entsprechend aktionistisches Handeln infolge singulärer Ereignisse oder Erkenntnisse. Nötig sind 

tragfähige Konzepte und politisches Handeln, das abgewogen im Kontext aller Parameter sein muss.  

C. Anlegen von Maßstäbe mit Augenmaß und Weitsicht 
Deshalb muss die Erörterung zum Thema der Fahrverbote und Maßnahmen aus dem obigen Urteil im 

Kontext aller Ressourcen und Bedürfnisse geführt werden.  

1. Die selbstbestimmte individuelle Mobilität muss sichergestellt sein. Dies ist ein Grundgebot 

der Teilhabe.  

2. Es darf zu keiner Diskriminierung von Teilen der Gesellschaft kommen weder aus 

a. körperlichen  

b. Altersbedingten noch aufgrund 

c. finanziellen Leistungsfähigkeiten  

3. Es muss immer ein funktionsfähiger Wettbewerb der Angebote gewährleistet werden 

4. Die Bereitstellung muss marktwirtschaftlichen Prinzipen folgen, daraus folgt:  

a. Es darf zu keinen Insellösungen kommen  

b. Es darf zu keine technologischen oder angebotsseitigen Vorgaben kommen 

c. Es muss immer eine maximale Ressourcenschonung (natürliche Ressourcen, 

Rohstoffe „Umwelt“, Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, Geld, Zeit) angestrebt 

werden  

d. Optimierung der Nutzung vorhandener Infrastruktur inkl. keiner Beschränkung und 

Einschränkung vorhandener leistungsfähiger Infrastruktur 

e. Optimale Nutzung neuer Technologien, Anreizsetzung für neue Technologien durch 

entsprechende innovationsfördernde Ansätze (open innovations, cross innovations) - 

aber immer auf Basis funktionierender Geschäftsmodelle 

5. Der Rahmen der Emissionen sollte basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen erörtert 

und angepasst werden. Dabei müssen folgende Grundsätze berücksichtigt werden: 

a. Langfristige Investitions- und Nutzungssicherheit 
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b. Neue wissenschaftliche, objektive Erkenntnisse und nicht Partikularinteressen, gleich 

welcher Organisationsform (Verbände, NGOs) 

c. Anreize sind Verboten vorzuziehen 

d. Optimierung der fiskalischen Möglichkeiten 

D. Wiederherstellung der politischen Handlungsfähigkeit 
Der Bundestag und die Bundesregierung haben viele Steuerungsmöglichkeiten. Deshalb gilt es das 

Heft des politischen Handelns zurückzugewinnen und dann die gesetzlichen Vorgaben im Kontext der 

obigen Maßstäbe kritisch zu hinterfragen. Dazu zählt neben dem BImSchG aber auch das BauGB und 

die dazugehörigen Begleitgesetzte, wie auch die Energiesteuergesetze und das 

Personenbeförderungsgesetz. 

E. Zum Vertiefen 
Die derzeitige Diskussion verliert in Teilen den Zusammenhang und die Abhängigkeiten. Zur 

Vertiefung, zur Erläuterung und zum Verständnis sind die weiteren Seiten angedacht.  

F. Zum Schluss 
Es wäre gut wenn die heutige Anhörung helfen würde die Zielsetzungen wieder in einen 

übergeordneten Kontext zurückzuführen. Die Diskussionen weniger emotional und ideologisch zu 

führen. Die Handlungsspielräume des Parlaments und der Regierung zum Gestalten zu nutzen. Die 

Prozesse am Ende schlanker und effizienter zu machen und dem einzelnen Individuum wieder mehr 

zuzutrauen und vertrauen.  

 

Willich, den 25. Juni 2018 

 

Dipl. Kfm. Frank M. Schmid  

Geschäftsführer  

Schmid Mobility Solutions GmbH 

Gießerallee 33 

47877 Willich 

Tel. Nr. 02154 950 90-0 

frank.schmid@schmid-mobility.de 
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Zu E: zum Vertiefen 

1. Verkehr korreliert zu 100% mit dem Beschäftigungsgrad 

Am Beispiel von Nordrhein-Westfalen lässt sich der Zusammenhang gut darstellen. In den letzten 8 

Jahren hat sich die Anzahl der Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen von 5,9 Mio. auf 6,6 Mio. 

verbessert.  

 

Tabelle 1- Beschäftigungsgrad 2008-2016 

In gleichem Maße stieg die absolute Verkehrsleistung. Auf den einzelnen Beschäftigten bezogen blieb 

die Verkehrsleistung jedoch nahezu identisch! Dass es zu keiner Absenkung der Verkehrsleistung pro 

Beschäftigten gekommen ist, liegt zum einen an einem hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten und 

einer Verlagerung von Wohnsitzen an die Stadtränder (Kosten- und Lebensqualitätsbedingt). 

 

 

Abbildung 1 - Koeffizient Fahrleistung/Erwerbstätige Bund 

 

 

Beschäftigte 5.926.766 5.871.057 5.985.208 6.132.807 6.211.958 6.272.605 6.368.905 6.522.916 6.660.414

Quelle: Auswertungen aus der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA).

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort:

Nordrhein-

Westfalen

Stichtag

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
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2. Neben NO2 gibt es eine Vielzahl weiterer Emissionen  

Wie sowohl im Bundesimmmissionsschutzgesetz (BImSchG) als auch in der EU Richtlinie sind weit 

mehr Kritierien für saubere Luft bestimmt: 

NO2 in der EU-Richtlinie und in Bundesgesetz 
 
Mit der Luftqualitätsrichtlinie (2008/50/EG) haben das Europäische Parlament und der Rat am  
21. Mai 2008 ein einheitliches Recht zur Kontrolle und Beurteilung der Luftqualität beschlossen. 
Hierin werden, unter anderem, die bestehenden Grenzwerte für Stickstoffdioxid, Stickstoffoxide, 
Feinstaub (PM10), Schwefeldioxid, Benzol, Kohlenmonoxid und Blei bestätigt. Weiterhin wurden 
Standards für die noch kleineren PM2,5 Feinstäube festgelegt. 
Die EU-Richtlinie wurde mittels der „39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes“ in nationales Recht umgesetzt. 
Für NO2 wurde in der Richtlinie, zum Schutz der menschlichen Gesundheit, ein Jahresgrenzwert 
von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter festgelegt. 
 

 

 

Tabelle 2- Vorgaben der EU – Auszug - Emissionen im Übersicht  
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3. EU Vorgaben sind nicht 1:1 umgesetzt  

CO2 
Minderungsquoten lt. Klimaschutzplan 2050 (Deutschland) und EU-Vorgabe 

Jahr Deutschland EU 

2020 40% 20% 

2030 55% 30% 

2040 70% k.A. 

2050 80-95% k.A. 

Quellen: (Umweltbundesamt und EU Kommission) 

 

NOx (Stickstoffoxide) 

Lt. EU-Richtlinie 1999/30/EG: 

1-h-Wert:           Grenzwert von 200 ug/qm (maximale Überschreitung von 18 pro Jahr) 

Jahresmittel:     Grenzwert von 40 ug/qm 

Lt. 39. BImSchV: 

1-h-Wert:           Grenzwert von 400 ug/qm 

Jahresmittel:     Grenzwert von 30 ug/qm 

 

PM10 (Feinstaub) 

Lt. EU-Richtlinie 1999/30/EG: 

24-h-Wert:         Grenzwert von 50 ug/qm (maximale Überschreitung von 35 pro Jahr) 

Jahresmittel:     Grenzwert von 40 ug/qm 

Lt. 39. BImSchV: 

24-h-Wert:         Grenzwert von 50 ug/qm (maximale Überschreitungen von 35 pro Jahr) 

Jahresmittel:     Grenzwert von 40 ug/qm 
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4. Keine Allgemeingültigkeit der Ergebnisse der Messpunkte 

Am Beispiel Düsseldorf kann durchaus repräsentativ gezeigt werden, wie die gewählten Messpunkte 

nur ein unzureichendes Abbild für eine gesamte Stadt liefern. 

 

Abbildung 2 - Nox Emissionen 

Die Verkehrszusammensetzung weicht von Messpunkt zu Messpunkt erheblich ab. Eine 

Vergleichbarkeit ist nicht gegeben.  

 

Quellen: Luftreinhalteplan der Stadt Düsseldorf  
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5. NO2 im Kontext weiterer Emissionen sehen 

Seit 1990 kommt es trotz nahezu stetigem Wirtschaftswachstum zu Rückgängen des NO2 Ausstoßes. 

 

Abbildung 3 - Entwicklung NO2 seit 1990 - Quelle: UBA 

 

 

Abbildung 4 - Übersicht Luftschadstoff-Erfassung - Quelle: UBA 
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Aus der Vielzahl von verfügbaren Messdaten wird derzeit bei den anhängigen und geplanten 

Gerichtsverfahren nur das NO2 betrachtet. Eine singuläre Verfolgung der NO2 Minderung kann 

durchaus eine Erhöhung anderer Emissionen zur Folge haben. [Bsp. Umstellung von Diesel auf 

Vergaser => Erhöhung der CO2 Emission – Umstellung auf Elektro – kann je nach Strommix ebenfalls 

eine allgemeine Verschlechterung mit sich bringen, wenn auch nicht am Messpunkt.] 

6. NO2 ist ein urbanes Thema 

Betroffen sind im Wesentlichen Verdichtungsräume mit einer hohen Anzahl an Beschäftigten und 

gewerblichen Mobilitätsbedürfnissen. Knapper Wohnraum und Veränderungen der Bedürfnisse an 

Wohnqualität erzeugen weitere Pendlerströme.  

 

Abbildung 5 - Auszug Messpunkte – Quelle: UBA – Erhebungszeitraum: 28.08.2017 12:00 Uhr, Ein-Stunden-Mittelwert 
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